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Stellenausschreibungen 
 
 
 
Ausschreibung der Stelle eines/einer Kooperationsbeauftragten Kindertagesstätte/Grund-
schule am Staatlichen Schulamt im Landkreis Main-Spessart 
 
Am Staatlichen Schulamt im Landkreis Main-Spessart ist die Stelle einer/eines Kooperationsbeauf-
tragten Kindertagesstätte/Grundschule zum nächstmöglichen Termin, frühestens zum 
01.08.2020, zu besetzen. 
 
Ziele der Kooperation 
 
Die Ziele der Kooperation sind in der Gemeinsamen Bekanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst und des Bayerischen Staatsministeriums für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit vom 29. Juni 1998 Az.: IV/2-S7400/11-
4/74166 niedergelegt. 
 
Im Jahr 2003 wurde das Konzept „Gemeinsam Lernchancen nutzen- Kindergarten und Grundschule 
arbeiten Hand in Hand“ gemeinsam von Kultus- und Sozialministerium, der Akademie für Lehrerfortbil-
dung und Personalplanung, dem Staatsinstitut für Frühpädagogik, dem Staatsinstitut für Schulqualität 
und Bildungsforschung und den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtsverbände erarbeitet. 
 
Das Kooperationsmodell basiert auf dem Einsatz von Kooperationsmultiplikatoren bzw. Kooperations-
beauftragten auf regionaler und lokaler Ebene. 
 
Ziele des Kooperationsmodells sind u.a.: 
- Schaffung von gemeinsamen Strukturen für eine nachhaltige Zusammenarbeit  
- Unterstützung der gemeinsamen Gestaltung des Übergangs von Kindertageseinrichtungen in 

die Grundschule 
- Grundzüge des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans und des bayerischen Grundschul-

lehrplans kennen lernen, um somit 
- gegenseitiges Verständnis für die jeweiligen Ziele und Methoden zu schaffen und wechselseiti-

gen Respekt aufzubauen. 
 
Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Schwerbehinderte werden 
bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt be-
rücksichtigt. 
 
Bewerben können sich Grundschullehrkräfte oder Lehrkräfte mit alter Lehrerbildung, die Erfahrung in 
Übergang Kita – Grundschule haben und Erfahrung in Fragen und der Durchführung von Vorkursen 
haben. 
Die/der Kooperationsbeauftragte erhält für diese Tätigkeit eine Anrechnungsstunde im Rahmen des 
bestehenden Stundenpools. 
 
Termine:  
 
Vorlage des Gesuchs 
beim Staatlichen Schulamt des Bewerbers/der Bewerberin:    05.06.2020 
bei dem für die ausgeschriebene Stelle zuständigen Staatlichen Schulamt:  12.06.2020 
bei der Regierung von Unterfranken:       18.06.2020 
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Ausschreibung der Stelle eines Fachberaters/einer Fachberaterin für Englisch am Staatlichen 
Schulamt im Landkreis Main-Spessart 
 
Am Staatlichen Schulamt im Landkreis Main-Spessart ist zum 01.08.2020 - befristet auf 3 Jahre - die 
Stelle eines Fachberaters/einer Fachberaterin für Englisch (Lehramt Mittelschule) zu besetzen.  
 
Sie wird zur allgemeinen Bewerbung ausgeschrieben.  
 
Bewerben können sich Lehrer und Lehrerinnen, die eine entsprechende fachliche Qualifikation nach-
weisen und fähig und bereit sind, die Aufgabe eines Fachberaters/einer Fachberaterin zu überneh-
men.  
 
Die Stellen sind für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Schwerbehinderte wer-
den bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Die Fachberater erhalten für ihre Tätigkeit Anrechnungsstunden im Rahmen des bestehenden Stun-
denpools gemäß Ziffer 3.3 der Bekanntmachung über die Unterrichtspflichtzeit der Lehrer und Fach-
lehrer an Grund- und Hauptschulen vom 10.05.1995 (KWMBl I S. 136).  
 
Für die Aufgaben der Fachberatung gilt die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
vom 8. Mai 1995 Nr. IV/5-P 7027-4/47 798 über die Fachberatung beim Staatlichen Schulamt (KWMBl 
I S. 205).  
 
Termine:  
 
Vorlage des Gesuchs 
beim Staatlichen Schulamt des Bewerbers/der Bewerberin:    05.06.2020 
bei dem für die ausgeschriebene Stelle zuständigen Staatlichen Schulamt:  12.06.2020 
bei der Regierung von Unterfranken:       18.06.2020 
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Ausschreibung der Stelle einer Beraterin/eines Beraters Migration (m,w,d) an Grund- und Mit-
telschulen am Staatlichen Schulamt im Landkreis Main-Spessart 
 
Am Staatlichen Schulamt im Landkreis Main-Spessart ist zum 01.08.2020 – zunächst befristet für drei 
Jahre - die Stelle einer Beraterin/eines Beraters Migration (m,w,d) an Grund- und Mittelschulen 
zu besetzen. Sie wird zur allgemeinen Bewerbung ausgeschrieben.  
 
Bewerben können sich verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer oder Lehrkräfte mit unbefristeten Verträ-
gen an Grund- und Mittelschulen im bayerischen Schuldienst. Die Ausbildung im Fach Deutsch als 
Zweitsprache bzw. eine mehrjährige Erfahrung im Unterricht mit Kindern mit Migrationshintergrund so-
wie ggf. die Ausbildung im Erweiterungsfach „Islamische Religionslehre“ oder eine vergleichbare Qua-
lifikation durch Lehrerfortbildungen sind Voraussetzung für die Bewerbung. Falls keine entsprechende 
Ausbildung nachgewiesen werden kann, müsste sich der Bewerber, die Bewerberin bereit erklären, 
die Ausbildung im Fach „Deutsch als Zweitsprache“ zu absolvieren.  
 
Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Schwerbehinderte werden 
bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt be-
rücksichtigt. 
 
Die Beraterin/der Berater Migration erhält für ihre/ seine Tätigkeit durch die Regierung von Unterfran-
ken Anrechnungsstunden im Rahmen eines vom Staatsministerium zugewiesenen Stundenkontin-
gents. Für die Aufgaben der Beratung gilt die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus vom 17. Mai 2011 Nr. IV.2-5 S 7400-4b.40 810.  
 
 
Termine: 
 
Vorlage des Gesuchs  
beim Staatlichen Schulamt des Bewerbers/der Bewerberin:     05.06.2020 
bei dem für die ausgeschriebene Stelle zuständigen Staatlichen Schulamt:   12.06.2020 
bei der Regierung von Unterfranken:        18.06.2020 
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Ausschreibung der Stelle einer weiteren Vertreterin / eines weiteren Vertreters des Schulleiters 
an der Rupert-Egenberger-Schule, Förderzentrum Förderschwerpunkt Lernen in Höchberg, 
Landkreis Würzburg 
 
 
An der Rupert-Egenberger-Schule zur Lernförderung in Höchberg, Landkreis Würzburg, ist zum 
Schuljahr 2020/2021 die Stelle einer weiteren Vertreterin/eines weiteren Vertreters des Schullei-
ters zu besetzen. 
 
Gegenwärtig werden an der Rupert-Egenberger-Schule 280 Schülerinnen und Schüler in 22 Klassen 
unterrichtet. Die Schule hat vier Standorte (Höchberg, Veitshöchheim, Sommerhausen und Gelchs-
heim). Von den Mobilen Sonderpädagogischen Diensten werden ca. 150 Schülerinnen und Schüler an 
den umliegenden Grund- und Hauptschulen gefördert.  
 
Die Stelle wird hiermit zur Bewerbung ausgeschrieben. 
 
Als Bewerber (w, m, d) kommen Studienräte / Studienrätinnen Förderschule mit beruflichen Erfahrun-
gen aus den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung in Be-
tracht. 
 
Neben den beamtenrechtlichen Voraussetzungen für die Beförderung zur Sonderschulkonrektorin / 
zum Sonderschulkonrektor nach A 14 Z wird insbesondere die eigenverantwortliche Leitung und Pla-
nung der Außenstelle in Sommerhausen erwartet, d.h. u.a. Unterrichtsplanung, Dienstbesprechungen, 
Busorganisation, Haushaltsplanung mit dem Landkreis Würzburg als Sachaufwandsträger (Lehr- und 
Lernmittel, EDV-Ausstattung, allgemeine Anschaffungen zum Schulaufwand), eigenständige Abspra-
chen mit der Gemeinde bezüglich Schulgebäude usw. 
 
Voraussetzungen hierfür sind: 

 Bereitschaft zu intensivem Austausch mit der Schulleitung 

 Fähigkeit zur Personalführung 

 Mehrjährige Erfahrung in verschiedenen sonderpädagogischen Handlungsfeldern, insbeson-
dere im Umgang Schülern/Schülerinnen im Förderschwerpunkt Lernen und /oder emotional-so-
ziale Entwicklung 

 Vorstellungen zur konzeptionellen Weiterentwicklung des Standortes Sommerhausen im Hin-
blick auf den Rahmenlehrplan Lernen 

 Erfahrungen in den Förderstufen 3 und 4 des Förderzentrums Förderschwerpunkt Lernen und 
mit der Durchführung der angebotenen Schulabschlüsse 

 Bereitschaft zu intensiver Kooperation mit Erziehungsberechtigten, schulischen und außerschu-
lischen Kräften 

 Engagement, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Organisationstalent und Flexibilität 

 Sicherheit im Einsatz der modernen Kommunikationstechniken in Unterricht und Verwaltung  
 
Bei entsprechender Bewährung ist eine Beförderung zur Sonderschulkonrektorin/ zum Sonderschul-
konrektor der Besoldungsgruppe A 14 Z durch die Regierung von Unterfranken vorgesehen. Die Be-
förderung kann aus haushaltrechtlichen und planstellenrechtlichen Gründen voraussichtlich erst zu 
einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 
Für die Übertragung einer Funktion als Sonderschulkonrektor/in sind neben einer entsprechenden 
Verwendungseignung die vorgeschriebenen Bewertungsstufen in der aktuellen Dienstlichen Beurtei-
lung gemäß den Beförderungsrichtlinien (KMBek. vom 18.03.2011, KWMBI Nr. 8/2011) erforderlich. 
 
Bewerbungen sind bis zum 19.06.2020 an die Regierung von Unterfranken, Peterplatz 9, 97070 
Würzburg zu richten. In den Bewerbungsunterlagen ist ausführlich auf den Nachweis der  o. g. Quali-
fikationen und Voraussetzungen einzugehen. 
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Ausschreibung der Stelle einer Schulsozialpädagogin/eines Schulsozialpädagogen 
 
Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus schreibt im Rahmen des Programms 
„Schule öffnet sich“ an allen Schularten Stellen für Schulsozialpädagoginnen/ Schulsozialpädagogen 
als Angehörige des Schulpersonals aus. Die Stellen sind in der Regel an einer Stammschule veran-
kert und umfassen in ihrer Zuständigkeit mögliche weitere Schulen. Sie sind zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt zu besetzen. 
 
Die Arbeit einer Schulsozialpädagogin / eines Schulsozialpädagogen umfasst die gruppenbezogene 
Präventionsarbeit im Rahmen der schulischen Werteerziehung und Persönlichkeitsbildung. Dazu ge-
hören beispielsweise die folgenden Arbeitsbereiche: 
 

 Ermittlung von Handlungsfeldern der Prävention und Werteerziehung 

 Entwicklung und Durchführung von Kurseinheiten für bestimmte Gruppen / Jahrgänge von 
Schülerinnen und Schülern, auch im Rahmen von Programmen der Gewalt- und Mobbingprä-
vention 

 Mitwirkung bei Projekttagen, schulinternen Fortbildungen und Pädagogischen Tagen für Lehr-
kräfte sowie bei Veranstaltungen der Elternzusammenarbeit 

 Zusammenarbeit mit Lehrkräften, vor allem Schulpsychologen / Schulpsychologinnen und Bera-
tungslehrkräften, sowie anderen schulischen und außerschulischen Ansprechpartnern wie z. B. 
Multiplikatoren gegen Mobbing und der Werteerziehung, Regionalbeauftragen für Demokratie 
und Toleranz sowie Schulverbindungsbeamten der Polizei 

 Teilnahme an und Mitwirkung bei Schülerfahrten  

 Dokumentation der Tätigkeit und der Ergebnisse 
 
Als Formen und Methoden der Gruppenarbeit kommen zum Einsatz:  
 

 Kurseinheiten zur Mobbing-, Gewalt- und Missbrauchsprävention (z. B. Antiaggressionstrai-
nings, Mobbing-, Gewaltpräventions- und Streitschlichterprogramme), der interkulturellen Arbeit, 
der Erlebnispädagogik und der Medienerziehung  

 Mitwirkung bei werteerziehenden Maßnahmen 
 
Voraussetzungen:  
 

 abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit an einer Hochschule für angewandte Wissen-
schaften (Bachelor)  

 gute Kenntnisse des bayerischen Bildungswesens mit seinen verschiedenen Schularten 

 Beherrschung sozialpädagogischer bzw. pädagogischer Methodik 

 Selbständigkeit und Konfliktfähigkeit 

 nachweisbare Erfahrungen im Projektmanagement und in der Teamarbeit 
 
Die Stellen sind unbefristet; die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe TV-L S 11b.  
Schwerbehinderte werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
bevorzugt berücksichtigt. 
 
Gemäß Art. 7 Abs. 3 BayGlG werden Frauen besonders aufgefordert, sich zu bewerben. 
Die Stellen sind teilzeitfähig. Bei Interesse an einer Teilzeitbeschäftigung wird um Angabe des ge-
wünschten Stundenumfangs gebeten.  
 
Bitte geben Sie in Ihrer aussagekräftigen Bewerbung, die neben den Studienabschlüssen auch einen 
Lebenslauf, ggf. den Nachweis über Praktika enthält, die konkrete(n) Schule(n) an, für die Sie sich be-
werben. Die Bewerbung kann sonst nicht zugeordnet werden. 
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Bewerbungen für die folgenden Standorte richten Sie bitte an die Regierung von Unterfranken unter 
folgender Adresse: 
 
Regierung von Unterfranken 
Sachgebiet 40.1 
Frau Leitende Regierungsschuldirektorin 
Doris Grimm 
Peterplatz 9 
97070 Würzburg 
doris.grimm@reg-ufr.bayern.de 
 
Stammschule der Schulsozialarbeitsstelle: 
 
Dr.-Karl-Heinz-Spielmann-Mittelschule Iphofen (Schulamtsbezirk Kitzingen) 
Weitere Einsatzschulen: Dr.-Karl-Heinz-Spielmann-Grundschule Iphofen (gemeinsame Schulleitung 
von GS und MS); Mittelschule Buchbrunn 
 
Bewerbungsschluss ist der 15.06.2020 
 
Stellenausschreibungen für andere Schularten (z.B. Gymnasien, Realschulen, Berufliche Oberschu-
len) finden Sie auf der Internetseite des Landesamts für Schule. 
 
  

mailto:doris.grimm@reg-ufr.bayern.de
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Ausschreibung einer halben Stelle einer Schulsozialpädagogin/eines Schulsozialpädagogen 
 
Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus schreibt im Rahmen des Programms 
„Schule öffnet sich“ an allen Schularten Stellen (hier: halbe Stelle) für Schulsozialpädagoginnen/ 
Schulsozialpädagogen als Angehörige des Schulpersonals aus. Die Stellen sind in der Regel an einer 
Stammschule verankert und umfassen in ihrer Zuständigkeit mögliche weitere Schulen. Sie sind zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. 
 
Die Arbeit einer Schulsozialpädagogin / eines Schulsozialpädagogen umfasst die gruppenbezogene 
Präventionsarbeit im Rahmen der schulischen Werteerziehung und Persönlichkeitsbildung. Dazu ge-
hören beispielsweise die folgenden Arbeitsbereiche: 
 

 Ermittlung von Handlungsfeldern der Prävention und Werteerziehung 

 Entwicklung und Durchführung von Kurseinheiten für bestimmte Gruppen / Jahrgänge von 
Schülerinnen und Schülern, auch im Rahmen von Programmen der Gewalt- und Mobbingprä-
vention 

 Mitwirkung bei Projekttagen, schulinternen Fortbildungen und Pädagogischen Tagen für Lehr-
kräfte sowie bei Veranstaltungen der Elternzusammenarbeit 

 Zusammenarbeit mit Lehrkräften, vor allem Schulpsychologen / Schulpsychologinnen und Bera-
tungslehrkräften, sowie anderen schulischen und außerschulischen Ansprechpartnern wie z. B. 
Multiplikatoren gegen Mobbing und der Werteerziehung, Regionalbeauftragen für Demokratie 
und Toleranz sowie Schulverbindungsbeamten der Polizei 

 Teilnahme an und Mitwirkung bei Schülerfahrten  

 Dokumentation der Tätigkeit und der Ergebnisse 
 
Als Formen und Methoden der Gruppenarbeit kommen zum Einsatz:  
 

 Kurseinheiten zur Mobbing-, Gewalt- und Missbrauchsprävention (z. B. Antiaggressionstrai-
nings, Mobbing-, Gewaltpräventions- und Streitschlichterprogramme), der interkulturellen Arbeit, 
der Erlebnispädagogik und der Medienerziehung  

 Mitwirkung bei werteerziehenden Maßnahmen 
 
Voraussetzungen:  
 

 abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit an einer Hochschule für angewandte Wissen-
schaften (Bachelor)  

 gute Kenntnisse des bayerischen Bildungswesens mit seinen verschiedenen Schularten 

 Beherrschung sozialpädagogischer bzw. pädagogischer Methodik 

 Selbständigkeit und Konfliktfähigkeit 

 nachweisbare Erfahrungen im Projektmanagement und in der Teamarbeit 
 
Die Stellen (hier: halbe Stelle) sind unbefristet; die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe TV-L S 
11b. 
 
Schwerbehinderte werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
bevorzugt berücksichtigt. 
 
Gemäß Art. 7 Abs. 3 BayGlG werden Frauen besonders aufgefordert, sich zu bewerben. 
 
Bitte geben Sie in Ihrer aussagekräftigen Bewerbung, die neben den Studienabschlüssen auch einen 
Lebenslauf, ggf. den Nachweis über Praktika enthält, die konkrete(n) Schule(n) an, für die Sie sich be-
werben. Die Bewerbung kann sonst nicht zugeordnet werden. 
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Bewerbungen für die folgenden Standorte richten Sie bitte an die Regierung von Unterfranken unter 
folgender Adresse: 
 
Regierung von Unterfranken 
Sachgebiet 40.1 
Frau Leitende Regierungsschuldirektorin 
Doris Grimm 
Peterplatz 9 
97070 Würzburg 
doris.grimm@reg-ufr.bayern.de 
 
Stammschule der Schulsozialarbeitsstelle: 
 
Grundschule Hofheim (Schulamtsbezirk Haßberge) 
 
Bewerbungsschluss ist der 15.06.2020 
 
Stellenausschreibungen für andere Schularten (z.B. Gymnasien, Realschulen, Berufliche Oberschu-
len) finden Sie auf der Internetseite des Landesamts für Schule. 
 
  

mailto:doris.grimm@reg-ufr.bayern.de
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Ausschreibung der Stelle einer Schulsozialpädagogin/eines Schulsozialpädagogen 
 
Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus schreibt im Rahmen des Programms 
„Schule öffnet sich“ an allen Schularten Stellen für Schulsozialpädagoginnen/ Schulsozialpädago-
gen als Angehörige des Schulpersonals aus. Die Stellen sind in der Regel an einer Stammschule ver-
ankert und umfassen in ihrer Zuständigkeit mögliche weitere Schulen. Sie sind zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt zu besetzen. 
 
Die Arbeit einer Schulsozialpädagogin / eines Schulsozialpädagogen umfasst die gruppenbezogene 
Präventionsarbeit im Rahmen der schulischen Werteerziehung und Persönlichkeitsbildung. Dazu ge-
hören beispielsweise die folgenden Arbeitsbereiche: 
 

 Ermittlung von Handlungsfeldern der Prävention und Werteerziehung 

 Entwicklung und Durchführung von Kurseinheiten für bestimmte Gruppen / Jahrgänge von 
Schülerinnen und Schülern, auch im Rahmen von Programmen der Gewalt- und Mobbingprä-
vention 

 Mitwirkung bei Projekttagen, schulinternen Fortbildungen und Pädagogischen Tagen für Lehr-
kräfte sowie bei Veranstaltungen der Elternzusammenarbeit 

 Zusammenarbeit mit Lehrkräften, vor allem Schulpsychologen / Schulpsychologinnen und Bera-
tungslehrkräften, sowie anderen schulischen und außerschulischen Ansprechpartnern wie z. B. 
Multiplikatoren gegen Mobbing und der Werteerziehung, Regionalbeauftragen für Demokratie 
und Toleranz sowie Schulverbindungsbeamten der Polizei 

 Teilnahme an und Mitwirkung bei Schülerfahrten  

 Dokumentation der Tätigkeit und der Ergebnisse 
 
Als Formen und Methoden der Gruppenarbeit kommen zum Einsatz:  
 

 Kurseinheiten zur Mobbing-, Gewalt- und Missbrauchsprävention (z. B. Antiaggressionstrai-
nings, Mobbing-, Gewaltpräventions- und Streitschlichterprogramme), der interkulturellen Arbeit, 
der Erlebnispädagogik und der Medienerziehung  

 Mitwirkung bei werteerziehenden Maßnahmen 
 
Voraussetzungen:  
 

 abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit an einer Hochschule für angewandte Wissen-
schaften (Bachelor)  

 gute Kenntnisse des bayerischen Bildungswesens mit seinen verschiedenen Schularten 

 Beherrschung sozialpädagogischer bzw. pädagogischer Methodik 

 Selbständigkeit und Konfliktfähigkeit 

 nachweisbare Erfahrungen im Projektmanagement und in der Teamarbeit 
 
Die Stellen sind unbefristet; die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe TV-L S 11b. 
 
Schwerbehinderte werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
bevorzugt berücksichtigt. 
 
Gemäß Art. 7 Abs. 3 BayGlG werden Frauen besonders aufgefordert, sich zu bewerben. 
Die Stellen sind teilzeitfähig. Bei Interesse an einer Teilzeitbeschäftigung wird um Angabe des ge-
wünschten Stundenumfangs gebeten.  
 
Bitte geben Sie in Ihrer aussagekräftigen Bewerbung, die neben den Studienabschlüssen auch einen 
Lebenslauf, ggf. den Nachweis über Praktika enthält, die konkrete(n) Schule(n) an, für die Sie sich be-
werben. Die Bewerbung kann sonst nicht zugeordnet werden. 
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Bewerbungen für die folgenden Standorte richten Sie bitte an die Regierung von Unterfranken unter 
folgender Adresse: 
 
Regierung von Unterfranken 
Sachgebiet 40.1 
Frau Leitende Regierungsschuldirektorin 
Doris Grimm 
Peterplatz 9 
97070 Würzburg 
doris.grimm@reg-ufr.bayern.de 
 
Stammschule der Schulsozialarbeitsstelle: 
 
Dalberg-Grundschule in der Stadt Aschaffenburg 
Weitere Einsatzschulen: Christian-Schad-GS Aschaffenburg-Nilkheim; Erthal-GS Aschaffenburg-Lei-
der 
 
Bewerbungsschluss ist der 15.06.2020 
 
Stellenausschreibungen für andere Schularten (z.B. Gymnasien, Realschulen, Berufliche Oberschu-
len) finden Sie auf der Internetseite des Landesamts für Schule. 
 
  

mailto:doris.grimm@reg-ufr.bayern.de
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Ausschreibung der Stelle einer Schulsozialpädagogin/eines Schulsozialpädagogen 
 
Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus schreibt im Rahmen des Programms 
„Schule öffnet sich“ an allen Schularten Stellen für Schulsozialpädagoginnen/ Schulsozialpädagogen 
als Angehörige des Schulpersonals aus. Die Stellen sind in der Regel an einer Stammschule veran-
kert und umfassen in ihrer Zuständigkeit mögliche weitere Schulen. Sie sind zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt zu besetzen. 
 
Die Arbeit einer Schulsozialpädagogin / eines Schulsozialpädagogen umfasst die gruppenbezogene 
Präventionsarbeit im Rahmen der schulischen Werteerziehung und Persönlichkeitsbildung. Dazu ge-
hören beispielsweise die folgenden Arbeitsbereiche: 
 

 Ermittlung von Handlungsfeldern der Prävention und Werteerziehung 

 Entwicklung und Durchführung von Kurseinheiten für bestimmte Gruppen / Jahrgänge von 
Schülerinnen und Schülern, auch im Rahmen von Programmen der Gewalt- und Mobbingprä-
vention 

 Mitwirkung bei Projekttagen, schulinternen Fortbildungen und Pädagogischen Tagen für Lehr-
kräfte sowie bei Veranstaltungen der Elternzusammenarbeit 

 Zusammenarbeit mit Lehrkräften, vor allem Schulpsychologen / Schulpsychologinnen und Bera-
tungslehrkräften, sowie anderen schulischen und außerschulischen Ansprechpartnern wie z. B. 
Multiplikatoren gegen Mobbing und der Werteerziehung, Regionalbeauftragen für Demokratie 
und Toleranz sowie Schulverbindungsbeamten der Polizei 

 Teilnahme an und Mitwirkung bei Schülerfahrten  

 Dokumentation der Tätigkeit und der Ergebnisse 
 
Als Formen und Methoden der Gruppenarbeit kommen zum Einsatz:  
 

 Kurseinheiten zur Mobbing-, Gewalt- und Missbrauchsprävention (z. B. Antiaggressionstrai-
nings, Mobbing-, Gewaltpräventions- und Streitschlichterprogramme), der interkulturellen Arbeit, 
der Erlebnispädagogik und der Medienerziehung  

 Mitwirkung bei werteerziehenden Maßnahmen 
 
Voraussetzungen:  
 

 abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit an einer Hochschule für angewandte Wissen-
schaften (Bachelor)  

 gute Kenntnisse des bayerischen Bildungswesens mit seinen verschiedenen Schularten 

 Beherrschung sozialpädagogischer bzw. pädagogischer Methodik 

 Selbständigkeit und Konfliktfähigkeit 

 nachweisbare Erfahrungen im Projektmanagement und in der Teamarbeit 
 
Die Stellen sind unbefristet; die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe TV-L S 11b.  
 
Schwerbehinderte werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
bevorzugt berücksichtigt. 
 
Gemäß Art. 7 Abs. 3 BayGlG werden Frauen besonders aufgefordert, sich zu bewerben. 
Die Stellen sind teilzeitfähig. Bei Interesse an einer Teilzeitbeschäftigung wird um Angabe des ge-
wünschten Stundenumfangs gebeten.  
 
Bitte geben Sie in Ihrer aussagekräftigen Bewerbung, die neben den Studienabschlüssen auch einen 
Lebenslauf, ggf. den Nachweis über Praktika enthält, die konkrete(n) Schule(n) an, für die Sie sich be-
werben. Die Bewerbung kann sonst nicht zugeordnet werden. 
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Bewerbungen für die folgenden Standorte richten Sie bitte an die Regierung von Unterfranken unter 
folgender Adresse:  
 
Regierung von Unterfranken 
Sachgebiet 41 
Ltd. RSchDin Angelika Baum, 
Peterplatz 9 
97070 Würzburg 
angelika.baum@reg-ufr.bayern.de 
 
Stammschule der Schulsozialarbeiterstelle: 
 
Comenius-Schule, staatliches Förderzentrum geistige Entwicklung 
Bessenbacher Weg 125 
63739 Aschaffenburg 
 
Bewerbungsschluss ist der 15.06.2020 
 
Stellenausschreibungen für andere Schularten (z.B. Gymnasien, Realschulen, Berufliche Oberschu-
len) finden Sie auf der Internetseite des Landesamts für Schule. 
 
  

mailto:angelika.baum@reg-ufr.bayern.de
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Ausschreibung der Stelle eines Mitarbeiters (m/w/d) als User Help Desk (UHD) im eGovern-
ment-Projekt "Amtliche Schuldaten"  
 
Im Regierungsbezirk Unterfranken ist die Stelle eines Mitarbeiters als User Help Desk im eGovern-
ment-Projekt "Amtliche Schuldaten" für den Bereich der Grund- und Mittelschulen zu besetzen.  
 
Die Stelle wird zunächst befristet bis 31. Juli 2021 an die Regierung von Unterfranken im Umfang von 
50% (20 Zeitstunden) zur Dienstleistung abgeordnet.  
 
Bewerben können sich Lehrkräfte (m/w/d) im bayerischen Schuldienst. 
 
Projektbeschreibung / Aufgaben des UHD: 
 
Mit dem eGovernment-Projekt „Amtliche Schuldaten“ wurde eine neue Informations- und Kommunika-
tionsinfrastruktur in der Schulverwaltung geschaffen. Die UHD-Mitarbeiter sind innerhalb des Gesamt-
projekts „Amtliche Schuldaten“ an der Regierung von Unterfranken für den Bereich der Grund-, Mittel-, 
Förder- und beruflichen Schulen zuständig. Bayernweit wirken die Mitglieder des UHD an den Regie-
rungen z. B. beim Test der Programmversionen mit. Sie organisieren die regionale Schulung der künf-
tigen Benutzer und führen diese gegebenenfalls durch. Im Betrieb bestehen die Aufgaben in telefoni-
scher Hilfestellung für die Anwender, Fehlerverfolgung, Änderungsmanagement, Überwachung von 
Fehlerkorrekturen sowie im Aufnehmen und Sichten von Weiterentwicklungs-anforderungen.  
 
Anforderungsprofil: 
 

 sehr gute Kenntnisse in der Informations- und Kommunikationstechnik, insbesondere in der Er-
stellung komplexer Excel-Anwendungen 

 Grundkenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Datenbankenabfragen sind erwünscht 

 Bereitschaft zur schnellen und umfassenden Einarbeitung in die Verwaltungsprozesse an den 
Schulen 

 Teamfähigkeit und hohe Einsatzbereitschaft 

 überdurchschnittliche Belastbarkeit, insbesondere bei der Erledigung termingebundener Arbei-
ten 

 Flexibilität und Bereitschaft zur Übernahme verschiedenartiger Aufgaben 

 verbindliches Auftreten sowie entsprechend gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit 
 
Bewerber (m/w/d), die bereits über Vorerfahrungen im Bereich ASV bzw. ASD verfügen, werden be-
vorzugt. 
 
Den Bewerbungsunterlagen sind neben dem Bewerbungsschreiben auch Nachweise über Kenntnisse 
im EDV-Bereich sowie Tätigkeiten in der Fortbildung beizufügen. 
 
Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet; schwerbehinderte Bewer-
berinnen/Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
 
Termine: 
 
Vorlage des Gesuchs  
beim Staatlichen Schulamt des Bewerbers/der Bewerberin:     05.06.2020 
bei der Regierung von Unterfranken:        12.06.2020 
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Freie bzw. demnächst freiwerdende Stellen an Grund- und Mittelschulen 
 

Alle Regierungsbezirke veröffentlichen freie und frei werdende Funktionsstellen im Amtlichen Schulan-
zeiger des jeweiligen Bezirks. 
 
Diese Funktionsstellen sowie auch die wiederholte Ausschreibung von Funktionsstellen stehen grund-
sätzlich Bewerbern (m/w/d) im bayerischen Schuldienst offen. 
 
Bitte informieren Sie sich deshalb in den im Internet veröffentlichten, allen zugänglichen Amtlichen 
Schulanzeigern und beachten Sie die dort gesetzten Fristen. 
 
Die Amtlichen Schulanzeiger der einzelnen Regierungsbezirke finden Sie unter folgenden Internetad-
ressen: 
 
Oberfranken 
http://www.regierung.oberfranken.bayern.de/schulen/schulanzeiger  

 
Mittelfranken 
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/serv/download/downabt1/schulanzeiger/schulanzeiger.htm  

 
Unterfranken 
https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/service/amtliche_bekanntmachungen/schulanzeiger/index.html 

 
Oberpfalz 
https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/service/bekanntmachungen/schanz/index.html 

 
Oberbayern 
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/amtliche_bekanntmachung/schulanzeiger/index.html 

 
Niederbayern 
https://www.regierung.niederbayern.bayern.de/aufgabenbereiche/4/schulanzeiger/index.php 

 
Schwaben 
https://www.regierung.schwaben.bayern.de/Aufgaben/Bereich_4/Schulanzeiger/Schulanzeiger.php?PFAD=/in-
dex.php 
 
 
 

Rektor/Rektorin 
 

 

Schule Schüler/Klassen SchA Bes.Gr. Bemerkungen 

Grundschule Höchberg 
(7722) 
Schulgasse 9-11 
97204 Höchberg 
Tel.: 0931/409190 
Fax: 0931/4043442 
eMail:  
sekretariat@grundschule-
hoechberg.de  
 

Schülerzahl: 301 
Klassenzahl: 13 
 
 
 
 

WÜ-L A 14 - Befähigung für das Lehr-
amt an Volks- oder Grund-
schulen  

- Mehrjährige und aktuelle 
Erfahrungen in der Grund-
schule 

- Fundierte EDV-Kenntnisse; 
Bereitschaft zur Arbeit mit 
dem Schulverwaltungspro-
gramm (ASV) 

 
  

http://www.regierung.oberfranken.bayern.de/schulen/schulanzeiger
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/serv/download/downabt1/schulanzeiger/schulanzeiger.htm
https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/service/amtliche_bekanntmachungen/schulanzeiger/index.html
https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/service/bekanntmachungen/schanz/index.html
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/amtliche_bekanntmachung/schulanzeiger/index.html
https://www.regierung.niederbayern.bayern.de/aufgabenbereiche/4/schulanzeiger/index.php
https://www.regierung.schwaben.bayern.de/Aufgaben/Bereich_4/Schulanzeiger/Schulanzeiger.php?PFAD=/index.php
https://www.regierung.schwaben.bayern.de/Aufgaben/Bereich_4/Schulanzeiger/Schulanzeiger.php?PFAD=/index.php
mailto:sekretariat@grundschule-hoechberg.de
mailto:sekretariat@grundschule-hoechberg.de
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Grundschule 
Heigenbrücken 
(7607) 
Schulstraße 12 
63869 Heigenbrücken 
Tel.: 06020/1210 
Fax: 06020/2923 
eMail: verwaltung@ 
vsheigenbruecken.de 

Schülerzahl: 99 
Klassenzahl: 5 

AB-L A 13+AZ - Befähigung für das Lehr-
amt an Volks- oder Grund-
schulen  

- Mehrjährige und aktuelle 
Erfahrungen in der Grund-
schule 

- Fundierte EDV-Kenntnisse; 
Bereitschaft zur Arbeit mit 
dem Schulverwaltungspro-
gramm (ASV) 

Dalberg-Grundschule 
Aschaffenburg 
(7502) 
Boppstr. 18 
63741 Aschaffenburg 
Tel.: 06021/412500 
Fax: 06021/4444418 
eMail:  
dalberg-gs@t-online.de  
 

Schülerzahl: 147 
Klassenzahl: 8 

AB-S A 13+AZ - Befähigung für das Lehr-
amt an Volks- oder Grund-
schulen  

- Mehrjährige und aktuelle 
Erfahrungen in der Grund-
schule 

- Fundierte EDV-Kenntnisse; 
Bereitschaft zur Arbeit mit 
dem Schulverwaltungspro-
gramm (ASV) 

- Erfahrung im Gebundenen 
Ganztag erwünscht 

Brentano-Grundschule 
Aschaffenburg 
(7500) 
Brentanostr. 2 
63739 Aschaffenburg 
Tel.: 06021/12051 
Fax: 06021/441806 
eMail: brentano-gs-ab@ 
t-online.de 

Schülerzahl: 251 
Klassenzahl: 12 

AB-S A 14 - Befähigung für das Lehr-
amt an Volks- oder Grund-
schulen  

- Mehrjährige und aktuelle 
Erfahrungen in der Grund-
schule 

- Fundierte EDV-Kenntnisse; 
Bereitschaft zur Arbeit mit 
dem Schulverwaltungspro-
gramm (ASV) 

 
 
 
 

Konrektor/Konrektorin 
 

 

Schule Schüler/Klassen SchA Bes.Gr. Bemerkungen 

Barbarossa-Mittelschule 
Erlenbach 
(7803) 
Elsenfelder Str. 53 
63906 Erlenbach 
Tel.: 09372/944083 
Fax: 09372/944082 
eMail: 
schule@vs-erlenbach.de 

Schülerzahl: 186 
Klassenzahl: 11 

MIL A 13+AZ - 2. Ausschreibung 
- Befähigung für das Lehr-

amt an Volks- oder Haupt-/ 
Mittelschulen  

- mehrjährige und aktuelle 
Erfahrungen in der Haupt-
schule/Mittelschule  

- Fundierte EDV-Kenntnisse; 
Bereitschaft zur Arbeit mit 
dem Schulverwaltungspro-
gramm (ASV) 

- Praxisklasse 
- M-Klasse 
- Deutschklasse 

 

  

mailto:verwaltung@vsheigenbruecken.de
mailto:verwaltung@vsheigenbruecken.de
mailto:dalberg-gs@t-online.de
mailto:brentano-gs-ab@t-online.de
mailto:brentano-gs-ab@t-online.de
mailto:schule@vs-erlenbach.de
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Hinweise für die Bewerberinnen und Bewerber: 
 
Soweit für die Funktionsstelle sowohl Bewerbungen von Versetzungsbewerberinnen bzw. -bewerbern 
(Personen, die das statusrechtliche Amt bereits inne haben) als auch von Beförderungsbewerberinnen 
bzw. -bewerbern vorliegen, wird die Regierung von Unterfranken über Versetzungsanträge vorab ent-
scheiden, so dass es zu einem Abbruch des Auswahlverfahrens kommen kann. 
 
Auf die Voraussetzungen der "Richtlinien für die Beförderung von Lehrkräften und Förderlehrkräften 
an Volksschulen, Förderschulen und Schulen für Kranke", Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums für Unterricht und Kultus vom 18.03.11, Az.: IV.5-5 P 7010.1-4.23 489, wird ausdrücklich 
verwiesen. Insbesondere die neben einer entsprechenden Verwendungseignung für die Übertragung 
einer Funktion als Schulleiter/-in und Schulleitungsstellvertreter/-in erforderlichen Bewertungsstufen in 
der letzten dienstlichen Beurteilung entnehmen Sie bitte diesen Beförderungsrichtlinien. 
Sofern auf der Grundlage allein von dienstlichen Beurteilungen eine Auswahlentscheidung nicht mög-
lich ist, können ergänzend strukturierte Interviews durch eine Auswahlkommission durchgeführt wer-
den. 
 
Die Regierung strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Leitungsfunktionen an. Es wird deshalb be-
grüßt, wenn sich Frauen bewerben. Auf das Antragsrecht zur Beteiligung der Gleichstellungsbeauf-
tragten wird hingewiesen (Art. 18 Abs. 3 BayGlG). 
 
Die Stellen sind für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Schwerbehinderte wer-
den bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Richtet sich die Zuordnung des Amtes zu einer Besoldungsgruppe nach der Schülerzahl, kann der/die 
erfolgreiche Bewerber/-in zum maßgeblichen Beförderungszeitpunkt nur dann befördert werden, wenn 
diese Schülerzahl zum Zeitpunkt der Beförderung im nach den Beförderungsrichtlinien erforderlichen 
Umfang gesichert ist. 
 
Die Beförderungen in die ausgeschriebenen Ämter können erst vorgenommen werden, wenn eine 
freie und besetzbare Planstelle vorhanden ist. Freiwerdende Planstellen dürfen vor Ablauf einer Wie-
derbesetzungssperre nicht für Beförderungen in Anspruch genommen werden. Funktionsinhaber, die 
in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln, besetzen bis zur Versetzung in den Ruhestand 
ihre Planstelle. Anschließend ist noch die Wiederbesetzungssperre zu berücksichtigen. Die Verlänge-
rung der Planstellensperre, die sich durch die Altersteilzeit ergibt, wird aus Gründen der Gleichbe-
handlung auf alle Funktionsträger verteilt, unabhängig davon, ob die Funktion wegen Altersteilzeit o-
der aus sonstigen Gründen (z. B. gesetzlicher Ruhestand, Versetzung) neu zu besetzen war. 
 
Dadurch verlängert sich die Beförderungswartezeit für alle freigewordenen Funktionsstellen über die 
gesetzliche Wiederbesetzungssperre von 3 Monaten hinaus. 
 
Eine Teilzeitbeschäftigung ist bei Schulleitern/Schulleiterinnen nur mit einer Ermäßigung der Unter-
richtspflichtzeit bis zu 4 Stunden, bei Schulleiterstellvertretern/Schulleiterstellvertreterinnen nur bis zu 
6 Wochenstunden möglich; während einer Elternzeit ist die Reduzierung auf 3/4 der vollen Unter-
richtspflichtzeit möglich. Bei Lehrkräften, die sich in der Ausgleichsphase des verpflichtenden Arbeits-
zeitkontos befinden, verringert sich die mögliche Ermäßigung durch Teilzeit um 1 Stunde. Lehrkräfte 
mit einer umfangreicheren Ermäßigung der Unterrichtspflichtzeit können nur dann berücksichtigt wer-
den, wenn sie eine Erklärung abgeben, dass sie im Falle einer erfolgreichen Bewerbung einen Antrag 
auf Beendigung der Teilzeitbeschäftigung oder einen entsprechend geänderten Antrag auf Teilzeitbe-
schäftigung stellen. 
 
Die Regierung verweist auf die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus vom 19.12.06 (KWMBl I Nr. 2/2007; Veröffentlichung im Amtl. Schulanzeiger 3/2007, noch-
mals 11/2008), die am 01.08.08 in Kraft getreten ist. Als Nachweis der pädagogischen Qualifikation 
von Schulleiterinnen und Schulleitern ist die Vorqualifikation (Modul A des Ausbildungscurriculums) 
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vor der Beförderung zu absolvieren. Das Portfolio zum Modul A (Liste der besuchten führungsrelevan-
ten Fortbildungen samt Teilnahmenachweisen) wird ab dem 01.08.09 eingefordert und ist, wenn be-
reits absolviert, den Bewerbungsunterlagen beizufügen. 
 
Die Berücksichtigung der Bewerbung einer Lehrkraft um eine Funktion in der Schulleitung ist ausge-
schlossen, wenn ein Angehöriger i.S. des Art. 20 Abs. 5 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
(u. a. Ehegatten, Verlobte, Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, auch geschiedene Ehegat-
ten) an der betreffenden Schule tätig ist, es sei denn, er erklärt sich ggf. mit der Wegversetzung von 
der Schule einverstanden. Falls ein Angehöriger in diesem Sinne an der Schule beschäftigt ist, für die 
eine Bewerbung abgegeben wird, ist dies in der Bewerbung unter Angabe des Angehörigkeitsverhält-
nisses schriftlich mitzuteilen. 
 
Es wird erwartet, dass der Schulleiter/die Schulleiterin die Wohnung am Schulort oder in angemesse-
ner Umgebung nimmt.  
 
Termine: 
 
Vorlage der Gesuche 
beim Staatlichen Schulamt des Bewerbers/der Bewerberin: 05.06.2020 
bei dem für die ausgeschriebene Stelle zuständigen Staatlichen Schulamt: 12.06.2020 
bei der Regierung von Unterfranken: 18.06.2020 
 
Umzugskostenvergütung nach Art. 4 Abs. 1 des Bayerischen Umzugskostengesetzes i. d. F. der Bek. 
vom 24.06.2005 (GVBl S. 192) kann nur gewährt werden, wenn die Gewährung der Umzugskosten-
vergütung vor Durchführung des Umzugs schriftlich zugesagt worden ist. 
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Ausschreibung von Funktionsstellen für zentrale Schulpsychologen (m/w/d) für die beruflichen 
Schulen an den staatlichen Schulberatungsstellen 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 29. April 2020, 
Az. VI.5-5P9020.10-7b.25 683 
 
Die Funktion des Schulpsychologen/der Schulpsychologin (m/w/d) für berufliche Schulen ist mit Wir-
kung vom 1. August 2020 an folgenden Staatlichen Schulberatungsstellen zu besetzen: 
 
1. Staatliche Schulberatungsstelle für Oberbayern West 

Die Schulberatungsstelle ist der Dienststelle der Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in 
Oberbayern zugeordnet. Der Dienstort ist München. 
 

2. Staatliche Schulberatungsstelle für Oberbayern Ost 
Die Schulberatungsstelle ist der Dienststelle der Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in 
Oberbayern zugeordnet. Der Dienstort ist München. 
 

3. Staatliche Schulberatungsstelle für München Stadt und Landkreis 
Die Schulberatungsstelle ist der Dienststelle der Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in 
Oberbayern zugeordnet. Der Dienstort ist München. 
 

4. Staatliche Schulberatungsstelle für Niederbayern 
Die Schulberatungsstelle ist der Dienststelle der Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in 
Niederbayern zugeordnet. Der Dienstort ist Landshut. 
 

5. Staatliche Schulberatungsstelle für die Oberpfalz 
Die Schulberatungsstelle ist der Dienststelle der Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in 
der Oberpfalz zugeordnet. Der Dienstort ist Regensburg. 
 

6. Staatliche Schulberatungsstelle für Oberfranken 
Die Schulberatungsstelle ist der Dienststelle der Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in 
Oberfranken zugeordnet. Der Dienstort ist Hof an der Saale. 
 

7. Staatliche Schulberatungsstelle für Mittelfranken 
Die Schulberatungsstelle ist der Dienststelle der Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in 
Mittelfranken zugeordnet. Der Dienstort ist Nürnberg. 
 

8. Staatliche Schulberatungsstelle für Unterfranken 
Die Schulberatungsstelle ist der Dienststelle der Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in 
Unterfranken zugeordnet. Der Dienstort ist Würzburg. 
 

9. Staatliche Schulberatungsstelle für Schwaben 
Die Schulberatungsstelle ist der Dienststelle der Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in 
Schwaben zugeordnet. Der Dienstort ist Augsburg. 

 
Die Schulberatungsstellen sind als zentrale, schulartübergreifende Informations- und Beratungsein-
richtungen Ansprechpartner für Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte sowie für Schulleitun-
gen und Schulaufsicht der jeweiligen Regierungsbezirke. Die Tätigkeit umfasst Aufgabenschwer-
punkte gemäß der Bekanntmachung über die Schulberatung in Bayern vom 29. Oktober 2001 
(KWMBl. I S. 454, StAnz. Nr. 47), die zuletzt durch Bekanntmachung vom 1. August 2019 (BayMBl. 
Nr. 316) geändert worden ist. 
 
Die Stellen sind in Besoldungsgruppe A 15 ausgebracht und werden zunächst befristet auf zwei Jahre 
vergeben. Zunächst werden die Stellen im Wege der Abordnung besetzt. Sobald die haushaltsrechtli-
chen Voraussetzungen vorliegen, ist eine Versetzung an die Schulberatungsstelle möglich. 
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Für die Besetzung der Stellen kommen staatliche Beamte und Beamtinnen (m/w/d) des Freistaates 
Bayern in Betracht. Sie müssen die Befähigung für das Lehramt an beruflichen Schulen mit abge-
schlossenem Studium im Fach Psychologie mit schulpsychologischem Schwerpunkt nachweisen. 
Eine mindestens vierjährige Unterrichtstätigkeit als Lehrkraft an einer beruflichen Schule sowie schul-
psychologische Beratungserfahrung in diesem Umfang werden vorausgesetzt. 
 
Für die Stellen kommen auch Beamte und Beamtinnen (m/w/d) mit der Befähigung für das Lehramt an 
Gymnasien in Betracht; diese Bewerber und Bewerberinnen (m/w/d) müssen eine mindestens vierjäh-
rige Unterrichts- und schulpsychologische Beratungserfahrung an staatlichen Fachoberschulen und 
Berufsoberschulen oder Wirtschaftsschulen nachweisen. 
 
Das Staatsministerium behält sich vor, Bewerber und Bewerberinnen (m/w/d), die das statusrechtliche 
Amt bereits innehaben und solche Bewerber und Bewerberinnen (m/w/d), die sich auf einen höheren 
Dienstposten bewerben, nicht in unmittelbarer Konkurrenz zu werten. 
 
Auf die Richtlinien für Funktionen von Lehrkräften an staatlichen beruflichen Schulen vom 30. Mai 
2016 und die Bekanntmachung zur Qualifikation von Führungskräften an der Schule vom 19. Dezem-
ber 2006 (KWMBl. I 2007 S. 7) wird ergänzend verwiesen. 
 
Sollten mehrere Bewerber bzw. Bewerberinnen (m/w/d) für die Besetzung einer Stelle im Wesentli-
chen gleich geeignet sein, wird die Auswahlentscheidung auf das Ergebnis eines Auswahlgesprächs 
im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus gestützt werden. 
 
Gemäß Art. 7 Abs. 3 BayGlG werden Frauen besonders aufgefordert, sich zu bewerben. 
 
Schwerbehinderte Menschen werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachli-
cher Leistung bevorzugt. 
 
Es wird erwartet, dass die künftigen Stelleninhaber bzw. die künftigen Stelleninhaberinnen (m/w/d) 
ihre Wohnung am Standort der Schulberatungsstelle selbst oder in unmittelbarer Umgebung nehmen. 
 
Die Stellen können auch in Teilzeit wahrgenommen werden, soweit der Dienstbetrieb sichergestellt ist. 
 
Bewerbungen sind zwei Wochen nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Bayerischen Ministerial-
blatt mit einer tabellarischen Darstellung des beruflichen Werdegangs auf dem Dienstweg bei der für 
den Bewerber/die Bewerberin (m/w/d) zuständigen Regierung einzureichen. Lehrkräfte von Fachober-
schulen und Berufsoberschulen reichen ihre Bewerbungen über die Schulleitung an die für die ausge-
schriebene Stelle zuständige Regierung ein. Zusätzlich ist eine Zweitschrift dem zuständigen Ministe-
rialbeauftragten für die Berufliche Oberschule zuzuleiten, in dessen Aufsichtsbezirk die Stelle zu be-
setzen ist, sowie ggf. dem Ministerialbeauftragten, in dessen Bereich die Stelle nicht zu besetzen ist. 
 
Zu den Bewerbungen ist Stellung zu nehmen: 
 
a) von der Schulleitung, die die Bewerbungsunterlagen unverzüglich an die Regierung weiterzulei-

ten hat (Falls die letzte dienstliche Beurteilung länger als 18 Monate zurückliegt, muss die Stel-
lungnahme ausführlich auf die fachliche Leistung sowie Eignung und Befähigung des Bewer-
bers/der Bewerberin (m/w/d), insbesondere im Hinblick auf die angestrebte Funktionstätigkeit 
eingehen und eine Anlassbeurteilung beigefügt werden; Gleiches gilt, wenn der Bewerber/die 
Bewerberin (m/w/d) seit der letzten dienstlichen Beurteilung befördert oder mit einer Funktions-
tätigkeit betraut wurde, deren Ausübung im Rahmen der letzten dienstlichen Beurteilung noch 
nicht gewürdigt werden konnte.), 

 
b) gegebenenfalls von der zuständigen Regierung, in deren Bereich die Funktionsstelle nicht zu 

besetzen ist, binnen zwei Wochen nach Eingang der Bewerbungsunterlagen; die Stellung-
nahme ist gleichzeitig mit den Bewerbungsunterlagen und den Personalakten an die Regierung 
zu übersenden, in deren Bereich die Funktionsstelle zu besetzen ist, 
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c) von der Regierung, gegebenenfalls im Benehmen mit dem Ministerialbeauftragten für die Beruf-
liche Oberschule, in deren Bereich die Funktionsstelle zu besetzen ist; die Stellungnahme ist 
gleichzeitig mit den Bewerbungsunterlagen und den Personalakten baldmöglichst beim Staats-
ministerium vorzulegen, 

 
d) gegebenenfalls vom zuständigen Ministerialbeauftragten, in dessen Bereich der Bewerber bzw. 

die Bewerberin (m/w/d) eingesetzt ist, binnen zwei Wochen nach Eingang der Bewerbungsun-
terlagen; die Stellungnahme ist mit den Bewerbungsunterlagen und gegebenenfalls den Perso-
nalakten an den Ministerialbeauftragten zu übersenden, in dessen Bereich die Funktionsstelle 
zu besetzen ist. Die Stellungnahme ist gleichzeitig beim Staatsministerium vorzulegen, 

 
e) gegebenenfalls von dem Ministerialbeauftragten, in dessen Bereich die Funktionsstelle zu be-

setzen ist. Die Stellungnahme ist baldmöglichst beim Staatsministerium mit dem Bewerbervor-
schlag vorzulegen. 

 
Auf die Mitwirkung der Bewerber und Bewerberinnen (m/w/d) bei überörtlichen schulischen Aufgaben 
ist ausdrücklich hinzuweisen. 
 
Die Schulleitungen geben die Ausschreibung den Lehrkräften durch Aushang im Lehrerzimmer be-
kannt. 
 
Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 280) 
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Veröffentlichungen und Bekanntmachungen 
 
 
 
2230.1.1.1.2.4-K 
 
Offene Ganztagsangebote an Schulen für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstu-
fen 1 bis 4 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 30. März 2020, 
Az. IV.8-BO4207.2-6a.25 693 
 
1Für eine ganztägige schulische Bildung, Förderung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler 
können gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichts-
wesen (BayEUG) offene Ganztagsangebote an Schulen in klassen- und jahrgangsstufenübergreifen-
der Form eingerichtet werden. 2Die Einrichtung und die Ausstattung zur Deckung des zusätzlichen 
Personalaufwands erfolgen auf Antrag des jeweiligen Schulaufwandsträgers durch den Freistaat Bay-
ern im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmun-
gen. 
 
3Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und 
der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) 
bleiben unberührt. 4Die Planungen zur Einrichtung offener Ganztagsangebote an öffentlichen Schulen 
erfolgen im Benehmen mit den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. 5Die Schulen arbeiten bei der 
Einrichtung von Ganztagsangeboten mit den zuständigen Trägern der Jugendhilfe und der Eingliede-
rungshilfe zusammen (Art. 31 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 BayEUG). 
 
6An staatlichen Schulen ist der Freistaat Bayern Träger der offenen Ganztagsangebote. 
 
7An kommunalen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft gewährt der Freistaat Bayern zur De-
ckung des zusätzlichen Personalaufwandes für offene Ganztagsangebote im Rahmen der verfügba-
ren Haushaltsmittel Zuwendungen nach Maßgabe dieser Bekanntmachung und der allgemeinen haus-
haltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Art. 23 und Art. 44 der Bayerischen Haushaltsord-
nung (BayHO) und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften. 8Träger dieser offenen Ganztagsan-
gebote ist grundsätzlich der jeweilige kommunale oder freie Schulträger. 
 
9Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus (Staatsministerium) erlässt zu den offenen Ganztags-
angeboten für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 im Einzelnen folgende Bestim-
mungen: 
 
1. Begriffsbestimmung und Geltungsbereich 
 
1.1 Ein offenes Ganztagsangebot im Sinne dieser Bekanntmachung setzt voraus, dass an min-

destens vier Wochentagen jeder vollen Unterrichtswoche ein ganztägiges Angebot für die 
Schülerinnen und Schüler bereitgestellt wird und dass die Bildungs- und Betreuungsange-
bote unter der Aufsicht und Verantwortung der Schulleitung organisiert und durchgeführt 
werden (Art. 57 Abs. 2 BayEUG). 

 
1.2 1Das offene Ganztagsangebot stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar, an dem Schüle-

rinnen und Schüler nach Anmeldung durch ihre Erziehungsberechtigten im direkten An-
schluss an den stundenplanmäßigen Unterricht teilnehmen können. 2Die Förderung und Be-
treuung kann in klassen- und jahrgangsstufenübergreifenden Gruppen stattfinden. 3Ein 
Ganztagsangebot, das die Voraussetzungen eines gebundenen Ganztagsangebots gemäß 
Nr. 1.1 der Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zu den ge-
bundenen Ganztagsangeboten an Schulen vom 10. Februar 2020 (BayMBl. Nr. 86) erfüllt, ist 
kein offenes Ganztagsangebot im Sinne dieser Bekanntmachung. 
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1.3 Das offene Ganztagsangebot wird an staatlichen Schulen als schulische Veranstaltung ge-
nehmigt und organisiert. 

 
1.4 Kinderhorte und sonstige Kindertageseinrichtungen im Sinne des Bayerischen Kinderbil-

dungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) sind keine offenen Ganztagsangebote im 
Sinne dieser Bekanntmachung. 

 
1.5 1Ein offenes Ganztagsangebot im Sinne dieser Bekanntmachung kann gemäß 

Art. 6 Abs. 4 BayEUG an 
 

- Grundschulen 
- sowie Förderschulen (Grundschulstufe) 
 
eingerichtet werden. 
 
2Um dem Unterstützungsbedarf der Schülerinnen und Schüler mit (drohender) Behinderung 
Rechnung zu tragen, können offene Ganztagsangebote mit Leistungen der Jugend- bzw. 
Eingliederungshilfe nach SGB VIII oder der Eingliederungshilfe nach SGB IX ergänzt bzw. 
zu einem gemeinsamen Bildungs- und Betreuungsangebot verbunden werden. 3Angebote 
der Heilpädagogischen Tagesstätten sollen nicht durch offene Ganztagsangebote ersetzt 
werden. 

 
1.6 Ein offenes Ganztagsangebot kann auch an Schülerheimen in freier oder kommunaler Trä-

gerschaft gemäß Art. 106 BayEUG eingerichtet werden, wenn diese auch externen Schüle-
rinnen und Schülern offenstehen. 
 

1.7 Um auf eine einheitliche Organisation und Verantwortung der schulischen Ganztagsange-
bote hinzuwirken, ist die gleichzeitige Einrichtung bzw. Förderung von offenen Ganztagsan-
geboten und von Angeboten der Mittagsbetreuung an einer Schule nicht möglich. 
 

1.8 1Das offene Ganztagsangebot gemäß dieser Bekanntmachung stellt grundsätzlich und vor-
rangig ein Angebot für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 dar. 2In be-
gründeten Ausnahmefällen können auch Schülerinnen und Schüler der am Schulstandort 
bestehenden Mittelschule bzw. des Förderzentrums ab Jahrgangsstufe 5 aufgenommen 
werden, insbesondere, wenn für diese an der eigenen Schule kein schulisches Ganztagsan-
gebot oder kein anderes Angebot der Tagesbetreuung vorhanden ist oder eingerichtet wer-
den kann und die pädagogische Konzeption eine bedarfsgerechte Förderung dieser Schüle-
rinnen und Schüler gewährleistet. 3Die Aufnahme bedarf der Zustimmung der Genehmi-
gungsbehörde. 
 

1.9 1In offene Ganztagsangebote können im Einvernehmen mit den beteiligten Schulleitungen 
und Schulaufwandsträgern auch Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulen und 
Schularten im Sinne von Nr. 1.5 und 1.8 aufgenommen werden, sofern die Schulen bei der 
Abstimmung des pädagogischen Konzepts als auch bei der Durchführung der offenen Ganz-
tagsangebote eng zusammenarbeiten. 2Die Schulleitung der aufnehmenden Schule über-
nimmt damit während der Zeit der Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an dem offenen 
Ganztagsangebot die Verantwortung und Aufsicht (Art. 57 Abs. 2 BayEUG) für alle bei ihr 
dafür angemeldeten Schülerinnen und Schüler. 3Die Stellung als Schülerin und Schüler der 
abgebenden Schule bleibt hiervon jedoch unberührt. 4Der Besuch von bestehenden Ganz-
tagsangeboten bzw. die Einrichtung von Ganztagsangeboten an der abgebenden Schule ist 
jedoch vorrangig. 5Abweichend hiervon können Angebote, die gemäß Art. 30a BayEUG eine 
Zusammenarbeit im Sinne des kooperativen Lernens umsetzen, in gleicher Weise auch im 
Rahmen des offenen Ganztagsangebots schulartübergreifend umgesetzt werden. 
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2. Offene Ganztagsangebote an staatlichen Schulen 
 
2.1 Allgemeine Voraussetzungen 
 
2.1.1 Genehmigungsvoraussetzungen 
 
2.1.1.1 1Offene Ganztagsangebote werden auf Antrag des Schulaufwandsträgers genehmigt. 2Ein 

Rechtsanspruch auf Genehmigung besteht nicht. 3Die Genehmigung erfolgt im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel. 

 
2.1.1.2 Voraussetzung für die Genehmigung und Einrichtung eines offenen Ganztagsangebots ist, 

dass dieses jeweils die Vorgaben der Nr. 1 sowie folgende Voraussetzungen erfüllt: 
 
2.1.1.2.1 1Das offene Ganztagsangebot gewährleistet grundsätzlich im direkten Anschluss an den 

stundenplanmäßigen Unterricht ein Bildungs- und Betreuungsangebot an mindestens vier 
Wochentagen jeder vollen Unterrichtswoche. 2Der Zeitrahmen ergibt sich aus den Bestim-
mungen zur jeweiligen Angebotsform. 
 

2.1.1.2.2 Das offene Ganztagsangebot findet in der Verantwortung und unter der Aufsicht der Schul-
leitung statt. 
 

2.1.1.2.3 1Dem offenen Ganztagsangebot liegt ein von der Schulleitung im Benehmen mit dem Eltern-
beirat sowie unter Beteiligung eines etwaigen Kooperationspartners gemäß Nr. 2.1.2.2 erar-
beitetes pädagogisches Konzept für die Bildungs- und Betreuungsangebote zugrunde. 2Da-
bei ist entsprechend der jeweiligen Angebotsform eine möglichst enge Abstimmung zwi-
schen Vormittags- und Nachmittagsangebot für alle teilnehmenden Schülerinnen und Schü-
ler anzustreben. 3Die Bildungs- und Betreuungsangebote müssen sich zumindest theore-
tisch für alle bzw. eine große Zielgruppe der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler eig-
nen. 4Der Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß Art. 1 BayEUG ist dabei auch im Rahmen 
des offenen Ganztagsangebots zu verwirklichen. 
 

2.1.1.2.4 Das offene Ganztagsangebot erreicht die für die jeweilige Angebotsform erforderliche Min-
destteilnehmerzahl. 
 

2.1.1.2.5 Der Schulaufwandsträger verpflichtet sich zur Übernahme des durch die Einrichtung und den 
Betrieb des offenen Ganztagsangebots anfallenden zusätzlichen Sachaufwands und zur Mit-
finanzierung des für die jeweilige Angebotsform festgelegten Personalaufwandes gemäß 
Nr. 2.2.2.3 bzw. Nr. 2.3.2.4. 
 

2.1.1.2.6 1Die Schülerbeförderung für die am offenen Ganztagsangebot teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler ist für die Bildungs- und Betreuungszeiten im Sinne von Nr. 2.2.1.1 bzw. die 
Kernzeiten im Sinne von Nr. 2.3.1.1 nach den Vorschriften der Schülerbeförderungsverord-
nung (SchBefV) durch den Schulaufwandsträger bzw. den Aufgabenträger der Schülerbeför-
derung sicherzustellen. 2Für die Teilnahme an Zusatzangeboten außerhalb der Kernzeiten 
besteht keine Beförderungspflicht. 
 

2.1.1.2.7 Für die Organisation der Mittagsverpflegung – insbesondere hinsichtlich der Bereitstellung 
der Speisen und Getränke, des Mensa- bzw. Cateringbetriebs sowie der Abrechnung – müs-
sen entsprechende Absprachen zwischen Schule, Schulaufwandsträger und ggf. Kooperati-
onspartner vor Ort getroffen werden. 
 

2.1.2 Personal 
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2.1.2.1 1Das in offenen Ganztagsangeboten eingesetzte Personal muss die Gewähr für einen ange-
messenen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern bieten und über die persönliche Eig-
nung und Zuverlässigkeit sowie die für das jeweilige Bildungs- und Betreuungsangebot erfor-
derliche Fachkompetenz verfügen. 2Die Schulleitung legt insbesondere unter Beachtung der 
für Unterricht und Schulbetrieb geltenden Rechtsvorschriften die Anforderungen an die erfor-
derliche Fachkompetenz fest. 3Art. 60a Abs. 2 und 3 BayEUG sind zu beachten, das einge-
setzte Personal darf insbesondere nicht rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 
174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 201a Abs. 3, §§ 225, 232 bis 233a, 
234, 235 oder § 236 des Strafgesetzbuchs (StGB) verurteilt worden sein. 4Darüber hinaus 
muss das eingesetzte Personal die Gewähr dafür bieten, jederzeit für die freiheitlich-demo-
kratische Grundordnung einzutreten und im Rahmen seiner Tätigkeit in den offenen Ganz-
tagsangeboten die politische, weltanschauliche und religiöse Neutralität zu wahren. 5Perso-
nen, bei denen ein früheres Dienst- oder Arbeitsverhältnis durch den Freistaat Bayern, ein 
anderes Land der Bundesrepublik, den Bund oder eine andere Körperschaft des öffentlichen 
Rechts wegen der Verletzung von dienst- oder arbeitsvertraglichen Pflichten beendet wurde, 
kommen für eine Tätigkeit in den offenen Ganztagsangeboten nicht in Betracht. 6Das einge-
setzte Personal muss vor Tätigkeitsantritt insbesondere 

 
- eine Erklärung zu früheren Dienst- und Arbeitsverhältnissen im öffentlichen Dienst und zu 

Ermittlungs- und Strafverfahren abgeben, 
- ausdrücklich erklären, die in der Belehrung über die Pflicht zur Verfassungstreue genann-

ten Grundsätze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgeset-
zes zu bejahen, sowie das Verzeichnis extremistischer oder extremistisch beeinflusster 
Organisationen zur Kenntnis genommen zu haben, und den Fragenbogen zur Prüfung 
der Verfassungstreue sowie den Fragebogen zu Beziehungen zur Scientology-Organisa-
tion wahrheitsgemäß beantworten, 

- gemäß § 35 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) über die gesundheitlichen Anforderun-
gen sowie die Mitwirkungspflichten gemäß § 34 IfSG belehrt werden und die ab 
1. März 2020 in § 20 Abs. 8 ff. IfSG geforderten Nachweise vorlegen, 

- die Kenntnisnahme des Verbots der Annahme von Belohnungen oder Geschenken be-
stätigen, 

- auf die Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet werden, 
- eine Verschwiegenheitserklärung abgeben und 
- gemäß Art. 60a Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 Satz 1 BayEUG ein höchstens drei Monate altes 

erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes 
(BZRG) im Original oder in beglaubigter Kopie gegenüber der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter vorlegen; bei einer dauerhaften oder wiederholten Tätigkeit ist in Abständen 
von drei Jahren eine erneute Vorlage erforderlich. 

 
7Die sichere Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift ist bei dem eingesetz-
ten Personal vorauszusetzen, sofern nicht ein besonderes sprachliches Schulkonzept (z. B. 
bilinguale Schule) eine Abweichung rechtfertigt. 8Die Schulleitung ist dem Kooperations-
partner gegenüber nach Maßgabe des Kooperationsvertrages weisungsberechtigt. 
 
9Die Unterlagen zum Abschluss von Kooperations- bzw. Arbeitsverträgen werden den Ver-
tragspartnern durch die zuständige Regierung übermittelt. 
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2.1.2.2 1Die Schulleitung kann im Benehmen mit dem Schulaufwandsträger entscheiden, ob die 
Durchführung der Bildungs- und Betreuungsangebote in den offenen Ganztagsangeboten 
ganz oder teilweise durch einen freien gemeinnützigen Träger oder eine Kommune als Ko-
operationspartner erfolgt, und ggf. diesen im Benehmen mit dem Schulaufwandsträger aus-
wählen. 2Im Falle der Einbindung eines Kooperationspartners wird ein Kooperationsvertrag 
zwischen dem freien Träger bzw. der Kommune und dem Freistaat Bayern, vertreten durch 
die jeweils zuständige Regierung, geschlossen. 3Die erforderlichen Vorabsprachen mit dem 
Kooperationspartner bezüglich Anzahl, Qualifizierung und Einsatzzeiten des vorgesehenen 
Personals erfolgen durch die Schulleitung. 4Ein eigenständiger Vertragsabschluss durch die 
jeweilige Schule ist nicht möglich. 5Absprachen zwischen Schule und Kooperationspartner 
zur praktischen Durchführung dürfen den Inhalten des Kooperationsvertrags nicht zuwider-
laufen. 6Auf die näheren Bestimmungen des Staatsministeriums zum Einsatz von Schülertu-
toren sowie von Personen in Freiwilligendiensten wird verwiesen. 
 

2.1.2.3 1Der Kooperationspartner führt die Betreuungs- und Bildungsangebote überwiegend mit Per-
sonal, das durch ihn beschäftigt wird, gemäß dem jeweiligen pädagogischen Konzept und 
dem im Kooperationsvertrag vereinbarten Leistungsumfang durch. 2Im Einzelfall kann der 
Kooperationspartner auch Dritte mit der Durchführung von Betreuungs- und Bildungsange-
boten beauftragen, insbesondere für besondere pädagogische Bildungsangebote; eine um-
fassende Beauftragung Dritter ist hingegen grundsätzlich nicht gestattet. 
 

2.1.2.4 1Kommunale Kooperationspartner können Gemeinden, Gemeindeverbände, Verwaltungsge-
meinschaften, kommunale Zweckverbände (Schulverbände) und Landkreise sein, soweit 
ihre Tätigkeit im Rahmen des offenen Ganztagsangebots nicht auf Gewinnerzielung gerich-
tet ist. 2Freie gemeinnützige Träger sind sonstige juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und solche des privaten Rechts (z. B. eingetragener Verein, Stiftung, gemeinnützige 
GmbH) oder sonstige rechtsfähige Organisationen (z. B. aus den Bereichen Jugendarbeit, 
Sport, Kultur und Ehrenamt), deren Tätigkeit nicht auf Gewinnerzielung gerichtet ist; eine 
Ausnahme hiervon ist nur in begrenztem zeitlichen Umfang, beispielsweise für die Durchfüh-
rung von Projekten mit besonderer fachlicher Ausrichtung, zulässig. 3Hinweise auf mögliche 
Kooperationspartner können insoweit die zwischen dem Freistaat Bayern und der jeweiligen 
Organisation geschlossenen Rahmenvereinbarungen und Absichtserklärungen geben. 
 

2.1.2.5 1Die Schulleitung kann im Benehmen mit dem Schulaufwandsträger und in Abstimmung mit 
dem Kooperationspartner ergänzend oder alternativ auch den Einsatz von Einzelpersonen 
für Bildungs- und Betreuungsangebote in den offenen Ganztagsangeboten vorsehen. 
2Hierzu wird ein Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis zwischen der Einzelperson und dem 
Freistaat Bayern, vertreten durch die jeweils zuständige Regierung, begründet, das grund-
sätzlich vor Aufnahme der Tätigkeit zu befristen ist. 3Hierfür sind ausschließlich die von der 
Regierung zur Verfügung gestellten Verträge und Formulare zu verwenden. 
 

2.1.2.6 Auf die näheren Bestimmungen des Staatsministeriums zum Einsatz von Honorarkräften 
wird verwiesen. 
 

2.1.2.7 Auf die näheren Bestimmungen des Staatsministeriums zur Nebenbeschäftigung von haupt-
amtlichen Lehrkräften in einem schulischen Ganztagsangebot wird verwiesen. 
 

2.1.2.8 Auf die näheren Bestimmungen des Staatsministeriums zum Vollzug des ab 1. März 2020 
geltenden Gesetzes für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Ma-
sernschutzgesetz) wird verwiesen. 
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2.1.3 Anmeldung und Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 
 

2.1.3.1 1Grundsätzlich können am eingerichteten offenen Ganztagsangebot einer Schule alle Schü-
lerinnen und Schüler dieser Schule teilnehmen. 2Die Entscheidung über die Aufnahme in of-
fene Ganztagsangebote trifft die Schulleitung – ggf. im Benehmen mit dem Kooperations-
partner – nach pflichtgemäßem Ermessen insbesondere unter Berücksichtigung pädagogi-
scher, familiärer und sozialer Aspekte. 3Die für die Aufnahme entscheidungserheblichen Ge-
sichtspunkte und Auswahlkriterien sind den Erziehungsberechtigten zu Beginn des Anmel-
deverfahrens bekannt zu geben. 4Ablehnungsentscheidungen sind gegenüber den Erzie-
hungsberechtigten auf Anfrage unter Berücksichtigung des Schutzes personenbezogener 
Daten anderer Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten zu begründen. 
5Auf die Möglichkeit der Ergreifung von Ordnungsmaßnahmen gem. Art. 86 BayEUG mit 
Auswirkungen auf den Besuch des offenen Ganztagsangebots als sonstige Schulveranstal-
tung wird verwiesen. 6Schülerinnen und Schülern, deren Erziehungsberechtigte trotz wieder-
holter Aufforderung Zahlungsverpflichtungen (Mittagsverpflegung; Zusatzangebote) nicht 
nachgekommen sind, kann in den darauffolgenden Schuljahren die Aufnahme in das offene 
Ganztagsangebot verwehrt werden. 7Auf den Besuch eines offenen Ganztagsangebots be-
steht kein Rechtsanspruch. 
 
8Kinder, die eine Schulvorbereitende Einrichtung besuchen, können ebenfalls an offenen 
Ganztagsgruppen der Grundschulstufe an Förderschulen teilnehmen, sofern die entspre-
chenden Gruppen auch ohne Teilnahme dieser Kinder genehmigungsfähig sind. 
 

2.1.3.2 1Die Schulleitungen sind grundsätzlich verpflichtet, Schülerinnen und Schüler, die sich noch 
während des Schuljahres anmelden, bis zum Erreichen der für die jeweilige Förderung zu 
berücksichtigenden Höchstzahl an Schülerinnen und Schülern in das jeweilige offene Ganz-
tagsangebot aufzunehmen, sofern einer Aufnahme kein wichtiger Grund entgegensteht. 
2Insbesondere im Falle besonderer familiärer Lebenslagen und Notfallsituationen (z. B. auf-
grund von Krankheit, Pflege eines Angehörigen oder bislang nicht absehbaren beruflichen 
Anforderungen) soll eine flexible und kurzfristige Aufnahme von Halbtagsschülern in beste-
hende Gruppen ermöglicht werden. 
 

2.1.3.3 1Die Schülerinnen und Schüler werden von ihren Erziehungsberechtigten für das offene 
Ganztagsangebot vor Beginn des jeweiligen Schuljahres bei der Schulleitung angemeldet. 
2Die Anmeldung ist für das jeweilige Schuljahr verbindlich. 3Die Anmeldung soll nach dem 
Muster erfolgen, das im Rahmen des jährlichen Antrags- und Genehmigungsverfahrens be-
reitgestellt wird und das auf das individuelle Ganztagskonzept der jeweiligen Schule ange-
passt und ggf. um weitergehende Informationen ergänzt werden kann. 4Der Kooperations-
partner kann mit der Durchführung des Anmeldeverfahrens beauftragt werden. 
 

2.1.3.4 1Eine Anmeldung der Schülerinnen und Schüler zum offenen Ganztagsangebot und dem je-
weiligen pädagogischen Konzept muss in allen Angebotsformen mindestens für zwei Nach-
mittage je Unterrichtswoche während der Bildungs- und Betreuungszeiten im Sinne von 
Nr. 2.2.1.1 bzw. der Kernzeiten im Sinne von Nr. 2.3.1.1 und für die jeweils geforderte Min-
destdauer erfolgen, um bei der Förderung berücksichtigt werden zu können. 2Die Teilnahme 
an unterrichtlichen Angeboten kann auf die Mindestteilnahmeverpflichtung analog den Best-
immungen unter Nr. 2.3.3.5 angerechnet werden. 3Die Schulleitung kann im Einvernehmen 
mit dem Elternbeirat aus organisatorischen und/oder pädagogischen Erwägungen über 
diese Mindestteilnahmezeit hinausgehende verbindliche Betreuungszeiten für die teilneh-
menden Schülerinnen und Schüler festlegen. 
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2.1.3.5 1Für die Schülerinnen und Schüler besteht im Umfang der Anmeldung Teilnahmepflicht an 
den im pädagogischen Konzept vorgesehenen Betreuungsangeboten (vgl. Art. 56 Abs. 4 
Satz 3 BayEUG). 2Grundsätzlich ist dabei eine Teilnahme für die gesamte tägliche Dauer 
der jeweiligen Bildungs- und Betreuungsangebote erforderlich. 3Es gelten § 20 der Bayeri-
schen Schulordnung (BaySchO) und etwaige schulartspezifische Regelungen für schulische 
Veranstaltungen sowie für Erkrankungen, Befreiungen, Beurlaubungen bzw. Abmeldungen 
von der Schule während des Schuljahres. 4Die Teilnahmepflicht gilt auch dann als erfüllt, 
wenn Schülerinnen und Schüler, die für zwei Nachmittage je Unterrichtswoche angemeldet 
sind, im Monatsdurchschnitt an mindestens zwei Tagen je Schulwoche teilnehmen. 5Eine 
dauerhafte Abmeldung von der Teilnahme am offenen Ganztagsangebot während des 
Schuljahres kann durch die Schulleitung nur bei Vorliegen wichtiger persönlicher Gründe ge-
stattet werden (z. B. aufgrund besonderer pädagogischer, familiärer oder gesundheitlicher 
Gegebenheiten), die bei der Anmeldung zum Ganztagsangebot noch nicht absehbar waren. 
6Dabei hat die Schulleitung strenge Maßstäbe anzulegen. 
 

2.1.3.6 1Sofern Schülerinnen und Schüler an einzelnen Tagen nicht an dem Ganztagsangebot teil-
nehmen oder das Ganztagsangebot vor dem regulären Ende verlassen wollen, obwohl sie 
angemeldet sind, bedarf es einer Beurlaubung (vgl. § 20 Abs. 3 S. 1 BaySchO). 2Diese ist 
zuvor schriftlich durch die Erziehungsberechtigten zu beantragen und kann nur durch die 
Schulleitung ausgesprochen werden, die im eigenen Ermessen und unter Abwägung der 
vorgebrachten Gründe und der schulischen Interessen entscheidet. 3Hierbei können insbe-
sondere auch die Teilnahme an außerschulischen Bildungsangeboten sowie persönliche, 
erzieherische, gesundheitliche oder familiäre Gründe Berücksichtigung finden. 
 

2.1.3.7 1Die Anwesenheit der angemeldeten Schülerinnen und Schüler und ggf. die Gründe ihrer 
Abwesenheit an einzelnen Betreuungstagen sind anhand von Teilnahmelisten durch das im 
offenen Ganztag eingesetzte Personal entsprechend zu dokumentieren. 2Diese Listen sind 
nach Abschluss des Schuljahres, in dem eine Förderung gewährt wurde, an die Schulleitung 
zu übergeben, von der Schule für fünf Jahre aufzubewahren und ggf. auf Nachfrage den zu-
ständigen Stellen zu übermitteln. 
 

2.1.3.8 1Ist die Durchführung der Bildungs- und Betreuungsangebote einem Kooperationspartner 
übertragen, hat die Schule diesen rechtzeitig über Erkrankungen, Befreiungen, Beurlaubun-
gen und Abmeldungen von Schülerinnen und Schülern zu informieren. 2Sofern Schülerinnen 
und Schüler nicht im Ganztagsangebot erscheinen, hat der Kooperationspartner unverzüg-
lich die Schule zu informieren; verlassen Schülerinnen und Schüler das Ganztagsangebot 
krankheitsbedingt vorzeitig, ist die Schule hierüber spätestens zu Beginn des darauffolgen-
den Schultags zu informieren. 
 

2.1.3.9 Bei einer verhinderten Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an kostenpflichtigen Zusatz-
angeboten bzw. der Mittagsverpflegung liegt die Informationspflicht gegenüber den entspre-
chenden Leistungserbringern grundsätzlich bei den Erziehungsberechtigten, sofern sich 
nicht Schule oder Kooperationspartner zur Übernahme der Informationspflicht bereit erklärt 
haben. 
 

2.1.3.10 Wird ein vereinbartes Entgelt, z. B. für die Bereitstellung der Mittagsverpflegung oder die 
Teilnahme an Zusatzangeboten, nicht erbracht, können die betroffenen Schülerinnen bzw. 
Schüler in letzter Konsequenz im Benehmen mit der Schulleitung auch während des Schul-
jahres vom Bezug dieser kostenpflichtigen Leistungen ausgeschlossen werden. 
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2.1.3.11 1Sofern der stundenplanmäßige Unterricht an einzelnen Tagen ausnahmsweise und aus 
zwingenden Gründen früher endet, besteht von Seiten des Kooperationspartners keine Ver-
pflichtung, den zeitlichen Beginn des Ganztagsangebots entsprechend früher anzusetzen. 
2Überdies besteht keine Verpflichtung, nach dem regulären Beginn des Angebots aus-
nahmsweise auch solche Schülerinnen bzw. Schüler zu betreuen, die für das Angebot nicht 
bzw. nicht an den entsprechenden Tagen angemeldet sind, aufgrund des vorzeitigen Unter-
richtsschlusses jedoch bis zur Abholung durch die Erziehungsberechtigten beaufsichtigt wer-
den müssen. 3In diesen Fällen ist es in der Regel Aufgabe der Schule, die an ganztägigen 
Bildungs- und Betreuungsangeboten teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gemäß 
§ 22 BaySchO zwischen dem vorzeitigen Unterrichtsende und dem regulären Beginn des 
Ganztagsangebots zu beaufsichtigen. 
 

2.1.4 Aufsichtspflicht 
 

2.1.4.1 1Für die Teilnahme an einem offenen Ganztagsangebot gelten § 22 BaySchO sowie etwaige 
schulartspezifische Regelungen zur Aufsicht bei schulischen Veranstaltungen. 2Die Gesamt-
verantwortung für die Erfüllung der Aufsichtspflicht für die teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler, die auch die Mittagszeit (vgl. Nr. 2.1.6) umfasst, trägt die Schulleitung. 
 

2.1.4.2 1Eine Übertragung der Aufsichtspflicht auf Lehrkräfte oder geeignetes, volljähriges pädagogi-
sches Personal im Rahmen des offenen Ganztagsangebots ist zulässig. 2Die Verpflichtung 
der Schulleitung nach Nr. 2.1.4.1 bleibt dabei unberührt. 3Sofern die Schulleitung organisato-
rische Vorkehrungen für eine durchgehende Aufsicht, insbesondere durch Auswahl, Instruk-
tion und Kontrolle der Aufsichtspersonen, getroffen hat, ist ihre Anwesenheit oder die Anwe-
senheit einer Lehrkraft während der Durchführung des Ganztagsangebots nicht zwingend 
erforderlich. 4Dies gilt grundsätzlich auch bei offenen Ganztagsangeboten, die außerhalb 
des Schulgeländes stattfinden (z. B. Wanderungen, Ausflüge, Besichtigung außerschuli-
scher Lernorte), unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten im Einzelfall. 5Ab-
hängig von der Art des Angebots ist ein angemessenes Betreuungsverhältnis zwischen an-
wesendem pädagogischem Personal und teilnehmenden Schülerinnen und Schülern sicher-
zustellen. 6Auch beim Einsatz externer Kräfte sind die allgemeinen Sicherheitsbestimmun-
gen und die sonstigen, für Unterricht und Schulbetrieb geltenden Rechtsvorschriften zu be-
achten. 
 

2.1.4.3 1Bei Bildungs- und Betreuungsangeboten im naturwissenschaftlichen und technischen Be-
reich müssen die für den jeweiligen Unterricht einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und 
Bekanntmachungen des Staatsministeriums entsprechend berücksichtigt werden. 2In Be-
tracht kommen u. a. die Richtlinien für die Familien- und Sexualerziehung in den bayeri-
schen Schulen, die Richtlinien für die AIDS-Prävention an den bayerischen Schulen, die 
Richtlinien zur Suchtprävention an den bayerischen Schulen, die Richtlinien für die Umwelt-
bildung an den bayerischen Schulen und das Landesprogramm für die gute gesunde Schule, 
jeweils in der geltenden Fassung. 
 

2.1.4.4 Experimente, insbesondere in den naturwissenschaftlichen Bereichen und bei praktischen 
Arbeiten im Unterricht (z. B. Technik, Hauswirtschaft, Kunst etc.), dürfen nur durchgeführt 
werden, wenn das eingesetzte Personal über die hierfür notwendige Fachkompetenz verfügt 
und sich nachweisbar mit den Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht in der jeweils gelten-
den Fassung vertraut gemacht hat. 
 

2.1.4.5 1Bei angeleiteten Bildungsangeboten im Bereich Sport ist zu beachten, dass Personen, die 
nicht die Lehrbefähigung für das Fach Sport besitzen, nur eingesetzt werden dürfen, wenn 
sie über eine freiberufliche oder vereinsorientierte Qualifikation im Sport verfügen, mit der sie 
fachlich befähigt sind, Sport zu vermitteln. 2Zu den freiberuflichen Qualifikationen im Bereich 
Sport gehören insbesondere die Diplomausbildung Sportwissenschaft, die Ausbildung 
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zum/zur Diplom-Sportlehrer/in, die Ausbildung zum/zur Staatlich geprüften Sportlehrer/in im 
freien Beruf sowie die Ausbildung zum/zur Staatlich geprüften Gymnastiklehrer/in mit Wahl-
pflichtfach Sport und Freizeit. 3Personen mit freiberuflichen Qualifikationen dürfen die in der 
jeweiligen Ausbildung enthaltenen Sportarten vermitteln. 4Für Inhaber sportartübergreifender 
Übungsleiterlizenzen (Übungsleiter C Breitensport Kinder/Jugendliche bzw. Erwachsene/Äl-
tere) gilt dies mit Ausnahme des Schwimmens entsprechend. 5Inhaber von Trainerlizenzen 
eines Sportfachverbandes dürfen nur im Bereich der jeweiligen Sportart eingesetzt werden. 
6Voraussetzung für den Einsatz als Übungsleiter und Trainer ist die Vollendung des 18. Le-
bensjahres. 
 

2.1.4.6 1Betreuungsangebote, z. B. im Rahmen der Mittagspause, erfordern dann keine sportfachli-
che Qualifikation der Aufsicht führenden Person gemäß Nr. 2.1.4.5, wenn die Schülerinnen 
und Schüler frei und selbst organisiert, fachlich nicht-angeleitet Sport in folgenden beson-
ders geeigneten Sportarten treiben: Basketball, Fußball, Handball, Volleyball, Badminton, 
Tischtennis, Tennis, Kleine Spiele, Jonglieren und Tanz. 2Bei anderen als den genannten 
Sportarten, z. B. bei besonders gefahrengeneigten Sportarten wie Sportklettern oder 
Schwimmen, gilt das Qualifikationserfordernis der Aufsicht führenden Person unabhängig 
davon, ob eine fachliche Anleitung der Schülerinnen und Schüler stattfindet oder nicht. 
 

2.1.4.7 1Die Bekanntmachung zur Sicherheit im Sportunterricht vom 8. April 2003 (KWMBl. I 
S. 202), die Bekanntmachung zur Durchführung von Schwimmunterricht an Schulen vom 
1. April 1996 (KWMBl. I S. 192), die Bekanntmachung zum Sportunterricht bei erhöhter 
Ozonkonzentration vom 1. August 1991 (KWMBl. I S. 219), geändert durch Bekanntma-
chung vom 30. September 1991 (KWMBl. I S. 406), die Hinweise zur Durchführung von 
„Trendsportarten“ bei schulischen und dienstlichen Veranstaltungen; Aufsichtspflicht im 
Schreiben vom 15. April 2013, Az. II.1-5S4430-6.19 796, die Bekanntmachung zu Schüler-
fahrten vom 9. Juli 2010 (KWMBl. S. 204) und die Bekanntmachung über Sicherheit in der 
Schule und gesetzliche Schülerunfallversicherung vom 11. Dezember 2002 (KWMBl. I 2003 
S. 4, ber. S. 81), in der jeweils geltenden Fassung sind entsprechend zu beachten. 2Ebenso 
sind die sportartspezifischen Bestimmungen zu beachten, insbesondere zu Sportklettern 
(Durchführung nur an künstlichen Kletterwänden mit den vorgeschriebenen Sicherheitsvor-
kehrungen), Kampfsport (Beschränkung auf Verteidigungstechniken; kein Vollkontakt bei 
Schlag- und Tretbewegungen) sowie Kanu (Durchführung nur im Zahmwasser). 
 

2.1.5 Kostenfreiheit 
 

 
2.1.5.1 1Die Teilnahme am offenen Ganztagsangebot gemäß dieser Bekanntmachung ist an vier 

Wochentagen jeweils im festgelegten Zeitraum der jeweiligen Bildungs- und Betreuungsan-
gebote – mit Ausnahme der Kosten für die Mittagsverpflegung – für die Schülerinnen und 
Schüler grundsätzlich kostenfrei. 2Können im Rahmen des gemäß Nr. 2.2.2.1 bzw. 
Nr. 2.3.2.1 zur Verfügung gestellten Budgets über diesen Zeitraum hinausgehende Bildungs- 
und Betreuungsangebote gemacht werden, sind auch diese kostenfrei. 
 

2.1.5.2 1Für Zusatzangebote während der Bildungs- und Betreuungszeiten im Sinne von Nr. 2.2.1.1 
bzw. außerhalb der Kernzeit gemäß Nr. 2.3.1.1 (z. B. Betreuungszeiten nach 16.00 Uhr oder 
an einem weiteren Wochentag) sowie für sonstige besondere Angebote während der Kern-
zeit können mit den Erziehungsberechtigten Entgelte vereinbart werden (vgl. Nr. 2.2.1.3 
bzw. Nr. 2.3.2.7). 2Die Entgelte sollen nach Art und Umfang der Inanspruchnahme dieses 
zusätzlichen Angebots bemessen sein und soziale Gesichtspunkte angemessen berücksich-
tigen. 3Wird für sonstige besondere Angebote während der Kernzeit ein Entgelt erhoben, so 
sind diese Angebote mit dem Elternbeirat abzustimmen und bei Bedarf durch die Möglichkeit 
zur Teilnahme an einem kostenfreien Betreuungsangebot zu ergänzen. 
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2.1.6 Mittagszeit und Mittagsverpflegung 
 

2.1.6.1 Die Mittagszeit ist Teil des schulischen Ganztagsangebots und wird im organisatorischen 
Verantwortungs- und Aufsichtsbereich der Schule durchgeführt. 
 

2.1.6.2 1Die Mittagsverpflegung wird entsprechend der Ausgestaltung des Ganztagsangebots ange-
boten und im einvernehmlichen Zusammenwirken von Schulaufwandsträger, Schulleitung 
und ggf. einem externen Kooperationspartner organisiert. 2Schulleitung und Schulaufwands-
träger können hierzu in eigener Verantwortung individuelle und auf die jeweiligen örtlichen 
Verhältnisse zugeschnittene Lösungen entwickeln. 3Im gegenseitigen Einvernehmen können 
Aufgaben auf Dritte, z. B. Kooperationspartner, Fördervereine oder Caterer, übertragen wer-
den. 
 

2.1.6.3 1Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler während der Mittagszeit ist schulische Auf-
gabe und erfolgt bei der Durchführung der Bildungs- und Betreuungsangebote durch einen 
Kooperationspartner in der Regel durch dessen Personal. 2Die Schülerinnen und Schüler 
dürfen das Schulgelände während der Mittagspause nicht unbeaufsichtigt verlassen. 
 

2.1.6.4 1Es muss die Möglichkeit zum Verzehr einer warmen und möglichst ausgewogenen Mittags-
verpflegung gewährleistet werden. 2Das pädagogische Konzept einer Schule kann, im Ein-
vernehmen mit dem Schulaufwandsträger, eine verbindliche Anmeldung zum Mittagessen 
vorsehen, sofern eine angemessene Speisenauswahl – insbesondere unter Berücksichti-
gung einer täglichen Wahlmöglichkeit von fleischhaltiger und vegetarischer Kost – angebo-
ten wird. 3In begründeten Einzelfällen kann die Schulleitung – insbesondere bei Vorliegen 
medizinischer oder religiöser Gründe – eine Abmeldung vom Bezug der bereitgestellten 
Speisen und Getränke zulassen. 
 

2.1.6.5 1Für das Mittagessen kann ein Teilnehmerbeitrag von den Erziehungsberechtigten erhoben 
werden. 2Entsprechende Vertragsvereinbarungen und/oder Regelungen zum Zahlungsver-
kehr sind zwischen den Erziehungsberechtigten und dem Leistungserbringer zu treffen. 3Bei 
Schülerinnen und Schülern, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allge-
mein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten, kön-
nen die Mehraufwendungen für die Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung 
im Rahmen des offenen Ganztagsangebots auf Antrag bei den Leistungen für Bildung und 
Teilhabe berücksichtigt werden. 4Für die Aufgabenerfüllung in Zusammenhang mit dieser 
Leistung sind die Jobcenter bzw. die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. 
 

2.1.7 Räumlichkeiten 
 

2.1.7.1 1Für das offene Ganztagsangebot in seiner jeweiligen Angebotsform müssen geeignete 
Räume in ausreichender Anzahl und Größe zur Verfügung stehen. 2Die Mitnutzung von 
Räumlichkeiten, die für den Unterricht oder andere schulische Zwecke zur Verfügung ste-
hen, ist im Rahmen des offenen Ganztagsangebots möglich. 3Das offene Ganztagsangebot 
findet grundsätzlich in der Schule statt. 
 

2.1.7.2 1Außerhalb des Schulgeländes können einzelne Angebote nur nach Prüfung der Erforder-
lichkeit und unter Abwägung pädagogischer Interessen regelmäßig durchgeführt werden. 
2Insbesondere sind neben dem Alter sowie der geistigen und charakterlichen Reife der teil-
nehmenden Schülerinnen und Schüler auch die jeweiligen Gefahrensituationen bei der Wahl 
der geeigneten Maßnahmen zur Aufsichtsführung beim Zurücklegen der erforderlichen Weg-
strecke sowie der Durchführung des Angebots zu berücksichtigen. 3Auf die entsprechenden 
Regelungen des Staatsministeriums wird verwiesen. 
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2.1.8 Antragsverfahren und Genehmigung 
 
2.1.8.1 1Der Antrag auf Einrichtung eines offenen Ganztagsangebots ist von der Schulleitung vorzu-

bereiten und durch den Sachaufwandsträger zu stellen; dabei ist je Schule mit eigener 
Schulnummer grundsätzlich nur ein Antrag unter Berücksichtigung aller teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler zu stellen. 2Der Antrag ist – bei Grundschulen über die Staatlichen 
Schulämter, bei Förderschulen direkt – bei der zuständigen Regierung für das darauffol-
gende Schuljahr einzureichen. 3Der jeweilige Antragstermin, die einzelnen Genehmigungs-
bedingungen sowie die einzureichenden Antragsunterlagen werden im Rahmen des jährli-
chen Antrags- und Genehmigungsverfahrens bekannt gegeben bzw. bereitgestellt. 4In be-
gründeten Ausnahmefällen kann eine Genehmigung eines Ganztagsangebots durch die Re-
gierung auch dann erfolgen, wenn der Antrag erst nach der festgelegten Antragsfrist einge-
reicht wird und entsprechende Haushaltsmittel verfügbar sind. 
 

2.1.8.2 1Die Genehmigung des offenen Ganztagsangebots und die Bereitstellung der Mittel erfolgt 
durch die jeweils zuständige Regierung. 2Die Genehmigung offener Ganztagsangebote kann 
bei Fehlen oder nachträglichem Wegfall der in Nr. 2.1.1.2 i.V.m. Nr. 2.2.1 bzw. Nr. 2.3.1 ge-
nannten Genehmigungsvoraussetzungen, insbesondere, wenn die für die genehmigte Grup-
penzahl erforderliche Mindestzahl von Schülerinnen und Schülern während des Schuljahres 
dauerhaft unterschritten wird, ganz oder teilweise widerrufen werden. 
 

2.1.8.3 Die jeweils zuständigen Behörden und Beauftragten der Schulaufsicht sind in Ausübung ih-
rer allgemeinen schulaufsichtlichen Befugnisse insbesondere berechtigt, selbst oder durch 
Vertreter die Durchführung der offenen Ganztagsangebote vor Ort insbesondere auch durch 
unangekündigte Kontrollen an den Schulen zu überprüfen. 
 

2.1.8.4 1Die Genehmigung durch die zuständige Regierung berechtigt zur unbefristeten Einrichtung 
des offenen Ganztagsangebots im beantragten Umfang als schulisches Angebot. 2Die Be-
reitstellung der staatlichen Mittel im Sinne von Nr. 2.2.2.1 bzw. Nr. 2.3.2.1 ist damit für den 
genehmigten Umfang gewährleistet. 3Die Höhe des tatsächlich zur Verfügung gestellten 
Budgets bemisst sich nach der Anzahl der jährlich eingerichteten Gruppen, die jährlich im 
Rahmen eines gesonderten Meldeverfahrens zu übermitteln sind. 4Bei geplanter Ausweitung 
des offenen Ganztagsangebots sowie sonstigen wesentlichen Änderungen ist eine erneute 
Antragstellung erforderlich. 
 

2.1.8.5 Die für die Antragstellung erforderlichen Unterlagen sowie die Informationen zur aktuellen 
Höhe der Budgets und der Mitfinanzierungspauschale können auf der Website des Staatsmi-
nisteriums unter www.km.bayern.de/ganztagsschule abgerufen werden. 

 
2.2 Kurzgruppen der Schülerbetreuung bis 14.00 Uhr an Grundschulen und in der Grundschul-

stufe an Förderschulen (OGTS-Kurzgruppen) 
 
2.2.1 Zusätzliche Genehmigungsvoraussetzungen 
 
2.2.1.1 1OGTS-Kurzgruppen gewährleisten im direkten Anschluss an den stundenplanmäßigen Un-

terricht ein Bildungs- und Betreuungsangebot an vier Wochentagen einer Unterrichtswoche 
mit einer Bildungs- und Betreuungszeit bis grundsätzlich 14.00 Uhr. 2Die Betreuungszeit der 
OGTS-Kurzgruppen kann bereits vor 14.00 Uhr enden, sofern an mindestens vier Unter-
richtstagen in der Woche eine Betreuungszeit von täglich mindestens 60 Minuten gewähr-
leistet ist. 
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2.2.1.2 1Die Betreuungsangebote im Rahmen der OGTS-Kurzgruppen stellen keine Fortsetzung o-
der Aufarbeitung des lehrplanmäßigen Unterrichts dar. 2Sie sind mit sozial- und freizeitpäda-
gogischer Zielrichtung zu gestalten. 3Bei Angeboten mit einer täglichen Betreuungszeit von 
mehr als einer Stunde sollte den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zur Einnahme 
einer Mittagsverpflegung und zur Anfertigung von Hausaufgaben gegeben sein. 
 

2.2.1.3 1Die Teilnahme an OGTS-Kurzgruppen der Schülerbetreuung bis 14.00 Uhr ist – mit Aus-
nahme möglicher Kosten für die Mittagsverpflegung – grundsätzlich kostenfrei. 2Für die Teil-
nahme an Zusatzangeboten auf freiwilliger Basis – beispielsweise an Angeboten an einem 
weiteren Unterrichtstag der Woche oder zusätzlichen Lernhilfen und Förderangeboten – 
kann der Leistungserbringer mit Zustimmung der Schulleitung mit den Erziehungsberechtig-
ten Entgelte vereinbaren. 

 
2.2.2 Budget 
 
2.2.2.1 1Mit Genehmigung des offenen Ganztagsangebots stellt der Freistaat Bayern für jede nach 

Maßgabe von Nr. 2.2.3 eingerichtete OGTS-Kurzgruppe ein Budget für den mit der Durch-
führung der Bildungs- und Betreuungsangebote verbundenen zusätzlichen Personalaufwand 
zur Verfügung. 2Die Höhe des je OGTS-Kurzgruppe und Schuljahr zur Verfügung stehenden 
Budgets wird im Rahmen des Antrags- und Genehmigungsverfahrens für jede Schulart jähr-
lich festgelegt und bekannt gegeben. 
 

2.2.2.2 1Dieses Budget wird ausschließlich zur Finanzierung der Beschäftigung pädagogischer 
Kräfte gewährt, die Bildungs- und Betreuungsangebote im Rahmen der offenen Ganztagsan-
gebote durchführen. 2Es darf nicht für andere Personalkosten oder Sachaufwendungen ver-
wendet werden. 3Für jede OGTS-Kurzgruppe muss Personal im erforderlichen Umfang vor-
gesehen werden, mindestens jedoch eine Betreuungsperson pro Gruppe. 4Die Bewirtschaf-
tung der Mittel obliegt der zuständigen Regierung, die entsprechende Regelungen zur Bud-
getverwendung treffen kann. 
 

2.2.2.3 1Voraussetzung für die Bereitstellung des Budgets je OGTS-Kurzgruppe gemäß Nr. 2.2.2.1 
ist, dass der Schulaufwandsträger pro Schuljahr je OGTS-Kurzgruppe eine Pauschale zur 
Mitfinanzierung der Betreuungskosten an den Freistaat leistet, deren Höhe im Rahmen des 
Antrags- und Genehmigungsverfahrens jährlich festgelegt und bekannt gegeben wird. 2Die 
zuständige Regierung überwacht die Zahlung der Pauschale. 3Die Zahlung der Pauschale 
kann nicht durch anrechenbare Sach- oder Personalleistungen des Schulaufwandsträgers 
ersetzt oder abgegolten werden. 
 

2.2.2.4 1Ist der Schulaufwandsträger selbst Kooperationspartner gemäß Nr. 2.1.2.2, wird seine Ver-
pflichtung zur Mitfinanzierung gemäß Nr. 2.1.1.2.5 regelmäßig in der Weise berücksichtigt, 
dass die Pauschale zur Mitfinanzierung der Personalkosten für die Betreuung bereits bei der 
Bereitstellung des Budgets gemäß Nr. 2.2.2.1 in Abzug gebracht wird. 2Das Budget bzw. die 
Personalleistungen müssen der Schule dennoch in dem in Nr. 2.2.2.1 genannten Umfang 
zur Verfügung stehen. 

 
2.2.3 Bildung und Finanzierung von Gruppen 
 
2.2.3.1 1Das Budget gemäß Nr. 2.2.2.1 wird je OGTS-Kurzgruppe zur Verfügung gestellt. 2Die An-

zahl der OGTS-Kurzgruppen richtet sich nach der Anzahl der angemeldeten und im erforder-
lichen Umfang teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und bemisst sich nach der nachfol-
genden Tabelle. 3Die Mindestanzahl für die Bildung einer OGTS-Kurzgruppe beträgt an 
Grundschulen zwölf Schülerinnen oder Schüler, an Förderschulen acht Schülerinnen oder 
Schüler. 4In begründeten Ausnahmefällen und nach Zustimmung der Genehmigungsbe-
hörde kann die erforderliche Mindestzahl geringfügig unterschritten werden. 
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Grundschule 
 

Anzahl der gem. Nr. 2.2.3.2 
förderfähigen Schüler 

 

Anzahl der 
Gruppen 

von bis 

12 23 1 

24 35 2 

36 47 3 

48 59 4 

60 71 5 

… … … 

 
 
Förderschule 

 

Anzahl der gem. Nr. 2.2.3.2 
förderfähigen Schüler 

 

Anzahl der 
Gruppen 

von bis 

8 15 1 

16 23 2 

24 31 3 

32 39 4 

40 47 5 

… … … 

 
5Die Höchstzahl einer Gruppe kann jedoch auf die Höchstschülerzahl einer Klasse des je-
weiligen Förderschwerpunkts angepasst werden. 6Maßgebend hierfür sind die für den jewei-
ligen Förderschwerpunkt geltenden allgemeinen Bestimmungen. 
 

2.2.3.2 1Schülerinnen bzw. Schüler werden bei der Bestimmung der Gruppenzahl berücksichtigt, 
wenn sie an mindestens zwei Tagen je Unterrichtswoche an der jeweiligen OGTS-Kurz-
gruppe teilnehmen. 2Eine Teilnahme an weiteren Tagen bleibt bei der Förderung unberück-
sichtigt. 3Jede Schülerin bzw. jeder Schüler kann pro Schuljahr hinsichtlich der Förderung 
der OGTS-Kurzgruppen nur einmal berücksichtigt werden. 4Schülerinnen und Schüler des 
gebundenen Ganztagsangebots, die an OGTS-Kurzgruppen teilnehmen, können bei der 
Förderung nicht berücksichtigt werden. 5Eine Berücksichtigung als Zählschüler mit dem Fak-
tor 0,5 gemäß Nr. 2.3.3.5 ist bei entsprechender Teilnahme möglich. 
 

2.2.3.3 1Die Bestimmung der Anzahl der Gruppen dient der Bemessung der staatlichen Mittelzuwei-
sung. 2Bei der praktischen Durchführung der jeweiligen OGTS-Kurzgruppe können hiervon – 
insbesondere aus pädagogischen Erwägungen heraus – abweichende Gruppengrößen und 
Aufteilungen festgelegt werden. 
 

2.2.3.4 Zur Meldung der angemeldeten Schülerinnen und Schüler sowie zur Übermittlung der jewei-
ligen Teilnehmerzahl an die jeweilige Regierung ist grundsätzlich das im Rahmen des An-
tragsverfahrens vorgesehene Meldeverfahren anzuwenden. 
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2.2.3.5 1Die Schulleitungen tragen die Verantwortung für die sachliche Richtigkeit der im Antrag an-
gegebenen Mindestschülerzahl. 2Ergeben sich während des Schuljahres Veränderungen bei 
der Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Anzahl der förder-
fähigen Gruppen mindernd auswirken, hat die Schulleitung die jeweilige Regierung hierüber 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 3Sollte von einer dauerhaften Unterschreitung der Min-
destteilnehmerzahl auszugehen sein, entscheidet die Regierung nach einer angemessenen 
Übergangsfrist über das weitere Vorgehen. 
 

2.3 Offene Ganztagsangebote bis 16.00 Uhr (OGTS) 
 
2.3.1 Zusätzliche Genehmigungsvoraussetzungen 
 
2.3.1.1 1Das offene Ganztagsangebot bis 16.00 Uhr gewährleistet grundsätzlich im direkten An-

schluss an den stundenplanmäßigen Unterricht ein Bildungs- und Betreuungsangebot an 
vier Wochentagen jeder vollen Unterrichtswoche mit einer Bildungs- und Betreuungszeit bis 
grundsätzlich 16.00 Uhr und einem Zeitumfang von täglich mindestens 2,5 Zeitstunden 
(Kernzeit), so dass sich täglich insgesamt eine Unterrichts- und Betreuungszeit von mindes-
tens 7,5 Zeitstunden ergibt. 2Im begründeten Einzelfall (z. B. aus Gründen der Schülerbeför-
derung) kann die tägliche Unterrichts- und Betreuungszeit in Abstimmung zwischen Schullei-
tung, Elternbeirat und Schulaufwandsträger bzw. Aufgabenträger der Schülerbeförderung 
bereits ab 15.30 Uhr enden. 3An Schulen mit einem Unterrichtsbeginn vor bzw. nach 
8.00 Uhr endet das offene Ganztagsangebot unter Berücksichtigung der täglichen Bildungs- 
und Betreuungszeit dann entsprechend früher bzw. später. 
 

2.3.1.2 1Das offene Ganztagsangebot steht in konzeptionellem Zusammenhang mit dem Unterricht 
und bietet einen verbindlichen Leistungskatalog, der an allen Tagen des Ganztagsschulbe-
triebes für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mindestens das Angebot einer tägli-
chen Mittagsverpflegung, eine verlässliche Hausaufgabenbetreuung sowie verschiedenar-
tige Freizeitangebote umfassen muss. 2Nach Möglichkeit ist das Angebot durch zusätzliche 
Lern- und Förderangebote zu ergänzen. 3Den einzelnen Bildungs- und Betreuungsangebo-
ten dieses verbindlichen Leistungskatalogs ist jeweils ein angemessener Zeitrahmen einzu-
räumen, wobei der Durchführung von Bildungsangeboten – insbesondere auch der Hausauf-
gabenbetreuung bzw. den Studier- oder Lernzeiten – eine besondere Bedeutung zukommen 
muss. 4Das pädagogische Konzept des offenen Ganztagsangebots kann auch eine Einbin-
dung dieser Elemente in die Unterrichtsgestaltung vorsehen, sofern eine Teilnahme daran 
für alle angemeldeten Schülerinnen und Schüler einer Gruppe möglich ist. 
 

2.3.1.3 Die Basisstandards, die im Qualitätsrahmen für offene Ganztagsschulen beschrieben sind 
(Bekanntmachung zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an offenen und gebun-
denen Ganztagsschulen in der jeweils gültigen Fassung), sind einzuhalten. 
 

2.3.1.4 1Der Kooperationspartner bestimmt in Abstimmung mit der Schulleitung eine bei der Durch-
führung des offenen Ganztagsangebots an der Schule von ihm eingesetzte Person mit päda-
gogischer Fachqualifikation (z. B. Erzieher, Sozialpädagoge) oder Lehramtsbefähigung zum 
Koordinator des offenen Ganztagsangebots (OGTS-Koordinator) vor Ort. 2Dieser begleitet 
die Umsetzung des pädagogischen Konzepts koordinierend und ist in der Regel während 
der gesamten Kernzeit im Angebot anwesend. 3Bei einem Einsatz von mehreren Kooperati-
onspartnern an einer Schule hat in der Regel jeder Kooperationspartner einen eigenen 
OGTS-Koordinator einzusetzen. 
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2.3.2 Budget 
 
2.3.2.1 1Mit Genehmigung des offenen Ganztagsangebots stellt der Freistaat Bayern für jede nach 

Maßgabe von Nr. 2.3.3 eingerichtete Gruppe ein Budget für den mit der Durchführung der 
Bildungs- und Betreuungsangebote verbundenen zusätzlichen Personalaufwand zur Verfü-
gung. 2Die Höhe des je Gruppe und Schuljahr zur Verfügung stehenden Budgets wird im 
Rahmen des Antrags- und Genehmigungsverfahrens für jede Schulart jährlich festgelegt und 
bekannt gegeben. 
 

2.3.2.2 1Dieses Budget wird ausschließlich zur Finanzierung pädagogischer Kräfte gewährt, die Bil-
dungs- und Betreuungsangebote im Rahmen der offenen Ganztagsangebote durchführen. 
2Es darf nicht für andere Personalkosten oder Sachaufwendungen verwendet werden. 3Für 
jede OGTS-Gruppe muss Personal im erforderlichen Umfang vorgesehen werden, mindes-
tens jedoch eine Betreuungsperson pro Gruppe. 4Die Bewirtschaftung der Mittel obliegt der 
zuständigen Regierung, die entsprechende Regelungen zur Budgetverwendung treffen 
kann. 
 

2.3.2.3 1Das pädagogische Konzept der Schule kann im Rahmen des für die Schule zur Verfügung 
stehenden Stundenbudgets auch eine Verwendung von zusätzlichen Lehrerwochenstunden 
vorsehen, mit denen das offene Ganztagsangebot ergänzt wird. 2In diesem Fall ist der Ge-
genwert der eingesetzten Lehrerwochenstunden nicht mit der Ganztagsförderung zu ver-
rechnen. 
 

2.3.2.4 1Voraussetzung für die Bereitstellung des Budgets je Gruppe gemäß Nr. 2.3.2.1 ist, dass der 
Schulaufwandsträger pro Schuljahr je Gruppe eine Pauschale zur Mitfinanzierung der Be-
treuungskosten an den Freistaat leistet, deren Höhe im Rahmen des Antrags- und Genehmi-
gungsverfahrens jährlich festgelegt und bekannt gegeben wird. 2Die zuständige Regierung 
überwacht die Zahlung der Pauschale. 3Die Zahlung der Pauschale kann nicht durch anre-
chenbare Sach- oder Personalleistungen des Schulaufwandsträgers ersetzt oder abgegolten 
werden. 
 

2.3.2.5 1Ist der Schulaufwandsträger selbst Kooperationspartner gemäß Nr. 2.1.2.2, wird seine Ver-
pflichtung zur Mitfinanzierung gemäß Nr. 2.1.1.2.5 regelmäßig in der Weise berücksichtigt, 
dass die Pauschale zur Mitfinanzierung der Personalkosten für die Betreuung bereits bei der 
Bereitstellung des Budgets gemäß Nr. 2.3.2.1 in Abzug gebracht wird. 2Das Budget bzw. die 
Personalleistungen müssen der Schule dennoch in dem in Nr. 2.3.2.1 genannten Umfang 
zur Verfügung stehen. 
 

2.3.2.6 1Unberührt bleibt die Möglichkeit, dass der Schulaufwandsträger im Rahmen seiner Zustän-
digkeit gemäß § 24 Abs. 4 SGB VIII oder der Kooperationspartner über das staatliche offene 
Ganztagsangebot zeitlich hinausgehende Förder- und Betreuungsangebote vorsehen. 
2Diese Zusatzangebote finden dann grundsätzlich nicht in staatlicher Trägerschaft und damit 
außerhalb der schulischen und staatlichen Verantwortung statt, sofern nicht eine entspre-
chende Vereinbarung gemäß Nr. 2.3.2.7 getroffen wird. 
 

2.3.2.7 1An Unterrichtstagen können durch den Kooperationspartner Zusatzangebote außerhalb der 
Kernzeit gemäß Nr. 2.3.1.1 (z. B. Betreuungszeiten nach 16.00 Uhr oder an einem weiteren 
Wochentag) sowie sonstige besondere Angebote während der Kernzeit eingerichtet werden. 
2Diese können dann als schulische Veranstaltung durch- bzw. fortgeführt werden, wenn die 
Schulleitung dem Angebot zustimmt und das hierfür eingesetzte Personal den Anforderun-
gen gemäß Nr. 2.1.2 entspricht. 3Zudem muss der Schulleitung für diese Angebote ein Wei-
sungsrecht gegenüber dem durchführenden Kooperationspartner eingeräumt werden. 
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4Ein entsprechender Hinweis auf die beabsichtigte Durchführung dieser Zusatzangebote ist 
auch in die Unterlagen zum Kooperationsvertrag aufzunehmen. 5Zusatzangebote werden 
grundsätzlich in einem gesonderten Vertrag geregelt, bei dem der Freistaat Bayern nicht 
Vertragspartei ist. 
 
6Eine Durchführung von Zusatzangeboten außerhalb der Kernzeit gemäß Nr. 2.3.1.1 setzt 
voraus, dass das Personal grundsätzlich auch während der Kernzeit eingesetzt ist. 7Die Fi-
nanzierungsverantwortung für diese Zusatzangebote liegt grundsätzlich beim Kooperations-
partner. 8Das gemäß Nr. 2.3.2.1 zur Verfügung gestellte Budget kann für Zusatzangebote 
nur dann verwendet werden, wenn bereits zu den Kernzeiten das Personal im erforderlichen 
Zeitumfang im Rahmen der Bildungs- und Betreuungsangebote eingesetzt wird. 9Schullei-
tung, Schulaufwandsträger und ggf. Kooperationspartner haben die Angebote aufeinander 
abzustimmen. 10Zur Finanzierung von Zusatzangeboten können Elternbeiträge erhoben wer-
den. 11Über die Gewährung eines kommunalen Zuschusses entscheidet die jeweilige kom-
munale Körperschaft vor Ort. 

 
2.3.3 Bildung und Finanzierung von Gruppen 
 
2.3.3.1 1Das Budget gemäß Nr. 2.3.2.1 wird je Gruppe des offenen Ganztagsangebots zur Verfü-

gung gestellt. 2Die Anzahl der Gruppen richtet sich nach der Anzahl der angemeldeten und 
im erforderlichen Umfang teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und bemisst sich an-
hand der nachfolgenden Tabelle. 3Die Mindestanzahl für die Bildung eines offenen Ganz-
tagsangebots beträgt an Grundschulen 14 Schülerinnen bzw. Schüler mit einem Teilnahme-
umfang gemäß Nr. 2.3.3.4 (Zählschüler). 4In begründeten Ausnahmefällen und nach Zustim-
mung der Genehmigungsbehörde kann die erforderliche Mindestzahl geringfügig unterschrit-
ten werden. 

 
 
Grundschule 
 

Anzahl der Zählschüler 
 

Anzahl der 
Gruppen 

von bis 

14 25 1 

26 45 2 

46 65 3 

66 85 4 

86 105 5 

106 125 6 

126 145 7 

146 165 8 

166 185 9 

186 205 10 

… … … 

 
5Die Mindestanzahl für die Bildung eines offenen Ganztagsangebots beträgt an Förderschu-
len acht Schülerinnen bzw. Schüler mit einem Teilnahmeumfang gemäß Nr. 2.3.3.4 (Zähl-
schüler). 6Die Anzahl der Gruppen bemisst sich nach der jeweiligen Schülerzahl anhand der 
nachfolgenden Tabelle. 7In begründeten Ausnahmefällen und nach Zustimmung der Geneh-
migungsbehörde kann die erforderliche Mindestzahl geringfügig unterschritten werden. 
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Förderschule 
 

Anzahl der Zählschüler 
 

Anzahl der 
Gruppen 

von bis 

8 15 1 

16 31 2 

32 47 3 

48 63 4 

64 79 5 

80 95 6 

96 111 7 

112 127 8 

128 143 9 

144 159 10 

… … … 

 
8Die Höchstzahl einer Gruppe kann jedoch auf die Höchstschülerzahl einer Klasse des je-
weiligen Förderschwerpunkts angepasst werden. 9Maßgebend hierfür sind die für den jewei-
ligen Förderschwerpunkt geltenden allgemeinen Bestimmungen zur Klassenbildung. 

 
2.3.3.2 1Bei der Bestimmung der Anzahl der Gruppen ist danach zu differenzieren, welche Jahr-

gangsstufen die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler besuchen; folgende Prüfschritte 
werden nacheinander vorgenommen: 2Zunächst wird unter Berücksichtigung aller teilneh-
menden Schülerinnen und Schüler die Zählschülerzahl gemäß Nr. 2.3.3.4 und Nr. 2.3.3.5 
festgelegt und die Gesamtanzahl der förderfähigen Gruppen bestimmt (Gesamtgruppenanz-
ahl). 3Anschließend wird die Anzahl der Gruppen mit erhöhter Förderung für die teilnehmen-
den Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2 gemäß der entsprechenden Ta-
belle unter Nr. 2.3.3.1 bestimmt (Gruppenanzahl Jgst. 1/2). 4Die Anzahl der Gruppen mit re-
gulärer Förderung für teilnehmende Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 3 und 4 
(Gruppenanzahl Jgst. 3/4) ergibt sich aus der Differenz der Gesamtgruppenanzahl und der 
Gruppenanzahl Jgst. 1/2. 5Falls Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 1 und 2 
teilnehmen, aber die Anzahl nicht zur Bildung einer Gruppe gemäß Satz 3 ausreicht, kann 
dennoch für (maximal) eine Gruppe die erhöhte Förderung gewährt werden. 
 

2.3.3.3 1Die Bestimmung der Anzahl der Gruppen dient der Bemessung der staatlichen Mittelzuwei-
sung. 2Bei der praktischen Durchführung des offenen Ganztagsangebots können hiervon – 
insbesondere aus pädagogischen Erwägungen heraus – abweichende Gruppengrößen und 
Aufteilungen festgelegt werden. 
 

2.3.3.4 1Schülerinnen und Schüler, die an vier Unterrichtstagen in der Woche innerhalb der Kernzeit 
im erforderlichen Zeitumfang an dem offenen Ganztagsangebot teilnehmen, werden als 
Zählschüler bei der Bestimmung der Gruppenanzahl berücksichtigt. 2Dabei kann die Teil-
nahme an einem unterrichtlichen Angebot (z. B. Pflichtunterricht oder Wahlangebot) an bis 
zu zwei Nachmittagen berücksichtigt werden, sofern die betreffenden Schülerinnen und 
Schüler an diesen Tagen zu den außerunterrichtlichen Zeitfenstern auch am offenen Ganz-
tagsangebot im erforderlichen Zeitrahmen gemäß Nr. 2.3.1.1 teilnehmen. 3Eine darüber hin-
ausgehende Teilnahme von Schülerinnen und Schülern kann bei der maßgeblichen Schü-
leranzahl zur Gruppenbildung nicht (zusätzlich) berücksichtigt werden. 4Schülerinnen und 
Schüler können nicht gleichzeitig sowohl bei der Förderung eines gebundenen wie auch ei-
nes offenen Ganztagsangebots berücksichtigt werden. 
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2.3.3.5 1Die Betreuungszeiten von Schülerinnen und Schülern, die gemäß Nr. 2.1.3.4 jeweils an 
zwei oder drei Unterrichtstagen in der Woche im erforderlichen Umfang je Betreuungstag an 
dem offenen Ganztagsangebot teilnehmen, können anteilig bei der Bestimmung der Zähl-
schülerzahl nach Nr. 2.3.3.4 für die Gruppenbildung berücksichtigt werden. 2Dabei wird eine 
Teilnahme an zwei Unterrichtstagen als Zählschüler mit dem Faktor 0,5 und eine Teilnahme 
an drei Unterrichtstagen als Zählschüler mit dem Faktor 0,75 gewertet. 3Die Teilnahme an 
einem unterrichtlichen Angebot (z. B. Pflichtunterricht oder Wahlangebot) kann im Umfang 
von einem einzelnen Nachmittag berücksichtigt werden, sofern die betreffenden Schülerin-
nen und Schüler an diesem Tag zu den außerunterrichtlichen Zeitfenstern auch am offenen 
Ganztagsangebot bis mindestens 15.30 Uhr bzw. im erforderlichen Zeitrahmen teilnehmen. 
4Die Gesamtsumme der Zählschüler kann – falls erforderlich – auf die nächste ganze Zahl 
aufgerundet werden. 
 

2.3.3.6 Zur Meldung der angemeldeten Schülerinnen und Schüler sowie zur Übermittlung der jewei-
ligen Zählschülerzahl an die jeweilige Regierung ist grundsätzlich das im Rahmen des An-
tragsverfahrens vorgesehene Meldeverfahren anzuwenden. 
 

2.3.3.7 1Die Schulleitungen tragen die Verantwortung für die sachliche Richtigkeit der im Antrag an-
gegebenen Zählschülerzahl. 2Ergeben sich während des Schuljahres Veränderungen bei der 
Zählschülerzahl, die sich auf die Anzahl der förderfähigen Gruppen nach Nr. 2.3.3.1 min-
dernd auswirken, hat die Schulleitung die jeweilige Regierung hierüber unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen. 3Sollte von einer dauerhaften Unterschreitung der Mindestteilnehmer-
zahl auszugehen sein, entscheidet die Regierung nach einer angemessenen Übergangsfrist 
über das weitere Vorgehen. 

 
3. Offene Ganztagsangebote an kommunalen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft 
 
3.1 Allgemeine Voraussetzungen 
 
3.1.1 Zuwendungsvoraussetzungen 
 
3.1.1.1 1Offene Ganztagsangebote an kommunalen Schulen und staatlich genehmigten und staat-

lich anerkannten Schulen in freier Trägerschaft werden auf Antrag gemäß Nr. 3.1.6 des je-
weiligen Schulträgers gefördert. 2Ein Rechtsanspruch besteht insoweit nicht. 3Die Zuwen-
dungen werden nach Maßgabe dieser Bekanntmachung und der allgemeinen haushalts-
rechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Art. 23 und Art. 44 BayHO und den dazu erlas-
senen Verwaltungsvorschriften, im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel gewährt. 4Eine 
zusätzliche Förderung nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) erfolgt 
insoweit nicht. 
 

3.1.1.2 Eine Zuwendung kann gewährt werden, wenn das offene Ganztagsangebot jeweils die Vor-
gaben der Nr. 1 sowie folgende Voraussetzungen erfüllt: 

 
3.1.1.2.1 1Das offene Ganztagsangebot gewährleistet grundsätzlich im direkten Anschluss an den 

stundenplanmäßigen Unterricht ein Bildungs- und Betreuungsangebot an mindestens vier 
Wochentagen einer Unterrichtswoche. 2Die Dauer ergibt sich aus den Bestimmungen zur 
jeweiligen Angebotsform. 
 

3.1.1.2.2 1Das offene Ganztagsangebot findet in der Verantwortung und unter der Aufsicht der Schul-
leitung statt und kann auch in Zusammenarbeit mit einem freien gemeinnützigen Träger als 
Kooperationspartner der Schule durchgeführt werden. 2Zuwendungsempfänger ist auch 
dann der jeweilige Schulträger. 
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3.1.1.2.3 1Dem offenen Ganztagsangebot liegt ein von der Schulleitung bzw. dem Kooperations-
partner gemäß Nr. 3.1.1.2.2 ggf. im Benehmen mit dem Elternbeirat erarbeitetes pädagogi-
sches Konzept für die jeweilige Angebotsform zugrunde. 2Dabei ist eine möglichst enge Ab-
stimmung zwischen Vormittags- und Nachmittagsangebot für alle teilnehmenden Schülerin-
nen und Schüler anzustreben. 3Der Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß Art. 1 BayEUG 
ist dabei auch im Rahmen des offenen Ganztagsangebots zu verwirklichen. 
 

3.1.1.2.4 Das Vorliegen dieser Voraussetzungen gem. Nr. 3.1.1.2.1 bis Nr. 3.1.1.2.3 bestätigt die je-
weilige Regierung in einem Schreiben gegenüber dem Schulträger. 
 

3.1.1.2.5 Das offene Ganztagsangebot erreicht die für die jeweilige Angebotsform erforderliche Min-
destteilnehmerzahl. 
 

3.1.1.2.6 Der für die Durchführung des offenen Ganztagsangebots notwendige zusätzliche Sachauf-
wand wird vom jeweiligen Schulträger getragen. 
 

3.1.1.2.7 Im Übrigen liegen die Organisation des offenen Ganztagsangebots, die inhaltliche und die 
über die Kernzeit hinausgehende zeitliche Ausgestaltung der Bildungs- und Betreuungsan-
gebote sowie der etwaige Abschluss von Kooperationsverträgen oder von Beschäftigungs-
verhältnissen mit Einzelkräften in der Verantwortung der Schulleitung und des Schulträgers. 

 
3.1.2 Personal 
 

1Der Schulträger bzw. Kooperationspartner hat dafür Sorge zu tragen, dass das in den offe-
nen Ganztagsangeboten eingesetzte Personal die Gewähr für einen angemessenen Um-
gang mit den Schülerinnen und Schülern bietet und über die persönliche Eignung und Zuver-
lässigkeit sowie die für das jeweilige Bildungs- und Betreuungsangebot erforderliche päda-
gogische und fachliche Kompetenz verfügt. 2Art. 94 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. Art. 60a Abs. 2 und 
3 BayEUG sind zu beachten, das eingesetzte Personal darf insbesondere nicht rechtskräftig 
wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 
201a Abs. 3, §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder § 236 StGB verurteilt worden sein. 3Das 
Personal darf nur dann eingesetzt werden, wenn es vor Tätigkeitsantritt gemäß Art. 94 
Abs. 1 Satz 3 i.V.m. Art. 60a Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 Satz 1 BayEUG ein höchstens drei Mo-
nate altes erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a Abs. 1 des Bundeszentralregisterge-
setzes (BZRG) im Original oder in beglaubigter Kopie gegenüber der zuständigen Schulauf-
sichtsbehörde vorgelegt hat. 4Bei einer dauerhaften oder wiederholten Tätigkeit ist in Ab-
ständen von drei Jahren eine erneute Vorlage erforderlich. 5Darüber hinaus muss das einge-
setzte Personal die Gewähr dafür bieten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung einzutreten. 6Die Bestimmungen des ab 1. März 2020 geltenden Masernschutzge-
setzes sind zu beachten. 7Im Übrigen entscheiden Schulleitung und Schulträger bzw. Ko-
operationspartner nach dem jeweiligen pädagogischen Konzept über die Anforderungen an 
die Qualifikation des eingesetzten Personals. 8Die sichere Beherrschung der deutschen 
Sprache in Wort und Schrift ist bei dem eingesetzten Personal vorauszusetzen, sofern nicht 
ein besonderes sprachliches Schulkonzept (z. B. bilinguale Schule) eine Abweichung recht-
fertigt. 
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3.1.3 Anmeldung und Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 
 
3.1.3.1 1Die Schülerinnen und Schüler werden von ihren Erziehungsberechtigten für das offene 

Ganztagsangebot vor Beginn des jeweiligen Schuljahres bei der Schulleitung angemeldet. 
2Die Anmeldung ist für das jeweilige Schuljahr verbindlich. 3Im Übrigen wird das Verfahren 
von Schulleitung und Schulträger in eigener Verantwortung festgelegt. 4Insbesondere im 
Falle besonderer familiärer Lebenslagen und Notfallsituationen (z. B. aufgrund von Krank-
heit, Pflege eines Angehörigen oder bislang nicht absehbaren beruflichen Anforderungen) 
soll eine flexible und kurzfristige Aufnahme von Halbtagsschülern in bestehende Gruppen 
ermöglicht werden. 
 

3.1.3.2 1Eine Anmeldung zum offenen Ganztagsangebot und dem jeweiligen pädagogischen Kon-
zept muss in allen Unterrichtsformen mindestens für zwei Nachmittage je Unterrichtswoche 
für die Bildungs- und Betreuungszeiten im Sinne von Nr. 3.2.1.1 bzw. die Kernzeiten im 
Sinne von Nr. 3.3.1.1 während der Kernzeit und für die jeweils geforderte Mindestdauer er-
folgen, um bei der Förderung berücksichtigt werden zu können. 2Die Teilnahme an unter-
richtlichen Angeboten kann auf die Mindestteilnahmeverpflichtung analog den Bestimmun-
gen unter Nr. 3.3.3.5 angerechnet werden. 3Der Schulträger kann in Absprache mit der 
Schulleitung aus organisatorischen und/oder pädagogischen Erwägungen über diese Min-
destteilnahmezeit hinausgehende verbindliche Betreuungszeiten für die teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler festlegen. 
 

3.1.3.3 Für die Anmeldung werden im jährlichen Antrags- und Genehmigungsverfahren Musterfor-
mulare bereitgestellt, die auf das individuelle Ganztagsangebot der jeweiligen Schule ange-
passt und ggf. um weitergehende Informationen ergänzt werden können. 
 

3.1.3.4 1Für die Schülerinnen und Schüler besteht im Umfang der Anmeldung Teilnahmepflicht an 
dem im pädagogischen Konzept vorgesehenen Bildungs- und Betreuungsangebot. 2Die Teil-
nahmepflicht gilt auch dann als erfüllt, wenn Schülerinnen und Schüler, die für zwei Nachmit-
tage je Unterrichtswoche angemeldet sind, im Monatsdurchschnitt an mindestens zwei Ta-
gen je Unterrichtswoche teilnehmen. 3Die Anwesenheit der angemeldeten Schülerinnen und 
Schüler und ggf. die Gründe ihrer Abwesenheit an einzelnen Betreuungstagen sind anhand 
von Teilnahmelisten durch das eingesetzte Personal entsprechend zu dokumentieren. 
4Diese Listen sind nach Abschluss des Schuljahres, in dem eine Förderung gewährt wurde, 
für fünf Jahre aufzubewahren und ggf. auf Nachfrage den zuständigen Stellen zu übermit-
teln. 

 
3.1.4 Teilnehmerbeitrag 
 

1An kommunalen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft können für die Teilnahme an 
offenen Ganztagsangeboten in der Kernzeit gem. Nr. 3.2.1.1 bzw. Nr. 3.3.1.1 Teilnehmerbei-
träge von den Erziehungsberechtigten erhoben werden, sofern es sich nicht um private För-
derschulen handelt, die an der Förderung nach Art. 34a BaySchFG teilnehmen. 2Die Teil-
nehmerbeiträge sollen nach Art und Umfang der Inanspruchnahme der Angebote bemessen 
und nach sozialen Gesichtspunkten gestaffelt sein. 3Art. 96 BayEUG bleibt unberührt. 
 
4Bei privaten Förderschulen, die an der Förderung nach Art. 34a BaySchFG teilnehmen, gel-
ten analog die Regelungen der staatlichen Schulen gemäß Nr. 2.1.5.2 und Nr. 2.3.2.6 f. 
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3.1.5 Räumlichkeiten 
 

1Für das offene Ganztagsangebot in seiner jeweiligen Angebotsform müssen geeignete 
Räume in ausreichender Anzahl und Größe zur Verfügung stehen. 2Die Mitnutzung von 
Räumlichkeiten, die für den Unterricht oder andere schulische Zwecke zur Verfügung ste-
hen, ist im Rahmen des offenen Ganztagsangebots möglich. 3Das offene Ganztagsangebot 
findet grundsätzlich in der Schule oder in Einrichtungen statt, die sich in unmittelbarer Er-
reichbarkeit zur Schule befinden. 
 

3.1.6 Antragsverfahren und Bewilligung 
 
3.1.6.1 1Der Antrag auf Bewilligung einer Zuwendung für ein offenes Ganztagsangebot ist von der 

Schulleitung für ihre jeweilige Schulart, gegebenenfalls nach Schularten getrennt, vorzube-
reiten und durch den Schulträger zu stellen. 2Der Antrag ist – bei Grundschulen über die 
Staatlichen Schulämter, bei Förderschulen direkt – bei der zuständigen Regierung einzu-
reichen. 3Die Antragstellung erfolgt grundsätzlich vor Beginn des Schuljahres, für das erst-
mals eine Zuwendung für das offene Ganztagsangebot an der jeweiligen Schule bewilligt 
werden soll. 4Der jeweilige Antragstermin, die einzelnen Bewilligungsbedingungen sowie die 
einzureichenden Antragsunterlagen werden im Rahmen des jährlichen Bewilligungsverfah-
rens bekannt gegeben und bereitgestellt. 5Ein Rechtsanspruch auf Bewilligung einer staatli-
chen Zuwendung besteht nicht. 
 

3.1.6.2 1Die Bewilligung der Zuwendung für offene Ganztagsangebote wird durch die zuständige 
Regierung erteilt. 2Sie ersetzt nicht die gemäß Art. 92 bzw. Art. 99 BayEUG erforderliche 
schulaufsichtliche Genehmigung für das beantragte Ganztagsangebot, die jeweils vor Bewil-
ligung einer Zuwendung vorliegen muss. 3Die Entscheidung über die Zuwendungsbewilli-
gung wird bei Einhaltung der Zuwendungsvoraussetzungen im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel getroffen. 4Die Bereitstellung der Mittel für die offenen Ganztagsangebote 
erfolgt durch das Staatsministerium bzw. die zuständige Regierung. 5Die Höhe der zu ge-
währenden Zuwendung bemisst sich nach der Anzahl der tatsächlich eingerichteten Ganz-
tagsgruppen bzw. der jeweiligen Schülerzahl, die jährlich im Rahmen eines gesonderten 
Meldeverfahrens – bei Grundschulen über die Staatlichen Schulämter, bei Förderschulen 
(Grundschulstufe) direkt – der zuständigen Regierung zu übermitteln sind. 6In begründeten 
Ausnahmefällen kann eine Bewilligung eines Ganztagsangebots durch die Regierung im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium auch dann erfolgen, wenn der Antrag erst nach 
der jährlich festgelegten Antragsfrist eingereicht wird und entsprechende Haushaltsmittel 
verfügbar sind. 
 

3.1.6.3 Die Bewilligung kann bei Fehlen oder nachträglichem Wegfall der Zuwendungsvorausset-
zungen ganz oder teilweise widerrufen werden. 
 

3.1.6.4 Die jeweils zuständigen Behörden und Beauftragten der Schulaufsicht sind in Ausübung ih-
rer allgemeinen schulaufsichtlichen Befugnisse insbesondere berechtigt, selbst oder durch 
Vertreter die Durchführung der offenen Ganztagsangebote vor Ort, insbesondere auch durch 
unangekündigte Kontrollen an den Schulen zu überprüfen. 
 

3.1.6.5 Die für die Antragstellung erforderlichen Unterlagen sowie die Informationen zur aktuellen 
Höhe der Festbeträge und des Eigenbetrags können auf der Website des Staatsministeri-
ums unter www.km.bayern.de/ganztagsschule abgerufen werden. 

 
3.2 Kurzgruppen der Schülerbetreuung bis 14.00 Uhr (OGTS-Kurzgruppen) 
 
3.2.1 Zusätzliche Zuwendungsvoraussetzungen 
  

http://www.km.bayern.de/ganztagsschule
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3.2.1.1 1Kurzgruppen der Schülerbetreuung gewährleisten im direkten Anschluss an den stunden-
planmäßigen Unterricht ein Bildungs- und Betreuungsangebot an vier Wochentagen einer 
Unterrichtswoche mit einer Bildungs- und Betreuungszeit bis grundsätzlich 14.00 Uhr. 2Die 
Betreuungszeit der Kurzgruppen der Schülerbetreuung kann bereits vor 14.00 Uhr enden, 
sofern an mindestens vier Unterrichtstagen in der Woche eine Betreuungszeit von täglich 
mindestens 60 Minuten gewährleistet ist. 
 

3.2.1.2 1Die Betreuungsangebote im Rahmen der Kurzgruppen stellen keine Fortsetzung oder Auf-
arbeitung des lehrplanmäßigen Unterrichts dar. 2Sie sind mit sozial- und freizeitpädagogi-
scher Zielrichtung zu gestalten. 3Bei Angeboten mit einer täglichen Betreuungszeit von mehr 
als einer Stunde sollte den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zur Einnahme einer 
Mittagsverpflegung und zur Anfertigung von Hausaufgaben gegeben sein. 

 
3.2.2 Zuwendung 
 
3.2.2.1 Der Freistaat Bayern gewährt für jede nach Maßgabe von Nr. 3.2.3 gebildete und förderfä-

hige OGTS-Kurzgruppe im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Zuwendungen für den 
mit der Durchführung der Bildungs- und Betreuungsangebote verbundenen zusätzlichen 
Personalaufwand in Form eines Festbetrages, der im Rahmen des Bewilligungsverfahrens 
jährlich festgelegt und bekanntgegeben wird. 
 

3.2.2.2 1Bei der Bemessung der Festbetragsfinanzierung durch den Freistaat nach Nr. 3.2.2.1 ist 
bereits ein Eigenbeitrag des jeweiligen Schulträgers zum Personalaufwand je Kurzgruppe 
und Schuljahr berücksichtigt. 2Für private Förderschulen, die an der Förderung nach 
Art. 34a BaySchFG teilnehmen, erhalten die Schulträger überdies eine Förderung in Höhe 
des Eigenbeitrags je Kurzgruppe und Schuljahr. 3Über die Gewährung eines kommunalen 
Mitfinanzierungsbeitrages entscheidet die jeweilige kommunale Körperschaft vor Ort. 
 

3.2.2.3 1Die Zuwendung wird ausschließlich zur Finanzierung der Beschäftigung pädagogischer 
Kräfte gewährt, die Bildungs- und Betreuungsangebote im Rahmen der offenen Ganztagsan-
gebote durchführen. 2Die Zuwendung darf nicht für andere Personalkosten oder Sachauf-
wendungen verwendet werden. 3Für jede OGTS-Kurzgruppe muss Personal im erforderli-
chen Umfang vorgesehen werden, mindestens jedoch eine Betreuungsperson pro Gruppe. 
4Für Bildungs- und Betreuungsangebote im Rahmen der Kernzeit, die nicht in der Finanzie-
rungsverantwortung des Schulträgers liegen, kann keine Zuwendung gewährt werden. 5Wei-
tere Regelungen zur Verwendung der Fördermittel können in den jeweiligen Unterlagen zum 
Antrags- und Genehmigungsverfahren getroffen werden. 6Die zweckentsprechende Mittel-
verwendung ist gegenüber der Bewilligungsbehörde nachzuweisen. 

 
3.2.3 Bildung und Finanzierung von Gruppen 
 
3.2.3.1 1Die Festbetragsfinanzierung gemäß Nr. 3.2.2.1 wird je Kurzgruppe zur Verfügung gestellt. 

2Die Anzahl der Gruppen richtet sich nach der Anzahl der angemeldeten und im erforderli-
chen Umfang teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und bemisst sich nach der nachfol-
genden Tabelle. 3Die Mindestanzahl für die Bildung einer Kurzgruppe beträgt an Grundschu-
len zwölf Schülerinnen bzw. Schüler, an Förderschulen acht Schülerinnen bzw. Schüler. 4In 
begründeten Ausnahmefällen und nach Zustimmung der Genehmigungsbehörde kann die 
erforderliche Mindestzahl geringfügig unterschritten werden. 
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Grundschule 
 

Anzahl der gem. Nr. 3.2.3.2 
förderfähigen Schüler 

 

Anzahl der 
Gruppen 

von bis  

12 23 1 

24 35 2 

36 47 3 

48 59 4 

60 71 5 

… … … 

 
 
Förderschule 

 

Anzahl der gem. Nr. 3.2.3.2 
förderfähigen Schüler 

 

Anzahl der 
Gruppen 

von 
(Mindestzahl) 

bis 
(Höchstzahl 

 

8 15 1 

16 23 2 

24 31 3 

32 39 4 

40 47 5 

… … … 

 
5Die Höchstzahl einer Gruppe kann jedoch auf die Höchstschülerzahl einer Klasse des je-
weiligen Förderschwerpunkts angepasst werden. 6Maßgebend hierfür sind die für den jewei-
ligen Förderschwerpunkt geltenden allgemeinen Bestimmungen zur Klassenbildung. 

 
3.2.3.2 1Schülerinnen bzw. Schüler werden bei der Bestimmung der Gruppenzahl berücksichtigt, 

wenn sie an mindestens zwei Tagen je Unterrichtswoche an der jeweiligen Kurzgruppe teil-
nehmen. 2Eine Teilnahme an weiteren Tagen bleibt bei der Förderung unberücksichtigt. 
3Jede Schülerin bzw. jeder Schüler kann pro Schuljahr hinsichtlich der Förderung der OGTS-
Kurzgruppen nur einmal berücksichtigt werden. 4Schülerinnen und Schüler können nicht 
gleichzeitig sowohl bei der Förderung eines gebundenen wie auch eines offenen Ganz-
tagsangebots berücksichtigt werden. 
 

3.2.3.3 1Die Bestimmung der Anzahl der Gruppen dient der Bemessung der staatlichen Zuwendung. 
2Bei der praktischen Durchführung der jeweiligen OGTS-Kurzgruppe können hiervon – ins-
besondere aus pädagogischen Erwägungen heraus – abweichende Gruppengrößen und 
Aufteilungen festgelegt werden. 
 

3.2.3.4 Zur Meldung der angemeldeten Schülerinnen und Schüler sowie zur Übermittlung der jewei-
ligen Teilnehmerzahl an die jeweilige Regierung ist grundsätzlich das im Rahmen des An-
tragsverfahrens vorgesehene Meldeverfahren anzuwenden. 
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3.2.3.5 1Die Schulträger tragen die Verantwortung für die sachliche Richtigkeit der im Antrag ange-
gebenen Schülerzahl. 2Ergeben sich während des Schuljahres Veränderungen bei der An-
zahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Anzahl der förderfähigen 
Gruppen mindernd auswirken, hat der Schulträger die jeweilige Regierung hierüber unver-
züglich in Kenntnis zu setzen. 3Sollte von einer dauerhaften Unterschreitung der Mindestteil-
nehmerzahl auszugehen sein, entscheidet die Regierung nach einer angemessenen Über-
gangsfrist über das weitere Vorgehen. 

 
3.3 Offene Ganztagsangebote bis 16.00 Uhr (OGTS) 
 
3.3.1 Zusätzliche Zuwendungsvoraussetzungen 
 
3.3.1.1 1Das offene Ganztagsangebot bis 16.00 Uhr gewährleistet grundsätzlich im direkten An-

schluss an den stundenplanmäßigen Unterricht ein Bildungs- und Betreuungsangebot an 
vier Wochentagen einer Unterrichtswoche mit einer Bildungs- und Betreuungszeit bis grund-
sätzlich 16.00 Uhr und einem Zeitumfang von täglich mindestens 2,5 Zeitstunden (Kernzeit), 
so dass sich täglich insgesamt eine Unterrichts- und Betreuungszeit von mindestens 
7,5 Zeitstunden ergibt. 2Im begründeten Einzelfall (z. B. aus Gründen der Schülerbeförde-
rung) kann die tägliche Unterrichts- und Betreuungszeit bereits ab 15.30 Uhr enden. 3An 
Schulen mit einem Unterrichtsbeginn vor bzw. nach 8.00 Uhr endet das offene Ganztagsan-
gebot unter Berücksichtigung der täglichen Bildungs- und Betreuungszeit dann entspre-
chend früher bzw. später. 
 

3.3.1.2 1Das offene Ganztagsangebot bietet einen verbindlichen Leistungskatalog, der an allen Ta-
gen des Ganztagsschulbetriebes für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mindes-
tens das Angebot einer täglichen Mittagsverpflegung, eine verlässliche Hausaufgabenbe-
treuung sowie verschiedenartige Freizeitangebote umfassen muss. 2Nach Möglichkeit ist 
das Angebot durch zusätzliche Lernhilfen und Förderangebote zu ergänzen. 3Den einzelnen 
Bildungs- und Betreuungsangeboten dieses verbindlichen Leistungskatalogs ist jeweils ein 
angemessener Zeitrahmen einzuräumen, wobei der Durchführung von Bildungsangeboten – 
insbesondere auch der Hausaufgabenbetreuung bzw. den Studier- oder Lernzeiten – eine 
besondere Bedeutung zukommen muss. 4Das pädagogische Konzept des offenen Ganz-
tagsangebots kann auch eine Einbindung dieser Elemente in die Unterrichtsgestaltung vor-
sehen, sofern eine Teilnahme daran für alle angemeldeten Schülerinnen und Schüler einer 
Gruppe möglich ist. 
 

3.3.1.3 Die Basisstandards, die im Qualitätsrahmen für offene Ganztagsschulen beschrieben sind 
(Bekanntmachung zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an offenen und gebun-
denen Ganztagsschulen in der jeweils geltenden Fassung), sind einzuhalten. 
 

3.3.1.4 1Als verantwortliche Person für die Durchführung des offenen Ganztagsangebots muss vor 
Ort eine Person mit pädagogischer Fachqualifikation (z. B. Erzieher, Sozialpädagoge) oder 
Lehramtsbefähigung eingesetzt werden. 2Nach vorheriger Abstimmung mit der jeweiligen 
Regierung und im Einvernehmen mit der Schulleitung können ggf. auch Personen mit ande-
ren pädagogischen Qualifikationen eingesetzt werden. 3Diese Person koordiniert das Ganz-
tagsangebot vor Ort, ist in der Regel während der gesamten Kernzeit im Angebot anwesend 
und steht der Schulleitung als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung. 
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3.3.2 Zuwendung 
 
3.3.2.1 Der Freistaat Bayern gewährt für jede nach Maßgabe von Nr. 3.3.3 gebildete und förderfä-

hige offene Ganztagsgruppe im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Zuwendungen für 
den mit der Durchführung der Bildungs- und Betreuungsangebote verbundenen zusätzlichen 
Personalaufwand in Form eines Festbetrages, der im Rahmen des Bewilligungsverfahrens 
für jede Schulart jährlich festgelegt und bekanntgegeben wird. 
 

3.3.2.2 1Bei der Bemessung der Festbetragsfinanzierung durch den Freistaat nach Nr. 3.3.2.1 ist 
bereits ein Eigenbeitrag des jeweiligen Schulträgers zum Personalaufwand je Gruppe und 
Schuljahr berücksichtigt. 2Für private Förderschulen, die an der Förderung nach 
Art. 34a BaySchFG teilnehmen, erhalten die Schulträger überdies eine Förderung in Höhe 
des Eigenbeitrags je Gruppe und Schuljahr. 3Über die Gewährung eines kommunalen Mitfi-
nanzierungsbeitrages entscheidet die jeweilige kommunale Körperschaft vor Ort. 
 

3.3.2.3 1Die Zuwendung wird ausschließlich zur Finanzierung pädagogischer Kräfte gewährt, die Bil-
dungs- und Betreuungsangebote im Rahmen der offenen Ganztagsangebote gemäß Nr. 3.3 
durchführen. 2Die Zuwendung darf nicht für andere Personalkosten oder Sachaufwendungen 
verwendet werden. 3Für jede OGTS-Gruppe muss Personal im erforderlichen Umfang vorge-
sehen werden, mindestens jedoch eine Betreuungsperson pro Gruppe. 4Für Bildungs- und 
Betreuungsangebote im Rahmen der Kernzeit, die nicht in der Finanzierungsverantwortung 
des Schulträgers liegen, kann keine Zuwendung gewährt werden. 5Weitere Regelungen zur 
Verwendung der Fördermittel können in den jeweiligen Unterlagen zum Antrags- und Ge-
nehmigungsverfahren getroffen werden. 6Die zweckentsprechende Mittelverwendung ist ge-
genüber der Bewilligungsbehörde nachzuweisen. 

 
3.3.3 Bildung und Finanzierung von Gruppen 
 
3.3.3.1 1Die Festbetragsfinanzierung im Sinne von Nr. 3.3.2.1 wird je Gruppe in dem offenen Ganz-

tagsangebot zur Verfügung gestellt. 2Die Anzahl der Gruppen richtet sich nach der Anzahl 
der angemeldeten und im erforderlichen Umfang teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 
und bemisst sich nach der nachfolgenden Tabelle. 3Die Mindestanzahl für die Bildung eines 
offenen Ganztagsangebots beträgt an Grundschulen 14 Schülerinnen bzw. Schüler mit ei-
nem Teilnahmeumfang gemäß Nr. 3.3.3.4 (Zählschüler). 4In begründeten Ausnahmefällen 
und nach Zustimmung der Genehmigungsbehörde kann die erforderliche Mindestzahl ge-
ringfügig unterschritten werden. 
 
 
Grundschule 
 

Anzahl der Zählschüler 
 

Anzahl der 
Gruppen 

von bis 

14 25 1 

26 45 2 

46 65 3 

66 85 4 

86 105 5 

106 125 6 

126 145 7 

146 165 8 

166 185 9 

186 205 10 

… … … 

 
 
  



Schulanzeiger der Regierung von Unterfranken Nr. 6/20 

 

237 

 

 
 

5Die Mindestanzahl für die Bildung eines offenen Ganztagsangebots beträgt an Förderschu-
len acht Schülerinnen bzw. Schüler mit einem Teilnahmeumfang gemäß Nr. 3.3.3.4 (Zähl-
schüler). 6Die Anzahl der Gruppen bemisst sich nach der jeweiligen Schülerzahl anhand der 
nachfolgenden Tabelle. 7In begründeten Ausnahmefällen und nach Zustimmung der Geneh-
migungsbehörde kann die erforderliche Mindestzahl geringfügig unterschritten werden. 

 
 

Förderschule 
 

Anzahl der Zählschüler 
 

Anzahl der 
Gruppen 

von bis 

8 15 1 

16 31 2 

32 47 3 

48 63 4 

64 79 5 

80 95 6 

96 111 7 

112 127 8 

128 143 9 

144 159 10 

… … … 

 
8Die Höchstzahl einer Gruppe kann jedoch auf die Höchstschülerzahl einer Klasse des je-
weiligen Förderschwerpunkts angepasst werden. 9Maßgebend hierfür sind die für den jewei-
ligen Förderschwerpunkt geltenden allgemeinen Bestimmungen zur Klassenbildung. 

 
3.3.3.2 1Bei der Bestimmung der Anzahl der Gruppen an Grundschulen und in Grundschulstufen an 

Förderschulen ist danach zu differenzieren, welche Jahrgangsstufen die teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler besuchen; folgende Prüfschritte werden nacheinander vorgenom-
men. 2Zunächst wird unter Berücksichtigung aller teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 
die Zählschülerzahl gemäß Nr. 3.3.3.4 und Nr. 3.3.3.5 festgelegt und die Gesamtanzahl der 
förderfähigen Gruppen bestimmt (Gesamtgruppenanzahl). 3Anschließend wird die Anzahl 
der Gruppen mit erhöhter Förderung für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 1 und 2 gemäß der entsprechenden Tabelle unter Nr. 3.3.3.1 bestimmt 
(Gruppenanzahl Jgst. 1/2). 4Die Anzahl der Gruppen mit regulärer Förderung für teilneh-
mende Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 3 und 4 (Gruppenanzahl Jgst. 3/4) 
ergibt sich aus der Differenz der Gesamtgruppenanzahl und der Gruppenanzahl Jgst. 1/2. 
5Falls Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 1 und 2 teilnehmen, aber die An-
zahl nicht zur Bildung einer Gruppe gemäß Satz 3 ausreicht, kann dennoch für (maximal) 
eine Gruppe die erhöhte Förderung gewährt werden. 
 

3.3.3.3 1Die Bestimmung der Anzahl der Gruppen dient der Bemessung der staatlichen Zuwendung. 
2Bei der praktischen Durchführung des jeweiligen offenen Ganztagsangebots können hier-
von – insbesondere aus pädagogischen Erwägungen heraus – abweichende Gruppengrö-
ßen und Aufteilungen festgelegt werden. 
 

3.3.3.4 1Schülerinnen und Schüler, die an vier Unterrichtstagen in der Woche innerhalb der Kernzeit 
im erforderlichen Zeitumfang an dem offenen Ganztagsangebot teilnehmen, werden als 
Zählschüler bei der Bestimmung der Gruppenanzahl berücksichtigt. 2Dabei kann die Teil-
nahme an einem bereits anderweitig staatlich geförderten unterrichtlichen Angebot an bis zu 
zwei Nachmittagen berücksichtigt werden, sofern die betreffenden Schülerinnen und Schüler 
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an diesen Tagen zu den außerunterrichtlichen Zeitfenstern auch am offenen Ganztagsange-
bot bis mindestens 15.30 Uhr bzw. im erforderlichen Zeitrahmen teilnehmen. 3Eine darüber 
hinausgehende Teilnahme von Schülerinnen und Schülern kann bei der maßgeblichen 
Schüleranzahl zur Gruppenbildung nicht (zusätzlich) berücksichtigt werden. 4Schülerinnen 
und Schüler können nicht gleichzeitig sowohl bei der Förderung eines gebundenen wie auch 
eines offenen Ganztagsangebots berücksichtigt werden. 
 

3.3.3.5 1Die Betreuungszeiten von Schülerinnen und Schülern, die gemäß Nr. 3.1.3.4 jeweils an 
zwei oder drei Unterrichtstagen in der Woche im erforderlichen Umfang je Betreuungstag an 
dem offenen Ganztagsangebot teilnehmen, können anteilig bei der Bestimmung der Zähl-
schülerzahl nach Nr. 3.3.3.4 für die Gruppenbildung berücksichtigt werden. 2Dabei wird eine 
Teilnahme an zwei Unterrichtstagen als Zählschüler mit dem Faktor 0,5 und eine Teilnahme 
an drei Unterrichtstagen als Zählschüler mit dem Faktor 0,75 gewertet. 3Die Teilnahme an 
einem bereits anderweitig staatlich geförderten unterrichtlichen Angebot kann im Umfang 
von einem einzelnen Nachmittag berücksichtigt werden, sofern die betreffenden Schülerin-
nen und Schüler an diesem Tag zu den außerunterrichtlichen Zeitfenstern auch am offenen 
Ganztagsangebot bis mindestens 15.30 Uhr bzw. im erforderlichen Zeitrahmen teilnehmen. 
4Die Gesamtsumme der Zählschüler kann – falls erforderlich – auf die nächste ganze Zahl 
aufgerundet werden. 
 

3.3.3.6 Zur Meldung der angemeldeten Schülerinnen und Schüler sowie zur Übermittlung der jewei-
ligen Zählschülerzahl an die jeweilige Regierung ist grundsätzlich das im Rahmen des An-
tragsverfahrens vorgesehene Meldeverfahren anzuwenden. 
 

3.3.3.7 1Die Schulträger tragen die Verantwortung für die sachliche Richtigkeit der im Antrag ange-
gebenen Zählschülerzahl. 2Ergeben sich während des Schuljahres Veränderungen bei der 
Zählschülerzahl, die sich auf die Anzahl der förderfähigen Gruppen nach Nr. 3.3.3.1 min-
dernd auswirken, hat der Schulträger die jeweilige Regierung hierüber unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen. 3Sollte von einer dauerhaften Unterschreitung der Mindestteilnehmer-
zahl auszugehen sein, entscheidet die Regierung nach einer angemessenen Übergangsfrist 
über das weitere Vorgehen. 

 
4. Schlussbestimmungen 
 
4.1 Übergangsregelung 

 
Für offene Ganztagsangebote, die bis zum Inkrafttreten dieser Bekanntmachung am 1. Ap-
ril 2020 eingerichtet und gefördert wurden, ist die Bekanntmachung des Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus zu offenen Ganztagsangeboten an Schulen für Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 vom 12. April 2018 (KWMBl. S. 151) in ihrer bis dahin 
geltenden Fassung weiter bis Ablauf des 31. Juli 2020 anzuwenden. 

 
4.2 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
1Diese Bekanntmachung tritt am 1. April 2020 in Kraft. 2Mit Ablauf des 31. März 2020 tritt 
die Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zu offenen Ganztags-
angeboten an Schulen für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 vom 
12. April 2018 (KWMBl. S. 151) außer Kraft. 

 
Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 227) 
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2230.1.1.1.2.4-K 
 
Offene Ganztagsangebote an Schulen für Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 5 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 30. März 2020, 
Az. IV.8-BO4207.2-6a.25 694 
 
1Für eine ganztägige schulische Bildung, Förderung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler 
können gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichts-
wesen (BayEUG) offene Ganztagsangebote an Schulen in klassen- und jahrgangsstufenübergreifen-
der Form eingerichtet werden. 2Die Einrichtung und die Ausstattung zur Deckung des zusätzlichen 
Personalaufwandes erfolgen auf Antrag des jeweiligen Schulaufwandsträgers durch den Freistaat 
Bayern im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und nach Maßgabe der nachfolgenden Bestim-
mungen. 
 
3Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und 
der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) 
bleiben unberührt. 4Die Planungen zur Einrichtung offener Ganztagsangebote an öffentlichen Schulen 
erfolgen im Benehmen mit den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. 5Die Schulen arbeiten bei der 
Einrichtung von Ganztagsangeboten mit den zuständigen Trägern der Jugendhilfe und der Eingliede-
rungshilfe zusammen (Art. 31 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 BayEUG). 
 
6An staatlichen Schulen ist der Freistaat Bayern Träger der offenen Ganztagsangebote. 
 
7An kommunalen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft gewährt der Freistaat Bayern zur De-
ckung des zusätzlichen Personalaufwands für offene Ganztagsangebote im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel Zuwendungen nach Maßgabe dieser Bekanntmachung und der allgemeinen haus-
haltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Art. 23 und Art. 44 der Bayerischen Haushaltsord-
nung (BayHO) und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften. 8Träger dieser offenen Ganztagsan-
gebote ist grundsätzlich der jeweilige kommunale oder freie Schulträger. 
 
9Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus (Staatsministerium) erlässt zu den offenen Ganztags-
angeboten für Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 5 im Einzelnen folgende Bestimmungen: 
 
1. Begriffsbestimmung und Geltungsbereich 

 
1.1 Bei einem offenen Ganztagsangebot im Sinne dieser Bekanntmachung müssen alle der im 

Folgenden genannten Kriterien erfüllt sein: 
 
- Bereitstellung eines ganztägigen Angebots für die Schülerinnen und Schüler an mindes-

tens vier Wochentagen jeder vollen Unterrichtswoche bis grundsätzlich 16 Uhr 
- Angebot einer Mittagsverpflegung an allen Tagen des Ganztagsschulbetriebs für die teil-

nehmenden Schülerinnen und Schüler 
- Organisation und Durchführung der Bildungs- und Betreuungsangebote unter der Auf-

sicht und Verantwortung der Schulleitung (Art. 57 Abs. 2 BayEUG) 
- konzeptioneller Zusammenhang mit dem Unterricht 

 
1.2 1Das offene Ganztagsangebot stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar, an dem Schüle-

rinnen und Schüler nach Anmeldung durch ihre Erziehungsberechtigten im direkten An-
schluss an den stundenplanmäßigen Unterricht teilnehmen können. 2Die Förderung und Be-
treuung kann in klassen- und jahrgangsstufenübergreifenden Gruppen stattfinden. 3Ein 
Ganztagsangebot, das die Voraussetzungen eines gebundenen Ganztagsangebots gemäß 
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Nr. 1.1 der Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zu den ge-
bundenen Ganztagsangeboten an Schulen vom 10. Februar 2020 (BayMBl. Nr. 86) erfüllt, ist 
kein offenes Ganztagsangebot im Sinne dieser Bekanntmachung. 
 

1.3 Das offene Ganztagsangebot wird an staatlichen Schulen als schulische Veranstaltung ge-
nehmigt und organisiert. 
 

1.4 Kinderhorte und sonstige Kindertageseinrichtungen im Sinne des Bayerischen Kinderbil-
dungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) sind keine offenen Ganztagsangebote im 
Sinne dieser Bekanntmachung. 
 

1.5 1Ein offenes Ganztagsangebot im Sinne dieser Bekanntmachung kann gemäß Art. 6 Abs. 4 
BayEUG an 
 
- Mittelschulen, 
- Realschulen, 
- Gymnasien, 
- Wirtschaftsschulen, 
- den entsprechenden Förderschulen sowie 
- den sonstigen allgemeinbildenden Schulen 

 
eingerichtet werden. 
 
2Um dem Unterstützungsbedarf der Schülerinnen und Schüler mit (drohender) Behinderung 
Rechnung zu tragen, können offene Ganztagsangebote mit Leistungen der Jugend- bzw. 
Eingliederungshilfe nach SGB VIII oder der Eingliederungshilfe nach SGB IX ergänzt bzw. 
zu einem gemeinsamen Bildungs- und Betreuungsangebot verbunden werden. 3Angebote 
der Heilpädagogischen Tagesstätten sollen nicht durch offene Ganztagsangebote ersetzt 
werden. (1) 

 
1.6 Ein offenes Ganztagsangebot kann auch an Schülerheimen in privater oder kommunaler 

Trägerschaft gemäß Art. 106 BayEUG eingerichtet werden, wenn diese auch externen Schü-
lerinnen und Schülern offenstehen. 
 

1.7 1Das offene Ganztagsangebot gemäß dieser Bekanntmachung stellt grundsätzlich und vor-
rangig ein Angebot für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 dar. 2In be-
gründeten Ausnahmefällen können Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 in 
offene Ganztagsangebote vor allem an Mittelschulen, Sonderpädagogischen Förderzentren 
(Mittelschulstufe) und sonstigen Förderzentren (Mittelschulstufe) aufgenommen werden, ins-
besondere wenn für diese an der eigenen Schule kein schulisches Ganztagsangebot oder 
kein anderes erreichbares Angebot der Tagesbetreuung (verlängerte Mittagsbetreuung, Kin-
derhorte und sonstige Kindertageseinrichtungen im Sinne des BayKiBiG) vorhanden ist oder 
eingerichtet werden kann und die pädagogische Konzeption eine bedarfsgerechte Förderung 
dieser Schülerinnen und Schüler gewährleistet. 3Die Aufnahme bedarf der Zustimmung der 
Genehmigungsbehörde. 
 

1.8 1In offene Ganztagsangebote können im Einvernehmen mit den beteiligten Schulleitungen 
und Schulaufwandsträgern auch Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulen und 
Schularten im Sinne der Nrn. 1.5 und 1.7 aufgenommen werden, sofern die Schulen bei der 
Abstimmung des pädagogischen Konzepts als auch bei der Durchführung der offenen Ganz-
tagsangebote eng zusammenarbeiten. 2Die Schulleitung der aufnehmenden Schule über-
nimmt damit während der Zeit der Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an dem offenen 
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Ganztagsangebot die Verantwortung und Aufsicht (Art. 57 Abs. 2 BayEUG) für alle bei ihr 
dafür angemeldeten Schülerinnen und Schüler. 3Die Stellung als Schülerin und Schüler der 
abgebenden Schule bleibt hiervon jedoch unberührt. 4Der Besuch von bestehenden Ganz-
tagsangeboten bzw. die Einrichtung von Ganztagsangeboten an der abgebenden Schule ist 
jedoch vorrangig. 5Abweichend hiervon können Angebote, die gemäß Art. 30a BayEUG eine 
Zusammenarbeit im Sinne des kooperativen Lernens umsetzen, in gleicher Weise auch im 
Rahmen des offenen Ganztagsangebots schulartübergreifend umgesetzt werden. 
 

2. Offene Ganztagsangebote an staatlichen Schulen 
 

2.1 Genehmigungsvoraussetzungen 
 
2.1.1 1Offene Ganztagsangebote werden auf Antrag des Schulaufwandsträgers genehmigt. 2Ein 

Rechtsanspruch auf Genehmigung besteht nicht. 3Die Genehmigung erfolgt im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel. 
 

2.1.2 Voraussetzung für die Genehmigung und Einrichtung offener Ganztagsangebote ist, dass 
diese jeweils die Vorgaben der Nr. 1 sowie folgende Voraussetzungen erfüllen: 
 

2.1.2.1 1Das offene Ganztagsangebot gewährleistet grundsätzlich im direkten Anschluss an den 
stundenplanmäßigen Unterricht ein Bildungs- und Betreuungsangebot an vier Wochentagen 
jeder vollen Unterrichtswoche mit einer Bildungs- und Betreuungszeit bis grundsätzlich 16.00 
Uhr und einem Zeitumfang von täglich mindestens 2,5 Zeitstunden (Kernzeit), so dass sich 
täglich insgesamt eine Unterrichts- und Betreuungszeit von mindestens 7,5 Zeitstunden 
ergibt. 2Im begründeten Einzelfall (z. B. aus Gründen der Schülerbeförderung) kann die tägli-
che Unterrichts- und Betreuungszeit in Abstimmung zwischen Schulleitung, Schulforum bzw. 
Elternbeirat und Schulaufwandsträger bzw. Aufgabenträger der Schülerbeförderung bereits 
ab 15.30 Uhr enden. 3An Schulen mit einem Unterrichtsbeginn vor bzw. nach 8.00 Uhr endet 
das offene Ganztagsangebot unter Berücksichtigung der täglichen Bildungs- und Betreu-
ungszeit dann entsprechend früher bzw. später. 
 

2.1.2.2 1Das offene Ganztagsangebot steht in konzeptionellem Zusammenhang mit dem Unterricht 
und bietet einen verbindlichen Leistungskatalog, der an allen Tagen des Ganztagsschulbe-
triebs für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mindestens das Angebot einer tägli-
chen Mittagsverpflegung, eine verlässliche Hausaufgabenbetreuung sowie verschiedenar-
tige Freizeitangebote umfassen muss. 2Nach Möglichkeit ist das Angebot durch zusätzliche 
Lern- und Förderangebote zu ergänzen. 3Den einzelnen Bildungs- und Betreuungsangebo-
ten dieses verbindlichen Leistungskatalogs ist jeweils ein angemessener Zeitrahmen einzu-
räumen, wobei der Durchführung von Bildungsangeboten – insbesondere auch der Hausauf-
gabenbetreuung bzw. von Studier- oder Lernzeiten – eine besondere Bedeutung zukommen 
muss. 4Das pädagogische Konzept des offenen Ganztagsangebots kann auch eine Einbin-
dung dieser Elemente in die Unterrichtsgestaltung vorsehen, sofern eine Teilnahme daran 
für alle angemeldeten Schülerinnen und Schüler einer Gruppe möglich ist. 
 

2.1.2.3 Das offene Ganztagsangebot findet in der Verantwortung und unter der Aufsicht der Schul-
leitung statt. 
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2.1.2.4 1Dem offenen Ganztagsangebot liegt ein von der Schulleitung im Benehmen mit Elternbeirat 
bzw. Schulforum sowie unter Beteiligung eines etwaigen Kooperationspartners gemäß Nr. 
2.2.2 erarbeitetes pädagogisches Konzept für die Bildungs- und Betreuungsangebote zu-
grunde. 2Dabei ist eine möglichst enge Abstimmung zwischen Vormittags- und Nachmit-
tagsangebot für alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler anzustreben. 3Die Bildungs- 
und Betreuungsangebote müssen sich zumindest theoretisch für alle bzw. eine große Ziel-
gruppe der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler eignen. 4Der Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag gemäß Art. 1 BayEUG ist dabei auch im Rahmen des offenen Ganztagsange-
bots zu verwirklichen. 
 

2.1.2.5 Die Basisstandards, die im Qualitätsrahmen für offene Ganztagsschulen beschrieben sind 
(Bekanntmachung zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an offenen und gebun-
denen Ganztagsschulen in der jeweils gültigen Fassung), sind einzuhalten. 
 

2.1.2.6 Das offene Ganztagsangebot erreicht die Mindestteilnehmerzahl im Sinne von Nr. 2.5.1. 
 

2.1.2.7 Der Schulaufwandsträger verpflichtet sich zur Übernahme des durch die Einrichtung und den 
Betrieb des offenen Ganztagsangebots zusätzlich anfallenden zusätzlichen Sachaufwands 
und zur Mitfinanzierung des Personalaufwandes gemäß Nr. 2.3.5. 
 

2.1.2.8 1Die Schülerbeförderung für die am offenen Ganztagsangebot teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler ist für die Kernzeiten im Sinne von Nr. 2.1.2.1 nach den Vorschriften der Schü-
lerbeförderungsverordnung (SchBefV) durch den Schulaufwandsträger bzw. den Aufgaben-
träger der Schülerbeförderung sicherzustellen. 2Für die Teilnahme an Zusatzangeboten au-
ßerhalb der Kernzeiten besteht keine Beförderungspflicht. 
 

2.1.2.9 Für die Organisation der Mittagsverpflegung – insbesondere hinsichtlich der Bereitstellung 
der Speisen und Getränke, des Mensa- bzw. Cateringbetriebs sowie der Abrechnung - müs-
sen entsprechende Absprachen zwischen Schule, Schulaufwandsträger und ggf. Kooperati-
onspartner vor Ort getroffen werden. 
 

2.2 Personal 
 
2.2.1 1Das in offenen Ganztagsangeboten eingesetzte Personal muss die Gewähr für einen ange-

messenen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern bieten und über die persönliche Eig-
nung und Zuverlässigkeit sowie die für das jeweilige Bildungs- und Betreuungsangebot erfor-
derliche Fachkompetenz verfügen. 2Die Schulleitung legt insbesondere unter Beachtung der 
für Unterricht und Schulbetrieb geltenden Rechtsvorschriften die Anforderungen an die erfor-
derliche Fachkompetenz fest. 3Art. 60a Abs. 2 und 3 BayEUG sind zu beachten, das einge-
setzte Personal darf insbesondere nicht rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 
174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 201a Abs. 3, §§ 225, 232 bis 233a, 
234, 235 oder § 236 des Strafgesetzbuchs (StGB) verurteilt worden sein. 4Darüber hinaus 
muss das eingesetzte Personal die Gewähr dafür bieten, jederzeit für die freiheitlich-demo-
kratische Grundordnung einzutreten und im Rahmen seiner Tätigkeit in den offenen Ganz-
tagsangeboten die politische, weltanschauliche und religiöse Neutralität zu wahren. 5Perso-
nen, bei denen ein früheres Dienst- oder Arbeitsverhältnis durch den Freistaat Bayern, ein 
anderes Land der Bundesrepublik, den Bund oder eine andere Körperschaft des öffentlichen 
Rechts wegen der Verletzung von dienst- oder arbeitsvertraglichen Pflichten beendet wurde, 
kommen für eine Tätigkeit in den offenen Ganztagsangeboten nicht in Betracht. 6Das einge-
setzte Personal muss vor Tätigkeitsantritt insbesondere 
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- eine Erklärung zu früheren Dienst- und Arbeitsverhältnissen im öffentlichen Dienst und zu 
Ermittlungs- und Strafverfahren abgeben, 

- ausdrücklich erklären, die in der Belehrung über die Pflicht zur Verfassungstreue genann-
ten Grundsätze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgeset-
zes zu bejahen sowie das Verzeichnis extremistischer oder extremistisch beeinflusster 
Organisationen zur Kenntnis genommen zu haben, und den Fragenbogen zur Prüfung 
der Verfassungstreue sowie den Fragebogen zu Beziehungen zur Scientology-Organisa-
tion wahrheitsgemäß beantworten, 

- gemäß § 35 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) über die gesundheitlichen Anforderun-
gen sowie die Mitwirkungspflichten gemäß § 34 IfSG belehrt werden und die ab 1. März 
2020 in § 20 Abs. 8 ff. IfSG geforderten Nachweise vorlegen, 

- die Kenntnisnahme des Verbots der Annahme von Belohnungen oder Geschenken be-
stätigen, 

- auf die Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet werden, 
-  eine Verschwiegenheitserklärung abgeben und 
-  gemäß Art. 60a Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 Satz 1 BayEUG ein höchstens drei Monate altes 

erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes 
(BZRG) im Original oder in beglaubigter Kopie gegenüber der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter vorlegen; bei einer dauerhaften oder wiederholten Tätigkeit ist in Abständen 
von drei Jahren eine erneute Vorlage erforderlich. 

 
7Die sichere Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift ist bei dem eingesetz-
ten Personal vorauszusetzen, sofern nicht ein besonderes sprachliches Schulkonzept (z. B. 
bilinguale Schule) eine Abweichung rechtfertigt. 8Die Schulleitung ist dem Kooperations-
partner gegenüber nach Maßgabe des Kooperationsvertrages weisungsberechtigt. 
9Die Unterlagen zum Abschluss von Kooperations- bzw. Arbeitsverträgen werden den Ver-
tragspartnern durch die zuständige Regierung übermittelt. 

 
2.2.2 1Die Schulleitung kann im Benehmen mit dem Schulaufwandsträger entscheiden, ob die 

Durchführung der Bildungs- und Betreuungsangebote in den offenen Ganztagsangeboten 
ganz oder teilweise durch einen freien gemeinnützigen Träger oder eine Kommune als Ko-
operationspartner erfolgt, und ggf. diesen im Benehmen mit dem Schulaufwandsträger aus-
wählen. 2Im Falle der Einbindung eines Kooperationspartners wird ein Kooperationsvertrag 
zwischen dem freien Träger bzw. der Kommune und dem Freistaat Bayern, vertreten durch 
die jeweils zuständige Regierung, geschlossen. 3Die erforderlichen Vorabsprachen mit dem 
Kooperationspartner bezüglich Anzahl, Qualifizierung und Einsatzzeiten des vorgesehenen 
Personals erfolgen durch die Schulleitung. 4Ein eigenständiger Vertragsabschluss durch die 
jeweilige Schule ist nicht möglich. 5Absprachen zwischen Schule und Kooperationspartner 
zur praktischen Durchführung dürfen den Inhalten des Kooperationsvertrags nicht zuwider-
laufen. 6Auf die näheren Bestimmungen des Staatsministeriums zum Einsatz von Schülertu-
toren sowie von Personen in Freiwilligendiensten wird verwiesen. 
 

2.2.3 1Der Kooperationspartner führt die Betreuungs- und Bildungsangebote überwiegend mit Per-
sonal, das durch ihn beschäftigt wird, gemäß dem jeweiligen pädagogischen Konzept und 
dem im Kooperationsvertrag vereinbarten Leistungsumfang durch. 2Im Einzelfall kann der 
Kooperationspartner auch Dritte mit der Durchführung von Betreuungs- und Bildungsange-
boten beauftragen, insbesondere für besondere pädagogische Bildungsangebote; eine um-
fassende Beauftragung Dritter ist hingegen grundsätzlich nicht gestattet. 
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2.2.4 1Kommunale Kooperationspartner können Gemeinden, Gemeindeverbände, Verwaltungsge-
meinschaften, kommunale Zweckverbände (Schulverbände) und Landkreise sein, soweit 
ihre Tätigkeit im Rahmen des offenen Ganztagsangebots nicht auf Gewinnerzielung gerich-
tet ist. 2Freie gemeinnützige Träger sind sonstige juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und solche des privaten Rechts (z. B. eingetragener Verein, Stiftung, gemeinnützige 
GmbH) oder sonstige rechtsfähige Organisationen (z. B. aus den Bereichen Jugendarbeit, 
Sport, Kultur und Ehrenamt), deren Tätigkeit nicht auf Gewinnerzielung gerichtet ist; eine 
Ausnahme hiervon ist nur in begrenztem zeitlichen Umfang, beispielsweise für die Durchfüh-
rung von Projekten mit besonderer fachlicher Ausrichtung, zulässig. 3Hinweise auf mögliche 
Kooperationspartner können insoweit die zwischen dem Freistaat Bayern und der jeweiligen 
Organisation geschlossenen Rahmenvereinbarungen und Absichtserklärungen geben. 
 

2.2.5 1Der Kooperationspartner bestimmt in Abstimmung mit der Schulleitung eine bei der Durch-
führung des offenen Ganztagsangebots an der Schule von ihm eingesetzte Person mit päda-
gogischer Fachqualifikation (z. B. Erzieher, Sozialpädagoge) oder Lehramtsbefähigung zum 
Koordinator des offenen Ganztagsangebots (OGTS-Koordinator) vor Ort. 2Dieser begleitet 
die Umsetzung des pädagogischen Konzepts koordinierend und ist in der Regel während 
der gesamten Kernzeit im Angebot anwesend. 3Bei einem Einsatz von mehreren Kooperati-
onspartnern an einer Schule hat in der Regel jeder Kooperationspartner einen eigenen 
OGTS-Koordinator einzusetzen. 
 

2.2.6 1Die Schulleitung kann im Benehmen mit dem Schulaufwandsträger und in Abstimmung mit 
dem Kooperationspartner ergänzend oder alternativ auch den Einsatz von Einzelpersonen 
für Bildungs- und Betreuungsangebote in den offenen Ganztagsangeboten vorsehen. 
2Hierzu wird ein Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis zwischen der Einzelperson und dem 
Freistaat Bayern, vertreten durch die jeweils zuständige Regierung, begründet, das grund-
sätzlich vor Aufnahme der Tätigkeit zu befristen ist. 3Hierfür sind ausschließlich die von der 
Regierung zur Verfügung gestellten Verträge und Formulare zu verwenden. 
 

2.2.7 Auf die näheren Bestimmungen des Staatsministeriums zum Einsatz von Honorarkräften 
wird verwiesen. 
 

2.2.8 Auf die näheren Bestimmungen des Staatsministeriums zur Nebenbeschäftigung von haupt-
amtlichen Lehrkräften in einem schulischen Ganztagsangebot wird verwiesen. 
 

2.2.9 Auf die näheren Bestimmungen des Staatsministeriums zum Vollzug des ab 1. März 2020 
geltenden Gesetzes für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Ma-
sernschutzgesetz) wird verwiesen. 
 

2.3 Budget 
 
2.3.1 1Mit Genehmigung des offenen Ganztagsangebots stellt der Freistaat Bayern für jede nach 

Maßgabe der Nr. 2.5 eingerichtete Gruppe ein Budget für den mit der Durchführung der Bil-
dungs- und Betreuungsangebote verbundenen zusätzlichen Personalaufwand zur Verfü-
gung. 2Die Höhe des je Gruppe und Schuljahr zur Verfügung stehenden Budgets wird im 
Rahmen des Antrags- und Genehmigungsverfahrens für jede Schulart jährlich festgelegt und 
bekannt gegeben. 
 

2.3.2 1Dieses Budget wird ausschließlich zur Finanzierung pädagogischer Kräfte gewährt, die Bil-
dungs- und Betreuungsangebote im Rahmen der offenen Ganztagsangebote gemäß Nr. 2.1 
durchführen. 2Es darf nicht für andere Personalkosten oder Sachaufwendungen verwendet 
werden. 3Für jede Gruppe muss Personal im erforderlichen Umfang vorgesehen werden, 
mindestens jedoch eine Betreuungsperson pro Gruppe. 4Die Bewirtschaftung der Mittel ob-
liegt der zuständigen Regierung, die entsprechende Regelungen zur Budgetverwendung 
treffen kann. 
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2.3.3 1Bei Verfügbarkeit und Vorliegen eines entsprechenden Konzepts kann ggf. auch der Ein-
satz von Lehrerwochenstunden – insbesondere für die Hausaufgabenbetreuung oder sons-
tige Förderangebote – für das offene Ganztagsangebot vorgesehen werden. 2Dabei ist für 
eine Stunde Unterrichtspflichtzeit der Lehrkraft, je nach erforderlicher Vor- bzw. Nachberei-
tungszeit, ein Einsatz von bis zu 90 Minuten in den offenen Ganztagsangeboten erforderlich. 
 

2.3.3.1 Sofern das pädagogische Konzept der Schule Lehrerwochenstunden zur Ergänzung des of-
fenen Ganztagsangebots vorsieht und diese aus dem zur Verfügung stehenden und zuge-
wiesenen Stundenbudget der Schule bestritten werden, ist der entsprechende Gegenwert 
der eingesetzten Lehrerwochenstunden nicht mit der Ganztagsförderung zu verrechnen. 

2.3.3.2 1In Einzelfällen besteht im Rahmen der verfügbaren Personalressourcen darüber hinaus die 
Möglichkeit, das Budget gemäß Nr. 2.3.1 anteilig in Lehrerwochenstunden umzuwandeln. 
2Hierfür muss ein entsprechendes Konzept, aus dem die Anzahl und die Verwendung der 
Lehrerwochenstunden hervorgeht, vorgelegt und durch die zuständige Schulaufsicht sowie 
das Staatsministerium genehmigt werden. 3Das Budget je Gruppe verringert sich in diesem 
Fall je Lehrerwochenstunde um den entsprechenden Gegenwert, der im Rahmen des An-
trags- und Genehmigungsverfahrens jährlich für jede Schulart festgelegt und bekannt gege-
ben wird. 
 

2.3.4 1Voraussetzung für die Bereitstellung des Budgets je Gruppe gemäß Nr. 2.3.1 ist, dass der 
Schulaufwandsträger pro Schuljahr je Gruppe eine Pauschale zur Mitfinanzierung der Be-
treuungskosten an den Freistaat leistet, deren Höhe im Rahmen des Antrags- und Genehmi-
gungsverfahrens jährlich festgelegt und bekannt gegeben wird. 2Die zuständige Regierung 
überwacht die Zahlung der Pauschale. 3Die Zahlung der Pauschale kann nicht durch anre-
chenbare Sach- oder Personalleistungen des Schulaufwandsträgers ersetzt oder abgegolten 
werden. 
 

2.3.5 1Ist der Schulaufwandsträger selbst Kooperationspartner gemäß Nr. 2.2.2, wird seine Ver-
pflichtung zur Mitfinanzierung gemäß Nr. 2.3.4 regelmäßig in der Weise berücksichtigt, dass 
die Pauschale zur Mitfinanzierung der Personalkosten für die Betreuung bereits bei der Be-
reitstellung des Budgets gemäß Nr. 2.3.1 in Abzug gebracht wird. 2Das Budget bzw. die Per-
sonalleistungen müssen der Schule dennoch in dem in Nr. 2.3.1 genannten Umfang zur Ver-
fügung stehen. 
 

2.3.6 1Unberührt bleibt die Möglichkeit, dass der Schulaufwandsträger im Rahmen seiner Zustän-
digkeit gemäß § 24 Abs. 4 SGB VIII oder der Kooperationspartner über das staatliche offene 
Ganztagsangebot zeitlich hinausgehende Förder- und Betreuungsangebote vorsehen. 
2Diese Zusatzangebote finden dann grundsätzlich nicht in staatlicher Trägerschaft und damit 
außerhalb der schulischen und staatlichen Verantwortung statt, sofern nicht eine entspre-
chende Vereinbarung gemäß Nr. 2.3.7 getroffen wird. 
 

2.3.7 1An Unterrichtstagen können durch den Kooperationspartner Zusatzangebote außerhalb der 
Kernzeit gemäß Nr. 2.1.2.1 (z. B. Betreuungszeiten nach 16.00 Uhr oder an einem weiteren 
Wochentag) sowie sonstige besondere Angebote während der Kernzeit eingerichtet werden. 
2Diese können dann als schulische Veranstaltung durch- bzw. fortgeführt werden, wenn die 
Schulleitung dem Angebot zustimmt und das hierfür eingesetzte Personal den Anforderun-
gen gemäß Nr. 2.2.1 entspricht. 3Zudem muss der Schulleitung für diese Angebote ein Wei-
sungsrecht gegenüber dem durchführenden Kooperationspartner eingeräumt werden. 
 

4Ein entsprechender Hinweis auf die beabsichtigte Durchführung dieser Zusatzangebote ist 
auch in die Unterlagen zum Kooperationsvertrag aufzunehmen. 5Zusatzangebote werden 
grundsätzlich in einem gesonderten Vertrag geregelt, bei dem der Freistaat Bayern nicht 
Vertragspartei ist. 
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6Eine Durchführung von Zusatzangeboten außerhalb der Kernzeit gemäß Nr. 2.1.2.1 setzt 
voraus, dass das Personal grundsätzlich auch während der Kernzeit eingesetzt ist. 7Die Fi-
nanzierungsverantwortung für diese Zusatzangebote liegt grundsätzlich beim Kooperations-
partner. 8Das gemäß Nr. 2.3.1 zur Verfügung gestellte Budget kann für Zusatzangebote nur 
dann verwendet werden, wenn bereits zu den Kernzeiten das Personal im erforderlichen 
Zeitumfang im Rahmen der Bildungs- und Betreuungsangebote eingesetzt wird. 9Zur Finan-
zierung von Zusatzangeboten können Elternbeiträge erhoben werden. 10Über die Gewäh-
rung eines kommunalen Zuschusses entscheidet die jeweilige kommunale Körperschaft vor 
Ort. 11Schulleitung, Schulaufwandsträger und ggf. Kooperationspartner haben die Angebote 
aufeinander abzustimmen. 
 

2.4 Anmeldung und Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 
 
2.4.1 1Grundsätzlich können am eingerichteten offenen Ganztagsangebot einer Schule alle Schü-

lerinnen und Schüler dieser Schule teilnehmen. 2Die Entscheidung über die Aufnahme in of-
fene Ganztagsangebote trifft die Schulleitung – ggf. im Benehmen mit dem Kooperations-
partner – nach pflichtgemäßem Ermessen insbesondere unter Berücksichtigung pädagogi-
scher, familiärer und sozialer Aspekte. 3Die für die Aufnahme entscheidungserheblichen Ge-
sichtspunkte und Auswahlkriterien sind den Erziehungsberechtigten zu Beginn des Anmel-
deverfahrens bekannt zu geben. 4Ablehnungsentscheidungen sind gegenüber den Erzie-
hungsberechtigten auf Anfrage unter Berücksichtigung des Schutzes personenbezogener 
Daten anderer Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten zu begründen. 
5Auf die Möglichkeit der Ergreifung von Ordnungsmaßnahmen gem. Art. 86 BayEUG mit 
Auswirkungen auf den Besuch des offenen Ganztagsangebots als sonstige Schulveranstal-
tung wird verwiesen. 6Schülerinnen und Schülern, deren Erziehungsberechtigte trotz wieder-
holter Aufforderung Zahlungsverpflichtungen (Mittagsverpflegung; Zusatzangebote) nicht 
nachgekommen sind, kann in den darauffolgenden Schuljahren die Aufnahme in das offene 
Ganztagsangebot verwehrt werden. 7Auf den Besuch eines offenen Ganztagsangebots be-
steht kein Rechtsanspruch. 
 

2.4.2 1Die Schulleitungen sind grundsätzlich verpflichtet, Schülerinnen und Schüler, die sich noch 
während des Schuljahres anmelden, bis zum Erreichen der für die jeweilige Förderung zu 
berücksichtigenden Höchstzahl an Schülerinnen und Schülern in das jeweilige offene Ganz-
tagsangebot aufzunehmen, sofern einer Aufnahme kein wichtiger Grund entgegensteht. 
2Insbesondere im Falle besonderer familiärer Lebenslagen und Notfallsituationen (z. B. auf-
grund von Krankheit, Pflege eines Angehörigen oder bislang nicht absehbaren beruflichen 
Anforderungen) soll eine flexible und kurzfristige Aufnahme von Halbtagsschülern in beste-
hende Gruppen ermöglicht werden. 
 

2.4.3 1Die Schülerinnen und Schüler werden von ihren Erziehungsberechtigten für das offene 
Ganztagsangebot vor Beginn des jeweiligen Schuljahres bei der Schulleitung angemeldet. 
2Die Anmeldung ist für das jeweilige Schuljahr verbindlich. 3Die Anmeldung soll nach dem 
Muster erfolgen, das im Rahmen des jährlichen Antrags- und Genehmigungsverfahrens be-
reitgestellt wird und das auf das individuelle Ganztagskonzept der jeweiligen Schule ange-
passt und ggf. um weitergehende Informationen ergänzt werden kann. 4Der Kooperations-
partner kann mit der Durchführung des Anmeldeverfahrens beauftragt werden. 
 

2.4.4 1Eine Anmeldung der Schülerinnen und Schüler zum offenen Ganztagsangebot und dem je-
weiligen pädagogischen Konzept muss mindestens für zwei Nachmittage je Unterrichtswo-
che während der Kernzeit erfolgen, um bei der Förderung berücksichtigt werden zu können. 
2Die Teilnahme an unterrichtlichen Angeboten kann auf die Mindestteilnahmeverpflichtung 
analog den Bestimmungen unter Nr. 2.5.4 angerechnet werden. 3Die Schulleitung kann im 
Einvernehmen mit Elternbeirat und Schulforum aus organisatorischen und/oder pädagogi-
schen Erwägungen über diese Mindestteilnahmezeit hinausgehende verbindliche Betreu-
ungszeiten für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler festlegen. 
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2.4.5 1Für die Schülerinnen und Schüler besteht im Umfang der Anmeldung Teilnahmepflicht an 
den im pädagogischen Konzept vorgesehenen Betreuungsangeboten (vgl. Art. 56 Abs. 4 
BayEUG). 2Grundsätzlich ist dabei eine Teilnahme bis 16.00 Uhr, in Ausnahmefällen bis 
mindestens 15.30 Uhr erforderlich, sofern kein abweichender Zeitraum im Rahmen der Kern-
zeit gemäß Nr. 2.1.2.1 festgelegt wurde. 3Es gelten § 20 der Bayerischen Schulordnung 
(BaySchO) und etwaige schulartspezifische Regelungen für schulische Veranstaltungen so-
wie für Erkrankungen, Befreiungen, Beurlaubungen bzw. Abmeldungen von der Schule wäh-
rend des Schuljahres. 4Die Teilnahmepflicht gilt auch dann als erfüllt, wenn Schülerinnen 
und Schüler, die für zwei Nachmittage je Unterrichtswoche angemeldet sind, im Monats-
durchschnitt an mindestens zwei Tagen je Schulwoche teilnehmen. 5Eine dauerhafte Abmel-
dung von der Teilnahme am offenen Ganztagsangebot während des Schuljahres kann durch 
die Schulleitung nur bei Vorliegen wichtiger persönlicher Gründe gestattet werden (z. B. auf-
grund besonderer pädagogischer, familiärer oder gesundheitlicher Gegebenheiten), die bei 
der Anmeldung zum Ganztagsangebot noch nicht absehbar waren. 6Dabei hat die Schullei-
tung strenge Maßstäbe anzulegen. 
 

2.4.6 1Sofern Schülerinnen und Schüler an einzelnen Tagen nicht an dem Ganztagsangebot teil-
nehmen oder das Ganztagsangebot vor dem regulären Ende verlassen wollen, obwohl sie 
angemeldet sind, bedarf es einer Beurlaubung (vgl. § 20 Abs. 3 S. 1 BaySchO). 2Diese ist 
zuvor schriftlich durch die Erziehungsberechtigten zu beantragen und kann nur durch die 
Schulleitung ausgesprochen werden, die im eigenen Ermessen und unter Abwägung der 
vorgebrachten Gründe und schulischen Interessen entscheidet. 3Hierbei können insbeson-
dere auch die Teilnahme an außerschulischen Bildungsangeboten sowie persönliche, erzie-
herische, gesundheitliche oder familiäre Gründe Berücksichtigung finden. 
 

2.4.7 1Die Anwesenheit der angemeldeten Schülerinnen und Schüler und ggf. die Gründe ihrer 
Abwesenheit an einzelnen Betreuungstagen sind anhand von Teilnahmelisten durch das im 
offenen Ganztag eingesetzte Personal entsprechend zu dokumentieren. 2Diese Listen sind 
nach Abschluss des Schuljahres, in dem eine Förderung gewährt wurde, an die Schulleitung 
zu übergeben, von der Schule für fünf Jahre aufzubewahren und ggf. auf Nachfrage den zu-
ständigen Stellen zu übermitteln. 
 

2.4.8 1Ist die Durchführung der Bildungs- und Betreuungsangebote einem Kooperationspartner 
übertragen, hat die Schule diesen rechtzeitig über Erkrankungen, Befreiungen, Beurlaubun-
gen und Abmeldungen von Schülerinnen und Schülern zu informieren. 2Sofern Schülerinnen 
und Schüler nicht im Ganztagsangebot erscheinen, hat der Kooperationspartner unverzüg-
lich die Schule zu informieren; verlassen Schülerinnen und Schüler das Ganztagsangebot 
krankheitsbedingt vorzeitig, ist die Schule hierüber spätestens zu Beginn des darauffolgen-
den Schultags zu informieren. 
 

2.4.9 Bei einer verhinderten Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an kostenpflichtigen Zusatz-
angeboten bzw. der Mittagsverpflegung liegt die Informationspflicht gegenüber den entspre-
chenden Leistungserbringern bei den Erziehungsberechtigten, sofern sich nicht Schule oder 
Kooperationspartner zur Übernahme der Informationspflicht bereit erklärt haben. 
 

2.4.10 Wird ein vereinbartes Entgelt, z. B. für die Bereitstellung der Mittagsverpflegung oder die 
Teilnahme an Zusatzangeboten, nicht erbracht, können die betroffenen Schülerinnen bzw. 
Schüler in letzter Konsequenz im Benehmen mit der Schulleitung auch während des Schul-
jahres vom Bezug dieser kostenpflichtigen Leistungen ausgeschlossen werden. 
 

2.4.11 1Sofern der stundenplanmäßige Unterricht an einzelnen Tagen ausnahmsweise und aus 
zwingenden Gründen früher endet, besteht von Seiten des Kooperationspartners keine Ver-
pflichtung, den zeitlichen Beginn des Ganztagsangebots entsprechend früher anzusetzen. 
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2Überdies besteht keine Verpflichtung, nach dem regulären Beginn des Angebots aus-
nahmsweise auch solche Schülerinnen bzw. Schüler zu betreuen, die für das Angebot nicht 
bzw. nicht an den entsprechenden Tagen angemeldet sind, aufgrund des vorzeitigen Unter-
richtsschlusses jedoch bis zur Abholung durch die Erziehungsberechtigten beaufsichtigt wer-
den müssen. 3In diesen Fällen ist es in der Regel Aufgabe der Schule, die an ganztägigen 
Bildungs- und Betreuungsangeboten teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gemäß § 22 
BaySchO zwischen dem vorzeitigen Unterrichtsende und dem regulären Beginn des Ganz-
tagsangebots zu beaufsichtigen. 
 

2.5 Bildung und Finanzierung von Gruppen 
 
2.5.1 1Das Budget gemäß Nr. 2.3 wird je Gruppe des offenen Ganztagsangebots zur Verfügung 

gestellt. 2Die Anzahl der Gruppen richtet sich nach der Anzahl der angemeldeten und im er-
forderlichen Umfang teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und bemisst sich nach der 
nachfolgenden Tabelle. 3Die Mindestanzahl für die Bildung eines offenen Ganztagsangebots 
beträgt an Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien und Wirtschaftsschulen 14 Schülerinnen 
bzw. Schüler mit einem Teilnahmeumfang gemäß Nr. 2.5.3 (Zählschüler). 4In begründeten 
Ausnahmefällen und nach Zustimmung der Genehmigungsbehörde kann die erforderliche 
Mindestzahl geringfügig unterschritten werden. 

 
 

Mittelschule, Realschule, Gymnasium und Wirtschaftsschule: 
 

Anzahl der Zählschüler 
 

Anzahl der 
Gruppen 

von bis 

14 25 1 

26 45 2 

46 65 3 

66 85 4 

86 105 5 

106 125 6 

126 145 7 

146 165 8 

166 185 9 

186 205 10 

… … … 

 
5Die Mindestanzahl für die Bildung eines offenen Ganztagsangebots beträgt an Förderschu-
len acht Schülerinnen und Schüler mit einem Teilnahmeumfang gemäß Nr. 2.5.3 (Zählschü-
ler). 6Die Anzahl der Gruppen bemisst sich nach der jeweiligen Schülerzahl anhand der 
nachfolgenden Tabelle. 7In begründeten Ausnahmefällen und nach Zustimmung der Geneh-
migungsbehörde kann die erforderliche Mindestzahl geringfügig unterschritten werden. 
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Förderschule 
 

Anzahl der Zählschüler 
 

Anzahl der 
Gruppen 

von bis 

8 15 1 

16 31 2 

32 47 3 

48 63 4 

64 79 5 

80 95 6 

96 111 7 

112 127 8 

128 143 9 

144 159 10 

… … … 

 
8Die Höchstzahl einer Gruppe kann jedoch mit Zustimmung der Regierung auf die Höchst-
schülerzahl einer Klasse des jeweiligen Förderschwerpunkts angepasst werden. 9Maßge-
bend hierfür sind die für den jeweiligen Förderschwerpunkt geltenden allgemeinen Bestim-
mungen zur Klassenbildung. 

 
2.5.2 1Die Bestimmung der Anzahl der Gruppen dient der Bemessung der staatlichen Mittelzuwei-

sung. 2Bei der praktischen Durchführung des offenen Ganztagsangebots können hiervon – 
insbesondere aus pädagogischen Erwägungen heraus – abweichende Gruppengrößen und 
Aufteilungen festgelegt werden. 
 

2.5.3 1Schülerinnen und Schüler, die an vier Unterrichtstagen in der Woche innerhalb der Kernzeit 
im erforderlichen Zeitumfang gemäß Nr. 2.4.5 an dem offenen Ganztagsangebot teilnehmen, 
werden als Zählschüler bei der Bestimmung der Gruppenanzahl berücksichtigt. 2Dabei kann 
die Teilnahme an einem unterrichtlichen Angebot (z. B. Pflichtunterricht oder Wahlangebot) 
an bis zu zwei Nachmittagen berücksichtigt werden, sofern die betreffenden Schülerinnen 
und Schüler an diesen Tagen zu den außerunterrichtlichen Zeitfenstern auch am offenen 
Ganztagsangebot im erforderlichen Zeitrahmen gemäß Nr. 2.1.2.1 teilnehmen. 3Eine dar-
über hinaus gehende Teilnahme von Schülerinnen und Schülern kann bei der maßgeblichen 
Schüleranzahl zur Gruppenbildung nicht (zusätzlich) berücksichtigt werden. 4Schülerinnen 
und Schüler können nicht gleichzeitig sowohl bei der Förderung eines gebundenen wie auch 
eines offenen Ganztagsangebots berücksichtigt werden. 
 

2.5.4 1Die Betreuungszeiten von Schülerinnen und Schülern, die gemäß Nr. 2.4.4 jeweils an zwei 
oder drei Unterrichtstagen in der Woche im erforderlichen Umfang je Betreuungstag an dem 
offenen Ganztagsangebot teilnehmen, können anteilig bei der Bestimmung der Zählschüler-
zahl nach Nr. 2.5.3 für die Gruppenbildung berücksichtigt werden. 2Dabei wird eine Teil-
nahme an zwei Unterrichtstagen als Zählschüler mit dem Faktor 0,5 und eine Teilnahme an 
drei Unterrichtstagen als Zählschüler mit dem Faktor 0,75 gewertet. 3Die Teilnahme an ei-
nem unterrichtlichen Angebot (z. B. Pflichtunterricht oder Wahlangebot) kann im Umfang von 
einem einzelnen Nachmittag berücksichtigt werden, sofern die betreffenden Schülerinnen 
und Schüler an diesem Tag zu den außerunterrichtlichen Zeitfenstern auch am offenen 
Ganztagsangebot bis mindestens 15.30 Uhr bzw. im erforderlichen Zeitrahmen teilnehmen. 
4Die Gesamtsumme der Zählschüler kann – falls erforderlich – auf die nächste ganze Zahl 
aufgerundet werden. 
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2.5.5 Zur Meldung der angemeldeten Schülerinnen und Schüler sowie zur Übermittlung der jewei-
ligen Zählschülerzahl an die jeweilige Regierung ist grundsätzlich das im Rahmen des An-
tragsverfahrens vorgesehene Meldeverfahren anzuwenden. 
 

2.5.6 1Die Schulleitungen tragen die Verantwortung für die sachliche Richtigkeit der im Antrag an-
gegebenen Zählschülerzahl. 2Ergeben sich während des Schuljahres Änderungen bei der 
Zählschülerzahl, die sich auf die Anzahl der förderfähigen Gruppen nach Nr. 2.5.1 mindernd 
auswirken, hat die Schulleitung die jeweilige Regierung bzw. Dienststelle des Ministerialbe-
auftragten hierüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 3Sollte von einer dauerhaften Unter-
schreitung der Mindestteilnehmerzahl auszugehen sein, entscheidet die Regierung nach ei-
ner angemessenen Übergangsfrist über das weitere Vorgehen. 
 

2.6 Aufsichtspflicht 
 
2.6.1 1Für die Teilnahme an einem offenen Ganztagsangebot gelten § 22 BaySchO bzw. die 

schulartspezifischen Regelungen zur Aufsicht bei schulischen Veranstaltungen. 2Die Ge-
samtverantwortung für die Erfüllung der Aufsichtspflicht für die teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler, die auch die Mittagszeit (vgl. Nr. 2.8.1) umfasst, trägt die Schulleitung. 
 

2.6.2 1Eine Übertragung der Aufsichtspflicht auf Lehrkräfte oder geeignetes, volljähriges pädagogi-
sches Personal im Rahmen des offenen Ganztagsangebots ist zulässig. 2Die Verpflichtung 
der Schulleitung nach Nr. 2.6.1 bleibt dabei unberührt. 3Sofern die Schulleitung organisatori-
sche Vorkehrungen für eine durchgehende Aufsicht, insbesondere durch Auswahl, Instruk-
tion und Kontrolle der Aufsichtspersonen, getroffen hat, ist ihre Anwesenheit oder die Anwe-
senheit einer Lehrkraft während der Durchführung des Ganztagsangebots nicht zwingend 
erforderlich. 4Dies gilt grundsätzlich auch bei Angeboten im Rahmen des offenen Ganz-
tagsangebots, die außerhalb des Schulgeländes stattfinden (z. B. Wanderungen, Ausflüge, 
Besichtigung außerschulischer Lernorte), unter Berücksichtigung der besonderen Gegeben-
heiten im Einzelfall. 5Abhängig von der Art des Angebots ist ein angemessenes Betreuungs-
verhältnis zwischen anwesendem pädagogischem Personal und teilnehmenden Schülerin-
nen und Schülern sicherzustellen. 6Auch beim Einsatz externer Kräfte sind die allgemeinen 
Sicherheitsbestimmungen und die sonstigen, für Unterricht und Schulbetrieb geltenden 
Rechtsvorschriften zu beachten. 
 

2.6.3 1Bei Bildungs- und Betreuungsangeboten im naturwissenschaftlichen und technischen Be-
reich müssen die für den jeweiligen Unterricht einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und 
Bekanntmachungen des Staatsministeriums entsprechend berücksichtigt werden. 2In Be-
tracht kommen u. a. die Richtlinien für die Familien- und Sexualerziehung in den bayeri-
schen Schulen, die Richtlinien für die AIDS-Prävention an den bayerischen Schulen, die 
Richtlinien zur Suchtprävention an den bayerischen Schulen, die Richtlinien für die Umwelt-
bildung an den bayerischen Schulen und das Landesprogramm für die gute gesunde Schule, 
jeweils in der geltenden Fassung. 
 

2.6.4 Experimente, insbesondere in den naturwissenschaftlichen Bereichen und bei praktischen 
Arbeiten im Unterricht (z. B. Technik, Hauswirtschaft, Kunst etc.), dürfen nur durchgeführt 
werden, wenn das eingesetzte Personal über die hierfür notwendige Fachkompetenz verfügt 
und sich nachweisbar mit den Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht in der jeweils gelten-
den Fassung vertraut gemacht hat. 
 

2.6.5 1Bei angeleiteten Bildungsangeboten im Bereich Sport ist zu beachten, dass Personen, die 
nicht die Lehrbefähigung für das Fach Sport besitzen, nur eingesetzt werden dürfen, wenn 
sie über eine freiberufliche oder vereinsorientierte Qualifikation im Sport verfügen, mit der sie 
fachlich befähigt sind, Sport zu vermitteln. 2Zu den freiberuflichen Qualifikationen im Bereich 
Sport gehören insbesondere die Diplomausbildung Sportwissenschaft, die Ausbildung 
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zum/zur Diplom-Sportlehrer/in, die Ausbildung zum/zur Staatlich geprüften Sportlehrer/in im 
freien Beruf sowie die Ausbildung zum/zur Staatlich geprüften Gymnastiklehrer/in mit Wahl-
pflichtfach Sport und Freizeit. 3Personen mit freiberuflichen Qualifikationen dürfen die in der 
jeweiligen Ausbildung enthaltenen Sportarten vermitteln. 4Für Inhaber sportartübergreifender 
Übungsleiterlizenzen (Übungsleiter C Breitensport Kinder/Jugendliche bzw. Erwachsene/Äl-
tere) gilt dies mit Ausnahme des Schwimmens entsprechend. 5Inhaber von Trainerlizenzen 
eines Sportfachverbandes dürfen nur im Bereich der jeweiligen Sportart eingesetzt werden. 
6Voraussetzung für den Einsatz als Übungsleiter und Trainer ist die Vollendung des 18. Le-
bensjahres. 
 

2.6.6 1Betreuungsangebote, z. B. im Rahmen der Mittagspause, erfordern dann keine sportfachli-
che Qualifikation der Aufsicht führenden Person gemäß Nr. 2.6.5, wenn die Schülerinnen 
und Schüler frei und selbst organisiert, fachlich nicht-angeleitet Sport in folgenden beson-
ders geeigneten Sportarten treiben: Basketball, Fußball, Handball, Volleyball, Badminton, 
Tischtennis, Tennis, Kleine Spiele, Jonglieren und Tanz. 2Bei anderen als den genannten 
Sportarten, z. B. bei besonders gefahrengeneigten Sportarten wie Sportklettern oder 
Schwimmen, gilt das Qualifikationserfordernis der Aufsicht führenden Person unabhängig 
davon, ob eine fachliche Anleitung der Schülerinnen und Schüler stattfindet oder nicht. 
 

2.6.7 1Die Bekanntmachung zur Sicherheit im Sportunterricht vom 8. April 2003 (KWMBl. I S. 
202), die Bekanntmachung zur Durchführung von Schwimmunterricht an Schulen vom 1. Ap-
ril 1996 (KWMBl. I S. 192), die Bekanntmachung zum Sportunterricht bei erhöhter Ozonkon-
zentration vom 1. August 1991 (KWMBl. I S. 219), geändert durch Bekanntmachung vom 30. 
September 1991 (KWMBl. I S. 406), die Hinweise zur Durchführung von „Trendsportarten“ 
bei schulischen und dienstlichen Veranstaltungen; Aufsichtspflicht im Schreiben vom 15. Ap-
ril 2013, Az. II.1-5S4430-6.19 796, die Bekanntmachung zu Schülerfahrten vom 9. Juli 2010 
(KWMBl. S. 204) und die Bekanntmachung über Sicherheit in der Schule und gesetzliche 
Schülerunfallversicherung vom 11. Dezember 2002 (KWMBl. I 2003 S. 4, ber. S. 81), in der 
jeweils geltenden Fassung sind entsprechend zu beachten. 2Ebenso sind die sportartspezifi-
schen Bestimmungen zu beachten, insbesondere zu Sportklettern (Durchführung nur an 
künstlichen Kletterwänden mit den vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen), Kampfsport 
(Beschränkung auf Verteidigungstechniken; kein Vollkontakt bei Schlag- und Tretbewegun-
gen) sowie Kanu (Durchführung nur im Zahmwasser). 
 

2.7 Kostenfreiheit 
 
2.7.1 1Die Teilnahme am offenen Ganztagsangebot gemäß dieser Bekanntmachung ist an vier 

Wochentagen während der Kernzeit gemäß Nr. 2.1.2.1 – mit Ausnahme der Kosten für die 
Mittagsverpflegung – für die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich kostenfrei. 2Können im 
Rahmen des gemäß Nr. 2.3.1 zur Verfügung gestellten Budgets über diesen Zeitraum hin-
ausgehende Bildungs- und Betreuungsangebote gemacht werden, sind auch diese kosten-
frei. 
 

2.7.2 1Für Zusatzangebote außerhalb der Kernzeit gemäß Nr. 2.1.2.1 (z. B. Betreuungszeiten 
nach 16.00 Uhr oder an einem weiteren Wochentag) sowie für sonstige besondere Angebote 
während der Kernzeit können mit den Erziehungsberechtigten Entgelte vereinbart werden 
(vgl. Nr. 2.3.7). 2Die Entgelte sollen nach Art und Umfang der Inanspruchnahme dieses zu-
sätzlichen Angebots bemessen sein und soziale Gesichtspunkte angemessen berücksichti-
gen. 3Wird für sonstige besondere Angebote während der Kernzeit ein Entgelt erhoben, so 
sind diese Angebote mit dem Elternbeirat bzw. dem Schulforum abzustimmen und bei Be-
darf durch die Möglichkeit zur Teilnahme an einem kostenfreien Betreuungsangebot zu er-
gänzen. 
 

2.8 Mittagszeit und Mittagsverpflegung 
  



Schulanzeiger der Regierung von Unterfranken Nr. 6/20 

 

252 

 

2.8.1 1Die Mittagszeit ist Teil des schulischen Ganztagsangebots und wird im organisatorischen 
Verantwortungs- und Aufsichtsbereich der Schule durchgeführt. 2Schülerinnen und Schülern 
kann unter Berücksichtigung möglicher Gefahrensituationen vor Ort das Verlassen der 
Schulanlage in kleinen Gruppen unter Beachtung der individuellen Reife und Einsichtsfähig-
keit der einzelnen Schülerinnen und Schüler nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten durch die Schulleitung gestattet werden. 3Hierzu sind im Vorfeld Ab-
sprachen zwischen der Schulleitung und dem Betreuungspersonal – insbesondere bezüglich 
des örtlichen und zeitlichen Rahmens – zu treffen. 
 

2.8.2 1Die Mittagsverpflegung wird im Zusammenwirken von Schulaufwandsträger, Schulleitung 
und gegebenenfalls einem externen Kooperationspartner organisiert. 2Schulleitung und 
Schulaufwandsträger können hierzu in eigener Verantwortung individuelle und auf die jewei-
ligen örtlichen Verhältnisse zugeschnittene Lösungen entwickeln. 3Im gegenseitigen Einver-
nehmen können Aufgaben auf Dritte, z. B. Kooperationspartner, Fördervereine oder Caterer, 
übertragen werden. 
 

2.8.3 Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler während der Mittagszeit ist schulische Aufgabe 
und erfolgt bei der Durchführung der Bildungs- und Betreuungsangebote durch einen Koope-
rationspartner in der Regel durch dessen Personal. 
 

2.8.4 1Es muss die Möglichkeit zum Verzehr einer warmen und möglichst ausgewogenen Mittags-
verpflegung gewährleistet werden. 2Das pädagogische Konzept einer Schule kann, im Ein-
vernehmen mit dem Schulaufwandsträger, eine verbindliche Anmeldung zum Mittagessen 
vorsehen, sofern eine angemessene Speisenauswahl – insbesondere unter Berücksichti-
gung einer täglichen Wahlmöglichkeit von fleischhaltiger und vegetarischer Kost – angebo-
ten wird. 3In begründeten Einzelfällen kann die Schulleitung – insbesondere bei Vorliegen 
medizinischer oder religiöser Gründe – eine Abmeldung vom Bezug der bereitgestellten 
Speisen und Getränke zulassen. 
 

2.8.5 1Für das Mittagessen kann ein Teilnehmerbeitrag von den Erziehungsberechtigten erhoben 
werden. 2Entsprechende Vertragsvereinbarungen und/oder Regelungen zum Zahlungsver-
kehr sind zwischen den Erziehungsberechtigten und dem Leistungserbringer zu treffen. 3Für 
Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allge-
mein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten, kön-
nen die Mehraufwendungen für die Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung 
im Rahmen des offenen Ganztagsangebots auf Antrag bei den Leistungen für Bildung und 
Teilhabe berücksichtigt werden. 4Für die Aufgabenerfüllung in Zusammenhang mit dieser 
Leistung sind die Jobcenter bzw. die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. 
 

2.9 Räumlichkeiten 
 
2.9.1 1Für das offene Ganztagsangebot müssen geeignete Räume in ausreichender Anzahl und 

Größe zur Verfügung stehen. 2Die Mitnutzung von Räumlichkeiten, die für den Unterricht o-
der andere schulische Zwecke zur Verfügung stehen, ist im Rahmen des offenen Ganz-
tagsangebots möglich. 3Das offene Ganztagsangebot findet grundsätzlich in der Schule 
statt. 
 

2.9.2 1Außerhalb des Schulgeländes können einzelne Angebote nur nach Prüfung der Erforder-
lichkeit und unter Abwägung pädagogischer Interessen regelmäßig durchgeführt werden. 
2Insbesondere sind neben dem Alter sowie der geistigen und charakterlichen Reife der teil-
nehmenden Schülerinnen und Schüler auch die jeweiligen Gefahrensituationen bei der Wahl 
der geeigneten Maßnahmen zur Aufsichtsführung beim Zurücklegen der erforderlichen Weg-
strecke sowie der Durchführung des Angebots zu berücksichtigen. 3Auf die entsprechenden 
Regelungen des Staatsministeriums wird verwiesen. 
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2.10 Antragsverfahren und Genehmigung 
 
2.10.1 1Der Antrag auf Einrichtung eines offenen Ganztagsangebots ist von der Schulleitung vorzu-

bereiten und durch den Schulaufwandsträger zu stellen. 2Der Antrag ist – bei Mittelschulen 
über die Staatlichen Schulämter bzw. bei Realschulen und Gymnasien über die Dienststellen 
der Ministerialbeauftragten, bei Wirtschaftsschulen und Förderschulen direkt – bei der zu-
ständigen Regierung für das darauffolgende Schuljahr einzureichen. 3Der jeweilige Antrags-
termin, die einzelnen Genehmigungsbedingungen sowie die einzureichenden Antragsunter-
lagen werden im Rahmen des jährlichen Antrags- und Genehmigungsverfahrens bekannt 
gegeben bzw. bereitgestellt. 4In begründeten Ausnahmefällen kann eine Genehmigung ei-
nes Ganztagsangebots durch die Regierung auch dann erfolgen, wenn der Antrag erst nach 
der festgelegten Antragsfrist eingereicht wird und entsprechende Haushaltsmittel verfügbar 
sind. 
 

2.10.2 1Die Genehmigung des offenen Ganztagsangebots und die Bereitstellung der Mittel erfolgt 
durch die jeweils zuständige Regierung. 2Die Genehmigung offener Ganztagsangebote kann 
bei Fehlen oder nachträglichem Wegfall der in Nr. 2.1.2 genannten Genehmigungsvoraus-
setzungen, insbesondere, wenn die für die genehmigte Gruppenzahl erforderliche Mindest-
zahl von Schülerinnen und Schülern während des Schuljahres dauerhaft unterschritten wird, 
ganz oder teilweise widerrufen werden. 
 

2.10.3 Die jeweils zuständigen Behörden und Beauftragten der Schulaufsicht sind in Ausübung ih-
rer allgemeinen schulaufsichtlichen Befugnisse insbesondere berechtigt, selbst oder durch 
Vertreter die Durchführung der offenen Ganztagsangebote vor Ort insbesondere auch durch 
unangekündigte Kontrollen an den Schulen zu überprüfen. 
 

2.10.4 1Die Genehmigung durch die zuständige Regierung berechtigt zur unbefristeten Einrichtung 
des offenen Ganztagsangebots im beantragten Umfang als schulisches Angebot. 2Die Be-
reitstellung der staatlichen Mittel im Sinne von Nr. 2.3 ist damit für den genehmigten Umfang 
gewährleistet. 3Die Höhe des tatsächlich zur Verfügung gestellten Budgets bemisst sich 
nach der Anzahl der jährlich eingerichteten Gruppen, die jährlich im Rahmen eines geson-
derten Meldeverfahrens zu übermitteln sind. 4Bei geplanter Ausweitung des offenen Ganz-
tagsangebots sowie sonstigen wesentlichen Änderungen ist eine erneute Antragstellung er-
forderlich. 
 

2.10.5 Die für die Antragstellung erforderlichen Unterlagen sowie die Informationen zur 
aktuellen Höhe der Budgets, der Mitfinanzierungspauschale sowie dem Gegenwert 
von Lehrerwochenstunden können auf der Website des Staatsministeriums unter 
www.km.bayern.de/ganztagsschule abgerufen werden. 
 

3. Offene Ganztagsangebote an kommunalen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft 
 
3.1 Zuwendungsvoraussetzungen 
 
3.1.1 1Offene Ganztagsangebote an kommunalen Schulen und staatlich genehmigten und staat-

lich anerkannten Schulen in freier Trägerschaft werden gemäß Nr. 3.8 auf Antrag des jeweili-
gen Schulträgers gefördert. 2Ein Rechtsanspruch besteht insoweit nicht. 3Die Zuwendungen 
werden nach Maßgabe dieser Bekanntmachung und der allgemeinen haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen, insbesondere der Art. 23 und Art. 44 BayHO und den dazu erlassenen Ver-
waltungsvorschriften, im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel gewährt. 4Eine zusätzli-
che Förderung nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) erfolgt inso-
weit nicht. 
 

3.1.2 Eine Zuwendung kann gewährt werden, wenn das offene Ganztagsangebot jeweils die Vor-
gaben der Nr. 1 sowie folgende Voraussetzungen erfüllt: 
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3.1.2.1 1Das offene Ganztagsangebot gewährleistet grundsätzlich im direkten Anschluss an den 
stundenplanmäßigen Unterricht ein Bildungs- und Betreuungsangebot an vier Wochentagen 
einer Unterrichtswoche mit einer Bildungs- und Betreuungszeit bis grundsätzlich 16.00 Uhr 
und einem Zeitumfang von täglich mindestens 2,5 Zeitstunden (Kernzeit), so dass sich täg-
lich insgesamt eine Unterrichts- und Betreuungszeit von mindestens 7,5 Zeitstunden ergibt. 
2Im begründeten Einzelfall (z. B. aus Gründen der Schülerbeförderung) kann die tägliche 
Unterrichts- und Betreuungszeit bereits ab 15.30 Uhr enden. 3An Schulen mit einem Unter-
richtsbeginn vor bzw. nach 8.00 Uhr endet das offene Ganztagsangebot unter Berücksichti-
gung der täglichen Bildungs- und Betreuungszeit dann entsprechend früher bzw. später. 
 

3.1.2.2 1Das offene Ganztagsangebot bietet einen verbindlichen Leistungskatalog, der an allen Ta-
gen des Ganztagsschulbetriebes für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mindes-
tens das Angebot einer täglichen Mittagsverpflegung, eine verlässliche Hausaufgabenbe-
treuung sowie verschiedenartige Freizeitangebote umfassen muss. 2Nach Möglichkeit ist 
das Angebot durch zusätzliche Lernhilfen und Förderangebote zu ergänzen. 3Den einzelnen 
Bildungs- und Betreuungsangeboten dieses verbindlichen Leistungskatalogs ist jeweils ein 
angemessener Zeitrahmen einzuräumen, wobei der Durchführung von Bildungsangeboten – 
insbesondere auch der Hausaufgabenbetreuung bzw. den Studier- oder Lernzeiten – eine 
besondere Bedeutung zukommen muss. 4Das pädagogische Konzept des offenen Ganz-
tagsangebots kann auch eine Einbindung dieser Elemente in die Unterrichtsgestaltung vor-
sehen, sofern eine Teilnahme daran für alle angemeldeten Schülerinnen und Schüler einer 
Gruppe möglich ist. 
 

3.1.2.3 1Das offene Ganztagsangebot findet in der Verantwortung und unter der Aufsicht der Schul-
leitung statt und kann auch in Zusammenarbeit mit einem freien gemeinnützigen Träger als 
Kooperationspartner der Schule durchgeführt werden. 2Zuwendungsempfänger ist auch 
dann der jeweilige Schulträger. 
 

3.1.2.4 1Dem offenen Ganztagsangebot liegt ein von der Schulleitung bzw. dem Kooperations-
partner gemäß Nr. 3.1.2.3, ggf. im Benehmen mit dem Elternbeirat bzw. Schulforum erarbei-
tetes pädagogisches Konzept für die Bildungs- und Betreuungsangebote zugrunde. 2Dabei 
ist eine möglichst enge Abstimmung zwischen Vormittags- und Nachmittagsangebot für alle 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler anzustreben. 3Der Bildungs- und Erziehungsauf-
trag gemäß Art. 1 BayEUG ist dabei auch im Rahmen des offenen Ganztagsangebots zu 
verwirklichen. 
 

3.1.2.5 Die Basisstandards, die im Qualitätsrahmen für offene Ganztagsschulen beschrieben sind 
(Bekanntmachung zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an offenen und gebun-
denen Ganztagsschulen in der jeweils geltenden Fassung), sind einzuhalten. 
 

3.1.2.6 Das Vorliegen dieser Voraussetzungen gem. Nr. 3.1.2.1 bis Nr. 3.1.2.5 bestätigt die jeweilige 
Regierung in einem Schreiben gegenüber dem Schulträger. 
 

3.1.2.7 Das offene Ganztagsangebot erreicht die Mindestteilnehmerzahl im Sinne von Nr. 3.5.1. 
 

3.1.2.8 Der für die Durchführung des offenen Ganztagsangebots notwendige zusätzliche Sachauf-
wand wird vom jeweiligen Schulträger getragen. 
 

3.1.2.9 Im Übrigen liegen die Organisation des offenen Ganztagsangebots, die inhaltliche und die 
über die Kernzeit hinausgehende zeitliche Ausgestaltung der Bildungs- und Betreuungsan-
gebote sowie der etwaige Abschluss von Kooperationsverträgen oder von Beschäftigungs-
verhältnissen mit Einzelkräften in der Verantwortung der Schulleitung und des Schulträgers. 
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3.2 Personal 
 
3.2.1 1Als verantwortliche Person für die Durchführung des offenen Ganztagsangebots muss vor 

Ort eine Person mit pädagogischer Fachqualifikation (z. B. Erzieher, Sozialpädagoge) oder 
Lehramtsbefähigung eingesetzt werden. 2Nach vorheriger Abstimmung mit der jeweiligen 
Regierung und im Einvernehmen mit der Schulleitung können ggf. auch Personen mit ande-
ren pädagogischen Qualifikationen eingesetzt werden. 3Diese Person koordiniert das Ganz-
tagsangebot vor Ort, ist in der Regel während der gesamten Kernzeit im Angebot anwesend 
und steht der Schulleitung als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung. 
 

3.2.2 1Der Schulträger bzw. Kooperationspartner hat dafür Sorge zu tragen, dass das in den offe-
nen Ganztagsangeboten eingesetzte Personal die Gewähr für einen angemessenen Um-
gang mit den Schülerinnen und Schülern bietet und über die persönliche Eignung und Zuver-
lässigkeit sowie die für das jeweilige Bildungs- und Betreuungsangebot erforderliche päda-
gogische und fachliche Kompetenz verfügt. 2Art. 94 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. Art. 60a Abs. 2 und 
3 BayEUG sind zu beachten, das eingesetzte Personal darf insbesondere nicht rechtskräftig 
wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 
201a Abs. 3, §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder § 236 StGB verurteilt worden sein. 3Das 
Personal darf nur dann eingesetzt werden, wenn es vor Tätigkeitsantritt gemäß Art. 94 Abs. 
1 Satz 3 i.V.m. Art. 60a Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 Satz 1 BayEUG ein höchstens drei Monate 
altes erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes 
(BZRG) im Original oder in beglaubigter Kopie gegenüber der zuständigen Schulaufsichtsbe-
hörde vorgelegt hat. 4Bei einer dauerhaften oder wiederholten Tätigkeit ist in Abständen von 
drei Jahren eine erneute Vorlage erforderlich. 5Darüber hinaus muss das eingesetzte Perso-
nal die Gewähr dafür bieten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzu-
treten. 6Die Bestimmungen des ab 1. März 2020 geltenden Masernschutzgesetzes sind zu 
beachten. 7Im Übrigen entscheiden Schulleitung und Schulträger bzw. Kooperationspartner 
nach dem jeweiligen pädagogischen Konzept über die Anforderungen an die Qualifikation 
des eingesetzten Personals. 8Die sichere Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und 
Schrift ist bei dem eingesetzten Personal vorauszusetzen, sofern nicht ein besonderes 
sprachliches Schulkonzept (z. B. bilinguale Schule) eine Abweichung rechtfertigt. 
 

3.3 Zuwendung 
 
3.3.1 Der Freistaat Bayern gewährt für jede nach Maßgabe von Nr. 3.5 gebildete und förderfähige 

offene Ganztagsgruppe im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Zuwendungen für den 
mit der Durchführung der Bildungs- und Betreuungsangebote verbundenen zusätzlichen 
Personalaufwand in Form eines Festbetrages, der im Rahmen des Bewilligungsverfahrens 
für jede Schulart jährlich festgelegt und bekanntgegeben wird. 
 

3.3.2 1Bei der Bemessung der Festbetragsfinanzierung durch den Freistaat nach Nr. 3.3.1 ist be-
reits ein Eigenbeitrag des jeweiligen Schulträgers zum Personalaufwand je Gruppe und 
Schuljahr berücksichtigt. 2Für private Förderschulen, die an der Förderung nach Art. 34a 
BaySchFG teilnehmen, erhalten die Schulträger überdies eine Förderung in Höhe des Ei-
genbeitrags je Gruppe und Schuljahr. 3Über die Gewährung eines kommunalen Mitfinanzie-
rungsbeitrags entscheidet die jeweilige kommunale Körperschaft vor Ort. 
 

3.3.3 1Die Zuwendung wird ausschließlich zur Finanzierung pädagogischer Kräfte gewährt, die Bil-
dungs- und Betreuungsangebote im Rahmen der offenen Ganztagsangebote gemäß Nr. 3.1 
durchführen. 2Die Zuwendung darf nicht für andere Personalkosten oder Sachaufwendungen 
verwendet werden. 3Für jede Gruppe muss Personal im erforderlichen Umfang vorgesehen 
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werden, mindestens jedoch eine Betreuungsperson pro Gruppe. 4Für Bildungs- und Betreu-
ungsangebote im Rahmen der Kernzeit, die nicht in der Finanzierungsverantwortung des 
Schulträgers liegen, kann keine Zuwendung gewährt werden. 5Weitere Regelungen zur Ver-
wendung der Fördermittel können in den jeweiligen Unterlagen zum Antrags- und Genehmi-
gungsverfahren getroffen werden. 6Die zweckentsprechende Mittelverwendung ist gegen-
über der Bewilligungsbehörde nachzuweisen. 
 

3.4 Anmeldung und Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 
 
3.4.1 1Die Schülerinnen und Schüler werden von ihren Erziehungsberechtigten für das offene 

Ganztagsangebot vor Beginn des jeweiligen Schuljahres bei der Schulleitung angemeldet. 
2Die Anmeldung ist für das jeweilige Schuljahr verbindlich. 3Im Übrigen wird das Verfahren 
von Schulleitung und Schulträger in eigener Verantwortung festgelegt. 4Insbesondere im 
Falle besonderer familiärer Lebenslagen und Notfallsituationen (z. B. aufgrund von Krank-
heit, Pflege eines Angehörigen oder bislang nicht absehbaren beruflichen Anforderungen) 
soll eine flexible und kurzfristige Aufnahme von Halbtagsschülern in bestehende Gruppen 
ermöglicht werden. 
 

3.4.2 1Eine Anmeldung zum offenen Ganztagsangebot und dem jeweiligen pädagogischen Kon-
zept muss mindestens für zwei Nachmittage je Unterrichtswoche während der Kernzeit und 
für die geforderte Mindestdauer erfolgen, um bei der Förderung berücksichtigt werden zu 
können. 2Die Teilnahme an unterrichtlichen Angeboten kann auf die Mindestteilnahmever-
pflichtung analog den Bestimmungen unter Nr. 3.5.4 angerechnet werden. 3Der Schulträger 
kann in Absprache mit der Schulleitung aus organisatorischen und/oder pädagogischen Er-
wägungen über diese Mindestteilnahmezeit hinausgehende verbindliche Betreuungszeiten 
für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler festlegen. 
 

3.4.3 Für die Anmeldung werden im jährlichen Antrags- und Genehmigungsverfahren Musterfor-
mulare bereitgestellt, die auf das individuelle Ganztagsangebot der jeweiligen Schule ange-
passt und ggf. um weitergehende Informationen ergänzt werden können. 
 

3.4.4 1Für die Schülerinnen und Schüler besteht im Umfang der Anmeldung Teilnahmepflicht an 
dem im pädagogischen Konzept vorgesehenen Bildungs- und Betreuungsangebot. 2Die Teil-
nahmepflicht gilt auch dann als erfüllt, wenn Schülerinnen und Schüler, die für zwei Nachmit-
tage je Unterrichtswoche angemeldet sind, im Monatsdurchschnitt an mindestens zwei Ta-
gen je Unterrichtswoche teilnehmen. 3Die Anwesenheit der angemeldeten Schülerinnen und 
Schüler und ggf. die Gründe ihrer Abwesenheit an einzelnen Betreuungstagen sind anhand 
von Teilnahmelisten durch das eingesetzte Personal entsprechend zu dokumentieren. 
4Diese Listen sind nach Abschluss des Schuljahres, in dem eine Förderung gewährt wurde, 
für fünf Jahre aufzubewahren und ggf. auf Nachfrage den zuständigen Stellen zu übermit-
teln. 
 

3.5 Bildung und Finanzierung von Gruppen 
 
3.5.1 1Die Festbetragsfinanzierung im Sinne von Nr. 3.3 wird je Gruppe in dem offenen Ganz-

tagsangebot zur Verfügung gestellt. 2Die Anzahl der Gruppen richtet sich nach der Anzahl 
der angemeldeten und im erforderlichen Umfang teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 
und bemisst sich nach der nachfolgenden Tabelle. 3Die Mindestanzahl für die Bildung eines 
offenen Ganztagsangebots beträgt an Mittelschulen, Realschulen, Gymnasium und Wirt-
schaftsschulen 14 Schülerinnen bzw. Schüler mit einem Teilnahmeumfang gemäß Nr. 3.5.3 
(Zählschüler). 4In begründeten Ausnahmefällen und nach Zustimmung der Genehmigungs-
behörde kann die erforderliche Mindestzahl geringfügig unterschritten werden. 
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Mittelschule, Realschule, Gymnasium und Wirtschaftsschule 
 

Anzahl der Zählschüler 
 

Anzahl der 
Gruppen 

von bis 

14 25 1 

26 45 2 

46 65 3 

66 85 4 

86 105 5 

106 125 6 

126 145 7 

146 165 8 

166 185 9 

186 205 10 

… … … 

 
5Die Mindestanzahl für die Bildung eines offenen Ganztagsangebots beträgt an Förderschu-
len acht Schülerinnen und Schüler mit einem Teilnahmeumfang gemäß Nr. 3.5.3 (Zählschü-
ler). 6Die Anzahl der Gruppen bemisst sich nach der jeweiligen Schülerzahl anhand der 
nachfolgenden Tabelle. 7In begründeten Ausnahmefällen und nach Zustimmung der Geneh-
migungsbehörde kann die erforderliche Mindestzahl geringfügig unterschritten werden. 
 
 
Förderschule 

 

Anzahl der Zählschüler 
 

Anzahl der 
Gruppen 

von bis 

8 15 1 

16 31 2 

32 47 3 

48 63 4 

64 79 5 

80 95 6 

96 111 7 

112 127 8 

128 143 9 

144 159 10 

… … … 

 
8Die Höchstzahl einer Gruppe kann jedoch mit Zustimmung der Regierung auf die Höchst-
schülerzahl einer Klasse des jeweiligen Förderschwerpunkts angepasst werden. 9Maßge-
bend hierfür sind die für den jeweiligen Förderschwerpunkt geltenden allgemeinen Bestim-
mungen zur Klassenbildung. 

 
3.5.2 1Die Bestimmung der Anzahl der Gruppen dient der Bemessung der staatlichen Zuwendung. 

2Bei der praktischen Durchführung des jeweiligen offenen Ganztagsangebots können hier-
von – insbesondere aus pädagogischen Erwägungen heraus – abweichende Gruppengrö-
ßen und Aufteilungen festgelegt werden. 
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3.5.3 1Schülerinnen und Schüler, die an vier Unterrichtstagen in der Woche innerhalb der Kernzeit 
im erforderlichen Zeitumfang an dem offenen Ganztagsangebot teilnehmen, werden als 
Zählschüler bei der Bestimmung der Gruppenanzahl berücksichtigt. 2Dabei kann die Teil-
nahme an einem bereits anderweitig staatlich geförderten unterrichtlichen Angebot an bis zu 
zwei Nachmittagen berücksichtigt werden, sofern die betreffenden Schülerinnen und Schüler 
an diesen Tagen zu den außerunterrichtlichen Zeitfenstern auch am offenen Ganztagsange-
bot bis mindestens 15.30 Uhr bzw. im erforderlichen Zeitrahmen teilnehmen. 3Eine darüber 
hinausgehende Teilnahme von Schülerinnen und Schülern kann bei der maßgeblichen 
Schüleranzahl zur Gruppenbildung nicht (zusätzlich) berücksichtigt werden. 4Schülerinnen 
und Schüler können nicht gleichzeitig sowohl bei der Förderung eines gebundenen wie auch 
eines offenen Ganztagsangebots berücksichtigt werden. 
 

3.5.4 1Die Betreuungszeiten von Schülerinnen und Schülern, die gemäß Nr. 3.4.2 jeweils an zwei 
oder drei Unterrichtstagen in der Woche im erforderlichen Umfang je Betreuungstag an dem 
offenen Ganztagsangebot teilnehmen, können anteilig bei der Bestimmung der Zählschüler-
zahl nach Nr. 3.5.3 für die Gruppenbildung berücksichtigt werden. 2Dabei wird eine Teil-
nahme an zwei Unterrichtstagen als Zählschüler mit dem Faktor 0,5 und eine Teilnahme an 
drei Unterrichtstagen als Zählschüler mit dem Faktor 0,75 gewertet. 3Die Teilnahme an ei-
nem bereits anderweitig staatlich geförderten unterrichtlichen Angebot kann im Umfang von 
einem einzelnen Nachmittag berücksichtigt werden, sofern die betreffenden Schülerinnen 
und Schüler an diesem Tag zu den außerunterrichtlichen Zeitfenstern auch am offenen 
Ganztagsangebot bis mindestens 15.30 Uhr bzw. im erforderlichen Zeitrahmen teilnehmen. 
4Die Gesamtsumme der Zählschüler kann – falls erforderlich – auf die nächste ganze Zahl 
aufgerundet werden. 
 

3.5.5 Zur Meldung der angemeldeten Schülerinnen und Schüler sowie zur Übermittlung der jewei-
ligen Zählschülerzahl an die jeweilige Regierung ist grundsätzlich das im Rahmen des An-
tragsverfahrens vorgesehene Meldeverfahren anzuwenden. 
 

3.5.6 1Die Schulträger tragen die Verantwortung für die sachliche Richtigkeit der im Antrag ange-
gebenen Zählschülerzahl. 2Ergeben sich während des Schuljahres Veränderungen bei der 
Zählschülerzahl, die sich auf die Anzahl der förderfähigen Gruppen nach Nr. 3.5.1 mindernd 
auswirken, hat der Schulträger die jeweilige Regierung bzw. Dienststelle des Ministerialbe-
auftragten hierüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 3Sollte von einer dauerhaften Unter-
schreitung der Mindestteilnehmerzahl auszugehen sein, entscheidet die Regierung nach ei-
ner angemessenen Übergangsfrist über das weitere Vorgehen. 
 

3.6 Teilnehmerbeitrag 
 

1An kommunalen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft können auch für die Teilnahme 
an offenen Ganztagsangeboten in der Kernzeit gem. Nr. 3.1.2.1 Teilnehmerbeiträge von den 
Erziehungsberechtigten erhoben werden, sofern es sich nicht um private Förderschulen han-
delt, die an der Förderung nach Art. 34a BaySchFG teilnehmen. 2Die Teilnehmerbeiträge 
sollen nach Art und Umfang der Inanspruchnahme der Angebote bemessen und nach sozia-
len Gesichtspunkten gestaffelt sein. 3Art. 96 BayEUG bleibt unberührt. 

 
4Bei privaten Förderschulen, die an der Förderung nach Art. 34a BaySchFG teilnehmen, gel-
ten analog die Regelungen der staatlichen Schulen gemäß Nr. 2.7.2 und Nr. 2.3.6 f. 

 
3.7 Räumlichkeiten 
 

1Für die offenen Ganztagsangebote müssen geeignete Räume in ausreichender Anzahl und 
Größe zur Verfügung stehen. 2Die Mitnutzung von Räumlichkeiten, die für den Unterricht o-
der andere schulische Zwecke zur Verfügung stehen, ist im Rahmen des offenen Ganz-
tagsangebots möglich. 3Das offene Ganztagsangebot findet grundsätzlich in der Schule o-
der in Einrichtungen statt, die sich in unmittelbarer Erreichbarkeit zur Schule befinden. 
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3.8 Antragsverfahren und Bewilligung 
 
 
3.8.1 1Der Antrag auf Bewilligung einer Zuwendung für ein offenes Ganztagsangebot ist von der 

Schulleitung für ihre jeweilige Schulart, gegebenenfalls nach Schularten getrennt, vorzube-
reiten und durch den Schulträger zu stellen. 2Der Antrag ist – bei Mittelschulen über die 
Staatlichen Schulämter, bei Realschulen und Gymnasien über die Dienststellen der Ministe-
rialbeauftragten, bei Wirtschaftsschulen und Förderschulen direkt – bei der zuständigen Re-
gierung einzureichen. 3Die Antragstellung erfolgt grundsätzlich vor Beginn des Schuljahres, 
für das erstmals eine Zuwendung für das offene Ganztagsangebot an der jeweiligen Schule 
bewilligt werden soll. 4Der jeweilige Antragstermin, die einzelnen Bewilligungsbedingungen 
sowie die einzureichenden Antragsunterlagen werden im Rahmen des jährlichen Bewilli-
gungsverfahrens bekannt gegeben und bereitgestellt. 5Ein Rechtsanspruch auf Bewilligung 
einer staatlichen Zuwendung besteht nicht. 
 

3.8.2 1Die Bewilligung der Zuwendung für offene Ganztagsangebote wird durch die zuständige 
Regierung erteilt. 2Sie ersetzt nicht die gemäß Art. 92 bzw. Art. 99 BayEUG erforderliche 
schulaufsichtliche Genehmigung für das beantragte Ganztagsangebot, die jeweils vor Bewil-
ligung einer Zuwendung vorliegen muss. 3Die Entscheidung über die Zuwendungsbewilli-
gung wird bei Einhaltung der Zuwendungsvoraussetzungen im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel getroffen. 4Die Bereitstellung der Mittel für die offenen Ganztagsangebote 
erfolgt durch das Staatsministerium bzw. die zuständige Regierung. 5Die Höhe der zu ge-
währenden Zuwendung bemisst sich nach der Anzahl der tatsächlich eingerichteten Ganz-
tagsgruppen bzw. der jeweiligen Schülerzahl, die jährlich im Rahmen eines gesonderten 
Meldeverfahrens – bei Mittelschulen über die Staatlichen Schulämter, bei Realschulen und 
Gymnasien über die Dienststellen der Ministerialbeauftragten, bei Wirtschaftsschulen und 
Förderschulen direkt – der zuständigen Regierung zu übermitteln sind. 6In begründeten Aus-
nahmefällen kann eine Bewilligung eines Ganztagsangebots durch die Regierung im Einver-
nehmen mit dem Staatsministerium auch dann erfolgen, wenn der Antrag erst nach der jähr-
lich festgelegten Antragsfrist eingereicht wird und entsprechende Haushaltsmittel verfügbar 
sind. 
 

3.8.3 Die Bewilligung kann bei Fehlen oder nachträglichem Wegfall der Zuwendungsvorausset-
zungen ganz oder teilweise widerrufen werden. 
 

3.8.4 Die jeweils zuständigen Behörden und Beauftragten der Schulaufsicht sind in Ausübung ih-
rer allgemeinen schulaufsichtlichen Befugnisse insbesondere berechtigt, selbst oder durch 
Vertreter die Durchführung der offenen Ganztagsangebote vor Ort, insbesondere auch durch 
unangekündigte Kontrollen an den Schulen zu überprüfen. 
 

3.8.5 Die für die Antragstellung erforderlichen Unterlagen sowie die Informationen zur aktuellen 
Höhe der Festbeträge und des Eigenbetrags können auf der Website des Staatsministeri-
ums unter www.km.bayern.de/ganztagsschule abgerufen werden. 
 

4. Schlussbestimmungen 
 
4.1 Übergangsregelung 
 

Für offene Ganztagsangebote, die bis zum Inkrafttreten dieser Bekanntmachung am 1. April 
2020 eingerichtet und gefördert wurden, ist die Bekanntmachung des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus zu offenen Ganztagsangeboten an Schulen für Schülerinnen und 
Schüler ab Jahrgangsstufe 5 vom 12. April 2018 (KWMBl. S. 167) in ihrer bis dahin gelten-
den Fassung weiter bis Ablauf des 31. Juli 2020 anzuwenden. 
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4.2 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

1Diese Bekanntmachung tritt am 1. April 2020 in Kraft. 2Mit Ablauf des 31. März 2020 tritt die 
Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zu offenen Ganztagsan-
geboten an Schulen für Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 5 vom 12. April 2018 
(KWMBl. S. 167) außer Kraft. 

 
Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 228) 
 
(1) Die bewährten Modelle eines offenen Ganztagsangebots mit Beteiligung der Jugendhilfe an För-

derzentren mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung können auch künftig 
fortgeführt werden. Sie sehen einen Beitrag der Jugendhilfe zur Finanzierung des Ganztagsange-
bots in Höhe von 20 000 Euro pro Gruppe und Schuljahr bei staatlichen Schulen und von 25 000 
Euro pro Gruppe und Schuljahr bei Schulen in freier Trägerschaft vor. Auch die Einrichtung neuer 
Standorte mit einer solchen Beteiligung der Jugendhilfe ist weiterhin möglich. 
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Vorbereitungsdienst für das Lehramt an beruflichen Schulen Februar 2021 nach der Zulas-
sungs- und Ausbildungsordnung für das Lehramt an beruflichen Schulen und den anderweiti-
gen Erwerb der Lehrbefähigung an beruflichen Schulen künstlerischer und gestalterischer 
Fachrichtungen 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 8. April 2020, 
Az. VI.2-BS 9153-7a.31 990 
 
Im Februar 2021 wird der Vorbereitungsdienst für das Lehramt an beruflichen Schulen nach der Ver-
ordnung über die Zulassung und Ausbildung für das Lehramt an beruflichen Schulen und den ander-
weitigen Erwerb der Lehrbefähigung an beruflichen Schulen künstlerischer und gestalterischer Fach-
richtungen in der jeweils gültigen Fassung durchgeführt. 
 
1. Voraussetzung für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
 

Zum Vorbereitungsdienst können Bewerber zugelassen werden, die 
 
1.1 die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an beruflichen Schulen nach der Lehramtsprüfungsord-

nung I (LPO I) bestanden haben oder deren Erste Staatsprüfung in einer nach § 85 LPO I zuge-
lassenen Fächerverbindung gemäß Art. 6 Abs. 4 BayLBG als Erste Staatsprüfung für das Lehr-
amt an beruflichen Schulen anerkannt worden ist. Der Ersten Lehramtsprüfung für berufliche 
Schulen entspricht eine im Geltungsbereich des Bayerischen Lehrerbildungsgesetzes abge-
legte oder eine nach Art. 6 Abs. 4 BayLBG anerkannte Diplom- oder Masterprüfung für Berufs- 
oder Wirtschaftspädagogen, wenn sie den Anforderungen des Lehramts genügt und daneben 
ein mindestens einjähriges einschlägiges berufliches Praktikum oder eine abgeschlossene ein-
schlägige Berufsausbildung nachgewiesen wird. 
 

1.2 zum Zweck der Nachqualifikation nach § 40 Lehramtsprüfungsordnung II (LPO II) einen ergän-
zenden Vorbereitungsdienst abzuleisten haben und1.3die allgemeinen Voraussetzungen für die 
Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf erfüllen. 
 

2. Dauer des Vorbereitungsdienstes, Meldeschluss, Meldeverfahren 
 

2.1 Dauer und Meldeschluss 
 
Der Vorbereitungsdienst Februar 2021 beginnt am 15. Februar 2021 und endet am 17. Februar 
2023. 
 
Letzter Meldetag ist der 15. September 2020. 

 
2.2 Meldeverfahren 
 

Die Meldungen zum Vorbereitungsdienst sind mit den im Antrag aufgeführten Unterlagen an 
das Staatsministerium für Unterricht und Kultus zu richten. 
 
Die Anmeldung zum Vorbereitungsdienst ist nur noch online unter https://formularserver.bay-
ern.de/vorbereitungsdienst möglich. 
 
Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus weist die Bewerber den Regierungen zu, die 
nach Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen über die Zulassung zum Vorbereitungs-
dienst entscheiden. 

  

https://formularserver.bayern.de/vorbereitungsdienst
https://formularserver.bayern.de/vorbereitungsdienst
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3. Verwendung im öffentlichen Schuldienst 
 

Aus der Ableistung des Vorbereitungsdienstes und dem Bestehen der Zweiten Staatsprüfung 
kann kein Anspruch auf Verwendung im öffentlichen Schuldienst abgeleitet werden. 

 
Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 234) 
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Telekolleg/Lehrgang 21 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 17. April 2020, 
Az. VI.6-5 O 9230-7b.31 991 
 
Das Telekolleg ist eine gemeinsame Bildungseinrichtung des Freistaats Bayern und des Bayerischen 
Rundfunks, die mit Hilfe ausgestrahlter Lehrsendungen, anhand schriftlichen Begleitmaterials, multi-
medialer Angebote und im Rahmen von Kollegtagen in den Ausbildungsrichtungen Technik, Wirt-
schaft und Sozialwesen zur Fachhochschulreife führt. 
 
Das Telekolleg – Lehrgang 21 – beginnt im November 2020. Der Bayerische Rundfunk wird ab 9. No-
vember 2020 auf ARD-alpha die Lehrsendungen ausstrahlen. Der Lehrgang dauert bis Juni 2022. 
Zeugnisdatum ist der 2. Juli 2022. 
 
Die Aufnahme in den Kollegtag des Telekollegs richtet sich nach der Zulassungs- und Prüfungsord-
nung für das Telekolleg vom 19. November 2002 (GVBl. S. 857; 2003 S. 276, BayRS 2236-10-2-K) in 
der jeweils gültigen Fassung. 
 
Zur Teilnahme am Kollegtag wird zugelassen, wer 
 
a) einen mittleren Schulabschluss gemäß Art. 25 BayEUG in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, 632), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 2019 
(GVBl. S. 737), erlangt hat und 

b) eine mindestens zweijährige Berufsausbildung besitzt oder eine mindestens vierjährige Berufser-
fahrung nachweist oder spätestens Ende des Lehrgangs besitzt bzw. nachweist. 

 
Zur Teilnahme am Kollegtag werden außerdem Meister, Absolventen von Fachschulen mit staatlicher 
Abschlussprüfung oder Fachakademien und Bewerber mit vom Staatsministerium als gleichwertig an-
erkannten Fortbildungsprüfungen der Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern 
(Betriebswirt des Handwerks, Fachkaufmann, Fachwirt) zugelassen. 
 
Zur Teilnahme am Kollegtag wird ferner zugelassen, wer die beruflichen Voraussetzungen (mindes-
tens zweijährige Berufsausbildung oder mindestens vierjährige Berufserfahrung) erfüllt und nach ei-
nem verpflichtenden Vorkurs, der von Juni bis Oktober 2020 angeboten wird, und dem 1. Trimester 
die Eignung für die weitere Teilnahme am Telekolleg durch eine erfolgreiche Feststellungsprüfung in 
den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik nachweist. 
 
Die Berufsausbildung oder die Berufserfahrung muss der gewählten Ausbildungsrichtung des Telekol-
legs entsprechen. Die für die Ausbildungsrichtung Sozialwesen erforderliche Berufserfahrung kann 
auch durch die selbständige Führung eines Familienhaushalts oder der Pflege eines Angehörigen er-
worben werden. 
 
Interessenten, die die Fachhochschulreife nicht erwerben wollen, kann in höchstens zwei Fächern 
gastweise die Teilnahme an den Kollegtagen und an den Feststellungsprüfungen gestattet werden. 
Über die erzielten Leistungen werden Bescheinigungen ausgestellt. Für eine Fachhochschulreife kön-
nen die im Rahmen der gastweisen Teilnahme erbrachten Leistungen in den Feststellungsprüfungen 
nicht gewertet werden; die Interessenten sind hierauf vor ihrer Aufnahme hinzuweisen. 
 
Die Anmeldung zum Kollegtag erfolgt elektronisch an die Telekolleg-Geschäftsstelle des Bayerischen 
Rundfunks unter dem Link https://www.br.de/telekolleg/infos-anmeldung/anmeldung/anmeldung-tele-
kolleg-100.html und ist bis zum 16. Oktober 2020 möglich. 
  

https://www.br.de/telekolleg/infos-anmeldung/anmeldung/anmeldung-telekolleg-100.html
https://www.br.de/telekolleg/infos-anmeldung/anmeldung/anmeldung-telekolleg-100.html
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Über die endgültige Zulassung zum Kollegtag entscheidet die Kolleggruppenleitung. Informationsma-
terial zum Telekolleg kann bei der Geschäftsstelle Telekolleg oder beim Staatsministerium angefordert 
oder im Internet unter www.telekolleg.de abgerufen werden. 
 
Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 256) 
 
  

http://www.telekolleg.de/
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Abschlussprüfung zum mittleren Schulabschluss an der Mittelschule sowie an Förderzentren 
und an Schulen für Kranke 2021 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 24. April 2020, 
Az. III.2-III.6-BS7503.2020/31/1 
 
1. Mittelschule 
 
1.1 Rechtsgrundlage 
 

Die Abschlussprüfung zum mittleren Schulabschluss an der Mittelschule 2021 ist nach den 
Bestimmungen der Schulordnung für die Mittelschulen in Bayern (MSO) durchzuführen. Die 
im Folgenden genannten Bestimmungen der MSO beziehen sich auf den aktuellen Rechts-
stand. Änderungen sind vorbehalten. 

 
1.2 Zeitplan 
 

Für die schriftliche Abschlussprüfung gilt folgender Zeitplan: 
 
Mittwoch, 23. Juni 2021 
 
Muttersprache (§ 7 Abs. 3 und § 29 Abs. 5 Nr. 5 MSO) 
 
120 Minuten Arbeitszeit (Ausnahme: Die Arbeitszeit in der Prüfung in chinesischer Sprache 
beträgt 140 Minuten.)  

 
8.30 bis 10.30 Uhr  

 
Dienstag, 22. Juni 2021 
 
Deutsch (§ 29 Abs. 5 Nr. 1 MSO) 
 
200 Minuten Arbeitszeit 
 
 
Teil A   Sprachbetrachtung   8.30 bis 8.50 Uhr  
Teil B   Rechtschreiben    8.55 bis 9.10 Uhr  
Teil C   Schriftlicher Sprachgebrauch  9.20 bis 12.05 Uhr  
 
Mittwoch, 23. Juni 2021 
 
Englisch (§ 29 Abs. 5 Nr. 3 MSO) 
 
120 Minuten Arbeitszeit 
 
Teile A und B  Listening Comprehension 

und Use of English   8.30 bis 9.10 Uhr  
Teile C und D  Reading Comprehension 

und Text Production    9.20 bis 10.40 Uhr  
 
Donnerstag, 24. Juni 2021 
 
Mathematik (§ 29 Abs. 5 Nr. 2 MSO) 
 
 
150 Minuten Arbeitszeit     8.30 bis 11.00 Uhr  
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1.3 Zentrale Prüfung im Fach Deutsch 
 

In der Abschlussprüfung zum mittleren Schulabschluss an der Mittelschule sowie der Mittel-
schulstufe an Förderzentren und an Schulen für Kranke im Fach Deutsch teilt sich die Prü-
fung in die Teile A „Sprachbetrachtung“, B „Rechtschreiben“ und C „Schriftlicher Sprachge-
brauch“ auf. Für individuelle Unterstützung, Nachteilsausgleich und Notenschutz gelten Art. 
52 Abs. 5 BayEUG und §§ 31 ff. BaySchO. Prüflinge, denen Notenschutz nach § 34 Abs. 7 
BaySchO gewährt wird, nehmen nicht an Teil B „Rechtschreiben“ teil. Diesen Prüflingen ist 
für die übrigen Prüfungsteile A und C Notenschutz zu gewähren, soweit die Voraussetzun-
gen hierzu vorliegen. 

 
1.4 Fernprüfung in der nichtdeutschen Muttersprache 

 
Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler der Mittelschule mit nichtdeutscher Mut-
tersprache, vorausgesetzt, sie können aus nicht selbst zu vertretenden Gründen den erfor-
derlichen Leistungsstand in Englisch nicht aufweisen und es steht eine Korrektorin bzw. ein 
Korrektor für die jeweilige Muttersprache zur Verfügung. 
 
Das Angebot an möglichen Sprachen ist ab Oktober 2020 auf der Homepage des Kultusmi-
nisteriums einsehbar. 
 
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Fach Muttersprache wird empfohlen, soweit mög-
lich an Lehrgängen in der Muttersprache (insbesondere am so genannten konsularischen 
Unterricht) teilzunehmen. 
 
Prüfungstermine im Schuljahr 2020/2021 sind: 
– Donnerstag, 21. Januar 2021 (1. Zwischenprüfung) 
– Mittwoch, 10. März 2021 (2. Zwischenprüfung) 
– Mittwoch, 23. Juni 2021 (Abschlussprüfung) 

 
1.5 Projektprüfung 
 

Die Termine der Projektprüfung werden – wie bei allen schulhausinternen Prüfungen – von 
der Schule festgesetzt. 

 
1.6 Meldung der voraussichtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Fernprüfung 
 

Die Schulen werden gebeten, dem Staatsministerium bis spätestens 11. November 2020 
die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bei denen die Härtefallregel zutrifft, am Fern-
prüfverfahren (Muttersprache) zu melden. 
 
Die Zahl der voraussichtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Abschlussprü-
fungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch benötigt das Staatsministe-
rium bis zum 5. März 2021. Hierzu ergehen gesonderte Schreiben. 

 
1.7 Meldung der Ergebnisse 

 
Die Ergebnisse der Abschlussprüfung zum mittleren Schulabschluss an der Mittelschule 
werden nach Abschluss der Prüfungen erhoben. Hierzu ergeht ebenfalls ein gesondertes 
Schreiben. 

  



Schulanzeiger der Regierung von Unterfranken Nr. 6/20 

 

267 

 

 
1.8 Termine: Anmeldung für den Eintritt in die 10. Klasse 

 
Für Schülerinnen und Schüler aus Regelklassen der Jahrgangsstufe 9 der Mittelschule, die 
zum Schuljahr 2021/2022 in die 10. Klasse der Mittelschule eintreten wollen, sind die Anmel-
determine am Freitag, 23. Juli 2021, und am Montag, 26. Juli 2021. Die notwendigen Auf-
nahmeprüfungen für die 10. Jahrgangsstufe sollen noch im Juli durchgeführt werden. 

 
1.9 Nachholtermin 
 

Wer infolge eines nicht selbst zu vertretenden Grundes an der Abschlussprüfung zum mittle-
ren Schulabschluss an der Mittelschule ganz oder teilweise nicht teilnehmen konnte, kann 
die Prüfung oder die fehlenden Teile der Prüfung an folgenden Terminen nachholen 
(vgl. § 32 Abs. 1 MSO): 
 
23. September 2021:  Deutsch  
24. September 2021  Englisch/ Muttersprache  
27. September 2021:  Mathematik  
 
Die Aufgaben für Deutsch, Englisch, nichtdeutsche Muttersprache und Mathematik werden 
bei Bedarf nach schriftlicher Anforderung vom Staatsministerium zugesandt. Die Anforde-
rung wird ggf. bis zum 1. August 2021 erbeten. Die Aufgaben in den übrigen Fächern stellt 
die Schule selbst. 

 
2. Förderzentren 
 
2.1 Rechtsgrundlage 

 
Die Abschlussprüfung zum mittleren Schulabschluss der Mittelschulstufe an Förderzentren 
2021 ist nach den Bestimmungen der Schulordnung für die Volksschulen zur sonderpädago-
gischen Förderung (VSO-F) vom 11. September 2008 (GVBI. S. 731, ber. S. 907), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98), durchzuführen. Hinsichtlich 
der Verweisungen auf die Volksschulordnung (VSO) in der VSO-F können die bisherigen 
Regelungen der VSO herangezogen werden; sie sind inhaltlich in die neue MSO aufgenom-
men worden. Die VSO-F wird angepasst werden. 

 
2.2 Zeitplan 

 
Für die schriftlichen Leistungsfeststellungen sind die Termine der Mittelschule die Grundlage 
(vgl. Buchstabe A Nr. 2). Es gelten die in § 66 VSO-F festgelegten Arbeitszeiten, wobei ge-
mäß § 33 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BaySchO die Bearbeitungszeit für einzelne Schülerinnen und 
Schüler um bis zu 50 v. H. der vorgesehenen Zeit verlängert werden kann. Die Entscheidung 
über die Verlängerung trifft die Feststellungskommission. 
 
Mittwoch, 23. Juni 2021 
 
Muttersprache 120 Minuten Arbeitszeit (Ausnahme: Die Arbeitszeit in der Prüfung in chinesi-
scher Sprache beträgt 140 Minuten.)  

8.30 bis 10.30 Uhr  
 
Dienstag, 22. Juni 2021 
 
Deutsch 
200 Minuten Arbeitszeit     8.30 Uhr  
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Mittwoch, 23. Juni 2021 
 
Englisch 
120 Minuten Arbeitszeit     8.30 Uhr  
 
Deutsche Gebärdensprache 
45 + 15 Minuten Arbeitszeit 
 
Donnerstag, 24. Juni 2021 
 
Mathematik 150 Minuten Arbeitszeit    8.30 Uhr  

 
2.3 Zentrale Prüfung im Fach Deutsch 

 
In der Abschlussprüfung zum mittleren Schulabschluss an der Mittelschule sowie der Mittel-
schulstufe an Förderzentren und an Schulen für Kranke im Fach Deutsch teilt sich die Prü-
fung in die Teile A „Sprachbetrachtung“, B „Rechtschreiben“ und C „Schriftlicher Sprachge-
brauch“ auf. Die Gesamtarbeitszeit von 200 Minuten für die schriftliche Prüfung gemäß § 29 
Abs. 6 Nr. 1 MSO, 35 Minuten für Teil A und 165 Minuten für den Teil B, wird nicht verän-
dert. Bisherige Regelungen zur Adaption der Aufgaben für die Förderschwerpunkte Sehen 
und Hören bleiben unberührt. 

 
2.4 Fernprüfung in der nichtdeutschen Muttersprache 

 
Die Bestimmungen für das Fernprüfverfahren an Mittelschulen (siehe Buchstabe A Nr. 4) 
gelten für die Förderzentren entsprechend. 

 
2.5 Projektprüfung 

 
Die Termine der Projektprüfung werden – wie bei allen schulhausinternen Prüfungen – von 
der Schule festgesetzt. 

 
2.6 Deutsche Gebärdensprache 
 

Die Abschlussprüfung im Fach Englisch wird auf Antrag bei Schülerinnen und Schülern, die 
die Deutsche Gebärdensprache verwenden, durch eine Prüfung in Deutscher Gebärden-
sprache ersetzt, wenn der Antrag bei der Aufnahme in die 10. Jahrgangsstufe gestellt und 
genehmigt worden ist (§ 66 Abs. 2 VSO-F). Die Abschlussprüfung im Fach Deutsche Gebär-
densprache umfasst im schriftlich/praktischen Teil 45 Minuten und im mündlich/kommunikati-
ven Teil 15 Minuten. Die Prüfung ist parallel zur Prüfung im Fach Englisch durchzuführen. 
Die Aufgaben werden durch die Schule erstellt (vgl. § 66 Abs. 1 VSO-F in Verbindung mit § 
29 Abs. 4 Satz 1 MSO). Bei der mündlich/kommunikativen Prüfung können mehrere Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zusammengefasst werden (§ 66 Abs. 3 VSO-F). 

 
2.7 Meldung der voraussichtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 

Die Regierungen werden gebeten, dem Staatsministerium bis spätestens 11. November 
2020 die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Fernprüfverfahren (Muttersprache) 
zu melden. Die Zahl der voraussichtlichen Teilnehmer an der Abschlussprüfung benötigt das 
Staatsministerium bis zum 5. März 2021. Hierzu ergehen gesonderte Schreiben des Staats-
ministeriums. 
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2.8 Termine: Anmeldung für den Eintritt in die 10. Klasse 
 
Für Schülerinnen und Schüler aus Regelklassen der Jahrgangsstufe 9 der Förderzentren, 
die zum Schuljahr 2021/2022 in die 10. Klasse der Förderzentren eintreten wollen, sind die 
Anmeldetermine am Freitag, 23. Juli 2021, und am Montag, 26. Juli 2021. Die gegebenen-
falls notwendigen Aufnahmeprüfungen sollen noch im Juli durchgeführt werden. 
 

2.9 Nachholtermin 
 
Wer infolge eines nicht selbst zu vertretenden Grundes an der Abschlussprüfung zum mittle-
ren Schulabschluss der Mittelschulstufe an Förderzentren ganz oder teilweise nicht teilneh-
men konnte, kann die Prüfung oder die fehlenden Teile der Prüfung in der Zeit vom 23. bis 
27. September 2021 nachholen. Die Aufgaben für Deutsch, Englisch, nichtdeutsche Mutter-
sprache und Mathematik werden bei Bedarf nach schriftlicher Anforderung vom Staatsminis-
terium zugesandt. Die Anforderung wird gegebenenfalls bis zum 1. August 2021 erbeten. 
Die Aufgaben in den übrigen Fächern stellt die Schule selbst. 

 
3. Schulen für Kranke  

 
Schülerinnen und Schüler, die im laufenden Schuljahr den Unterricht in der Stammschule 
besucht haben und sich zum Zeitpunkt der Abschlussprüfungen in der Schule für Kranke be-
finden, können gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Verordnung über die Errichtung und den Betrieb 
sowie Schulordnung der Schulen für Kranke in Bayern (Krankenhausschulordnung – KraSO) 
vom 1. Juli 1999 (GVBl. S. 288), zuletzt geändert durch Verordnung vom 26. März 2019 
 (GVBI. S. 98), an der Abschlussprüfung zum mittleren Schulabschluss teilnehmen. Es gel-
ten entsprechend der Schulart der Stammschule die Bestimmungen der Schulordnung für 
die Mittelschulen (MSO) bzw. der Schulordnung für die Volksschulen zur sonderpädagogi-
schen Förderung (VSO-F). Schülerinnen und Schüler, die im laufenden Schuljahr den Unter-
richt in der Stammschule nicht besucht haben und die zum Zeitpunkt der Abschlussprüfun-
gen von der Schule für Kranke unterrichtet werden, können die Prüfung nach den Bestim-
mungen über die Prüfung für andere Bewerber ablegen (§ 15 Abs. 1 Satz 2 KraSO). Nach § 
15 Abs. 3 KraSO wird die Prüfung im Krankenhaus abgehalten. Der Prüfungsausschuss 
kann die Prüfungszeitengemäß § 33 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BaySchO verlängern oder die For-
men der Prüfung gemäß § 34 BaySchO ändern, wenn dies aus krankheitsbedingten Grün-
den erforderlich ist. 

 
Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 260) 
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Besondere Leistungsfeststellung zum Erwerb des qualifizierenden Abschlusses der Mittel-
schule an der Mittelschule sowie an Förderzentren und Schulen für Kranke 2021 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 24. April 2020, 
Az. III.2-III.6-BS7501.2020/33/1 
 
1. Mittelschulen 
 
1.1 Rechtsgrundlage 
 

Die besondere Leistungsfeststellung zum Erwerb des qualifizierenden Abschlusses der Mit-
telschule ist nach den Bestimmungen der Schulordnung für die Mittelschulen in Bayern 
(MSO) durchzuführen. Die im Folgenden genannten Bestimmungen der MSO beziehen sich 
auf den aktuellen Rechtsstand. Änderungen sind vorbehalten. 

 
1.2 Zeitplan 

 
Für die schriftlichen Leistungsfeststellungen an der Mittelschule gilt folgender Zeitplan: 
 
Freitag, 25. Juni 2021 
 
Muttersprache (§ 23 Abs. 2 und Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 MSO) 
 
180 Minuten Arbeitszeit (Ausnahme: Die Arbeitszeit in der Prüfung in chinesischer Sprache 
beträgt 200 Minuten) 
 
 
Teil A   Wortschatzkenntnisse 

und textgebundenes Schreiben   8.30 bis 10.00 Uhr  
 
Teil B   Impulsgesteuertes Schreiben 

und freies Schreiben    10.10 bis 11.40 Uhr  
 
Montag, 28. Juni 2021 
 
Englisch (§ 23 Abs. 6 Satz 1 Nr. 4 MSO) 
 
90 Minuten Arbeitszeit 
 
Teile A und B  Listening Comprehension 

und Use of English    8.30 bis 9.05 Uhr  
 
Teile C und D  Reading Comprehension 

und Text Production    9.15 bis 10.10 Uhr  
 
Dienstag, 29. Juni 2021 
 
Deutsch (§ 23 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 MSO) 
 
180 Minuten Arbeitszeit 
 
Teil A   Sprachbetrachtung    8.30 bis 8.50 Uhr  
Teil B   Rechtschreiben     8.55 bis 9.10 Uhr  
Teil C   Schriftlicher Sprachgebrauch   9.20 bis 11.45 Uhr  
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Deutsch als Zweitsprache (§ 23 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 MSO) 
 
110 Minuten Arbeitszeit 
 
Teil A   Spracharbeit     8.30 bis 8.45 Uhr  
Teil B   Rechtschreiben     8.50 bis 9.05 Uhr  
Teil C   Textarbeit     9.20 bis 10.40 Uhr  
 
Mittwoch, 30. Juni 2021 
 
Mathematik (§ 23 Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 MSO) 
 
100 Minuten Arbeitszeit 
 
Teil A         8.30 bis 9.00 Uhr  
Teil B         9.10 bis 10.20 Uhr  
 
Donnerstag, 1. Juli 2021 
 
Physik/Chemie/Biologie 
 
Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde (§ 23 Abs. 6 Satz 1 Nr. 5 MSO) 
 
 
60 Minuten Arbeitszeit       8.30 bis 9.30 Uhr  

 
1.3 Zentrale Prüfung im Fach Deutsch, Teil A und Teil B 

 
In der besonderen Leistungsfeststellung zum qualifizierenden Abschluss der Mittelschule an 
der Mittelschule sowie an Förderzentren und Schulen für Kranke im Fach Deutsch teilt sich 
die Prüfung in die Teile A „Sprachbetrachtung“, B „Rechtschreiben“ und C „Schriftlicher 
Sprachgebrauch“ auf. Für individuelle Unterstützung, Nachteilsausgleich und Notenschutz 
gelten Art. 52 Abs. 5 BayEUG und §§ 31 ff. BaySchO. Prüflinge, denen Notenschutz nach § 
34 Abs. 7 BaySchO gewährt wird, nehmen nicht an Teil B „Rechtschreiben“ teil. Diesen Prüf-
lingen ist für die übrigen Prüfungsteile A und C Notenschutz zu gewähren, soweit die Vo-
raussetzungen hierzu vorliegen. Der Teil C wird anschließend von allen Prüflingen bearbei-
tet. 

 
1.4 Zentrale Prüfung im Fach „Deutsch als Zweitsprache“ 
 

Die zentrale Prüfung im Fach „Deutsch als Zweitsprache“ gliedert sich in drei Teile. Aufga-
ben zu Wortschatz und Grammatik bilden den Prüfungsteil A „Spracharbeit“. Im Teil B 
„Rechtschreiben“ werden Aufgaben zu verschiedenen Rechtschreibfällen gestellt. Die Ver-
wendung von Wörterbüchern ist dabei nicht gestattet. Für individuelle Unterstützung, Nach-
teilsausgleich und Notenschutz gelten Art. 52 Abs. 5 BayEUG und §§ 31 ff. BaySchO. Prüf-
linge, denen Notenschutz nach § 34 Abs. 7 BaySchO gewährt wird, nehmen nicht an Teil B 
„Rechtschreiben“ teil. Diesen Prüflingen ist für die übrigen Prüfungsteile A und C Noten-
schutz zu gewähren, soweit die Voraussetzungen hierzu vorliegen. Der Text und die sich auf 
ihn beziehenden Aufgaben schließen sich als Prüfungsteil C „Textarbeit“ an. Rechtschriftli-
che Wörterbücher, auch zweisprachige Wörterbücher, dürfen dabei verwendet werden. 
Elektronische Wörterbücher sind nicht zugelassen. 

  



Schulanzeiger der Regierung von Unterfranken Nr. 6/20 

 

272 

 

1.5 Projektprüfung 
 
Die Termine der Projektprüfung werden – wie bei allen schulhausinternen Prüfungen mit 
Ausnahme von Physik/Chemie/Biologie sowie Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde – von der 
Schule festgesetzt. 
 

1.6 Besondere Leistungsfeststellung im Fach Muttersprache 
 

Gemäß § 23 Abs. 2 MSO kann in der besonderen Leistungsfeststellung für den qualifizieren-
den Abschluss der Mittelschule für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Mutterspra-
che an die Stelle des Faches Englisch das Fach Muttersprache treten. Schülerinnen und 
Schüler, die anstelle des Faches Englisch die besondere Leistungsfeststellung zum qualifi-
zierenden Abschluss der Mittelschule in ihrer Muttersprache ablegen möchten, unterziehen 
sich – auf Antrag der Erziehungsberechtigten – einem Leistungstest. Die in diesem Test er-
zielte Gesamtnote wird wie die Jahresfortgangsnote gewertet. Der Antrag der Erziehungsbe-
rechtigten auf Teilnahme am Leistungstest und der Abschlussprüfung in der Muttersprache 
muss der Schule spätestens am 1. März 2021 vorliegen. Die Aufgaben werden durch das 
Staatsministerium erstellt. 
 
Prüfungstermine im Schuljahr 2020/2021 sind: 
 
- Mittwoch, 24. März 2021 (Leistungstest)  
- Freitag, 25. Juni 2021 (Abschlussprüfung)  
 
Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler der Mittelschule mit nichtdeutscher Mut-
tersprache, vorausgesetzt, es steht eine Korrektorin bzw. ein Korrektor für die jeweilige 
Sprache zur Verfügung. 
 
Das Angebot an möglichen Sprachen ist ab Oktober 2020 auf der Homepage des Kultusmi-
nisteriums einsehbar. 
 
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Fach Muttersprache wird empfohlen, soweit 
möglich an Lehrgängen in der Muttersprache (insbesondere am so genannten konsulari-
schen Unterricht) teilzunehmen. 

 
1.7 Meldung der voraussichtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

 
Die Meldung erfolgt 2021 über das Bayerische Schulportal. Die Schulen werden gebeten, 
die Meldung über die Zahl der voraussichtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der be-
sonderen Leistungsfeststellung bis spätestens 5. März 2021 über das Schulportal zu über-
mitteln. Hierzu ergeht ein gesondertes Schreiben des Kultusministeriums. 
 

1.8 Meldung der Ergebnisse 
 
Die Ergebnisse der besonderen Leistungsfeststellung werden nach Abschluss der Prüfun-
gen erhoben. Hierzu ergeht ein gesondertes Schreiben des Kultusministeriums. 
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1.9 Nachholtermin 
 
Wer ordnungsgemäß zur besonderen Leistungsfeststellung gemeldet, aber ohne Verschul-
den verhindert ist, an der gesamten Prüfung teilzunehmen, kann sie an folgenden Terminen 
nachholen (§ 27 Abs. 2 MSO): 
 
30. September 2021:  Englisch/Muttersprache  
1. Oktober 2021:  Deutsch/Deutsch als Zweitsprache  
4. Oktober 2021:  Mathematik  
5. Oktober 2021:  Physik/Chemie/Biologie bzw. 

Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde  
 
Die Staatlichen Schulämter bestimmen die Schulen, an denen die besondere Leistungsfest-
stellung nachgeholt wird. Das Staatliche Schulamt bildet dazu eine Gruppe von Lehrkräften, 
die die erforderlichen Prüfungsaufgaben in allen benötigten Fächern erstellt. 
 

1.10 Einzelprüfung im Fach Englisch 
 
Nach § 23 Abs. 4 MSO können Schülerinnen und Schüler der Mittelschule, nach § 28 Abs. 5 
MSO Berufsschülerinnen und Berufsschüler bzw. Berufsfachschülerinnen und Berufsfach-
schüler sowie Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d), die keine Schule mehr besuchen, an 
der besonderen Leistungsfeststellung im Fach Englisch (Einzelprüfung) teilnehmen. 

 
1.11 Teilnahme anderer Bewerberinnen oder Bewerber (m/w/d) 

 
Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler anderer Schularten sowie der Bewerberinnen 
und Bewerber (m/w/d), die keine Schule mehr besuchen, erfolgt gemäß § 28 Abs. 2 MSO bis 
spätestens zum 1. März 2021 an der Mittelschule, in deren Sprengel die Bewerberinnen und 
Bewerber (m/w/d) ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 

2. Förderzentren 
 
2.1 Rechtsgrundlage 

 
Die besondere Leistungsfeststellung zum Erwerb des qualifizierenden Abschlusses der Mit-
telschule 2021 an Förderzentren ist nach den Bestimmungen der Schulordnung für die 
Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung (VSO-F) vom 11. September 2008 
(GVBl. S. 731, ber. S. 907), zuletzt geändert durch Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98), durchzuführen. Hinsichtlich der Verweisungen auf die Volksschulordnung (VSO) in 
der VSO-F können die bisherigen Regelungen der VSO herangezogen werden, wie sie in-
haltlich in die neue MSO übernommen wurden. Die VSO-F wird angepasst werden. 
 

2.2 Zeitplan 
 
Für die schriftlichen Leistungsfeststellungen an Förderzentren sind die Termine der Mittel-
schulen die Grundlage (vgl. Buchst. A Nr. 2). Es gelten die in § 61 VSO-F in Verbindung mit 
§ 23 MSO festgelegten Arbeitszeiten. Für eine Verlängerung der Bearbeitungszeit für ein-
zelne Schülerinnen und Schüler entsprechend ihres besonders ausgewiesenen sonderpäda-
gogischen Förderbedarfs ist nach § 44a Abs. 2 BaySchO die Regelung in § 33 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 BaySchO anzuwenden. 
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Freitag, 25. Juni 2021 
 
Muttersprache (§ 61 Abs. 3 VSO-F in Verbindung mit § 23 Abs. 2 und Abs. 7 Nr. 1 MSO) 
 
180 Minuten Arbeitszeit 
(Ausnahme: Die Arbeitszeit in der Prüfung in 
chinesischer Sprache beträgt 200 Minuten)    8.30 Uhr 
 
Montag, 28. Juni 2021 
 
Englisch (§ 61 Abs. 7 Satz 1 VSO-F in Verbindung mit § 23 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 MSO) 
 
90 Minuten Arbeitszeit       8.30 Uhr  
Deutsche Gebärdensprache 
30 + 15 Minuten Arbeitszeit 
(§ 61 Abs. 7 Satz 2 VSO-F) 
 
Dienstag, 29. Juni 2021 
 
Deutsch (§ 61 Abs. 7 Satz 1 VSO-F in Verbindung mit § 23 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 MSO) 
 
180 Minuten Arbeitszeit      8.30 Uhr 
 
Deutsch als Zweitsprache (§ 61 Abs. 7 Satz 1 VSO-F in Verbindung mit § 23 Abs. 2 Satz 2 
und Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 MSO) 
 
110 Minuten Arbeitszeit      8.30 Uhr  
 
Mittwoch, 30. Juni 2021 
 
Mathematik (§ 61 Abs. 7 Satz 1 VSO-F in Verbindung mit § 23 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 MSO) 
 
100 Minuten Arbeitszeit      8.30 Uhr  
 
Donnerstag, 1. Juli 2021 
 
Physik/Chemie/Biologie 
Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde 
(§ 61 Abs. 7 Satz 1 VSO-F in Verbindung mit § 23 Abs. 7 Nr. 5 MSO) 
 
60 Minuten Arbeitszeit       8.30 Uhr  

 
2.3 Projektprüfung 

 
Die Termine der Projektprüfungen werden – wie bei allen schulhausinternen Prüfungen mit 
Ausnahme von Physik/Chemie/Biologie sowie Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde – von der 
Schule festgesetzt. 
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2.4 Zentrale Prüfung im Fach Deutsch, Teil A 
 
In der besonderen Leistungsfeststellung zum qualifizierenden Abschluss der Mittelschule so-
wie an Förderzentren und Schulen für Kranke im Fach Deutsch teilt sich die Prüfung in die 
Teile A „Sprachbetrachtung“, B „Rechtschreiben“ und C „Schriftlicher Sprachgebrauch“ auf. 
Für individuelle Unterstützung, Nachteilsausgleich und Notenschutz gelten Art. 52 Abs. 5 
BayEUG und §§ 31 ff. BaySchO. Prüflinge, denen Notenschutz nach § 34 Abs. 7 BaySchO 
gewährt wird, nehmen nicht an Teil B „Rechtschreiben“ teil. Diesen Prüflingen ist für die übri-
gen Prüfungsteile A und C Notenschutz zu gewähren, soweit die Voraussetzungen hierzu 
vorliegen. Der Teil C wird anschließend von allen Prüflingen bearbeitet. 
 
Bisherige Regelungen zur Adaption der Aufgaben für die Förderschwerpunkte Sehen und 
Hören bleiben unberührt. 

 
2.5 Besondere Leistungsfeststellung in den Fächern Deutsch als Zweitsprache und Mutterspra-

che 
 
Die Bestimmungen für die besondere Leistungsfeststellung an Mittelschulen in den Fächern 
Deutsch als Zweitsprache (siehe Buchst. A Nr. 4) und Muttersprache (siehe Buchst. A Nr. 6) 
gelten für die Förderzentren entsprechend. Die Regierungen werden gebeten, dem Staats-
ministerium bis spätestens 11. November 2020 die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer am Fernprüfverfahren (Muttersprache) zu melden. 
 

2.6 Deutsche Gebärdensprache 
 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwer-
punkt Hören können an Stelle des Faches Englisch das Fach Deutsche Gebärdensprache 
wählen, wenn sie das Fach Deutsche Gebärdensprache besucht haben. Die Arbeitszeit be-
trägt im Fach Deutsche Gebärdensprache im schriftlichen/praktischen Teil 30 Minuten, im 
mündlichen/kommunikativen Teil für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer je 15 Minuten. 
Die Prüfung ist parallel zur Prüfung im Fach Englisch durchzuführen. Im mündlichen/kommu-
nikativen Teil der Leistungsfeststellung im Fach Deutsche Gebärdensprache können meh-
rere Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammengefasst werden. Es wird auf § 61 Abs. 2, 
Abs. 4 Satz 3, Abs. 7 Satz 2 und Abs. 8 VSO-F verwiesen. 

 
2.7 Meldung der voraussichtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

 
Die Meldung erfolgt 2021 über das Bayerische Schulportal. Die Schulen werden gebeten, 
die Meldung über die Zahl der voraussichtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der be-
sonderen Leistungsfeststellung bis spätestens 5. März 2021 über das Schulportal zu über-
mitteln. Hierzu ergeht ein gesondertes Schreiben des Kultusministeriums. 
 

2.8 Meldung der Ergebnisse 
 
Die Ergebnisse der besonderen Leistungsfeststellung werden nach Abschluss der Prüfun-
gen erhoben. Hierzu ergeht ein gesondertes Schreiben des Kultusministeriums. 
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2.9 Nachholtermin 
 
Wer ordnungsgemäß zur besonderen Leistungsfeststellung gemeldet, aber ohne Verschul-
den verhindert ist, an der gesamten Prüfung teilzunehmen, kann sie an folgenden Terminen 
 
30. September 2021:  Englisch/Muttersprache  
1. Oktober 2021:  Deutsch/Deutsch als Zweitsprache  
4. Oktober 2021:  Mathematik  
5. Oktober 2021:  Physik/Chemie/Biologie bzw. 

Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde  
 
nachholen (§ 64 VSO-F in Verbindung mit § 27 Abs. 2 MSO). Die Aufgaben stellt die Fest-
stellungskommission. 
 

2.10 Einzelprüfung im Fach Englisch 
 
Nach § 61 Abs. 5 VSO-F in Verbindung mit § 23 Abs. 4 MSO können Schülerinnen und 
Schüler eines Förderzentrums, die in der Jahrgangsstufe 9 auf der Grundlage eines Lehr-
plans unterrichtet werden, der dem Anforderungsniveau des Lehrplans der Mittelschule ent-
spricht, an der besonderen Leistungsfeststellung im Fach Englisch (Prüfung nur in einem 
Fach) teilnehmen. Ebenso können nach § 65 Abs. 4 VSO-F in Verbindung mit § 28 Abs. 6 
MSO Berufsschülerinnen und Berufsschüler und Berufsfachschülerinnen und Berufsfach-
schüler sowie Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d), die keine Schule mehr besuchen, an 
der Einzelprüfung in Englisch teilnehmen. 
 

2.11 Teilnahme anderer Bewerberinnen oder Bewerber (m/w/d) 
 
Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler anderer Schularten sowie der Bewerberinnen 
und Bewerber (m/w/d), die keine Schule mehr besuchen, hat gemäß § 65 Abs. 2 VSO-F bis 
zum 1. März 2021 an dem öffentlichen Förderzentrum mit Mittelschulstufe zu erfolgen, in de-
ren Sprengel die Bewerberin/der Bewerber (m/w/d) ihren/seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, oder an einem staatlich anerkannten privaten Förderzentrum. 
 

3. Schulen für Kranke  
 
Schülerinnen und Schüler, die im laufenden Schuljahr den Unterricht in der Stammschule 
besucht haben und sich zum Zeitpunkt der Abschlussprüfungen in der Schule für Kranke be-
finden, können gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung über die Errichtung und den Be-
trieb sowie Schulordnung der Schulen für Kranke in Bayern (Krankenhausschulordnung – 
KraSO) vom 1. Juli 1999 (GVBl. S. 288), zuletzt geändert durch Verordnung vom 26. März 
2019 (GVBl. S. 98) an der besonderen Leistungsfeststellung zum Erwerb des qualifizieren-
den Abschlusses der Mittelschule teilnehmen. Es gelten entsprechend der Schulart der 
Stammschule die Bestimmungen der Schulordnung für die Mittelschulen (MSO) bzw. der 
Schulordnung für die Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung (VSO-F). Schüle-
rinnen und Schüler, die im laufenden Schuljahr den Unterricht in der Stammschule nicht be-
sucht haben, können die Prüfung nach den Bestimmungen über die Prüfung für andere Be-
werber ablegen (§ 15 Abs. 1 Satz 2 KraSO). Nach § 15 Abs. 3 KraSO wird die Prüfung im 
Krankenhaus abgehalten. Der Prüfungsausschuss kann die Prüfungszeiten nach § 44a Abs. 
2 in Verbindung mit § 33 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BaySchO verlängern oder nach § 44a Abs. 2 in 
Verbindung mit § 33 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BaySchO die Formen der Prüfung ändern, wenn 
dies aus krankheitsbedingten Gründen erforderlich ist. 

 
Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 261) 
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Termine für die Anmeldung an den Gymnasien für das Schuljahr 2021/2022 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 24. April 2020, 
Az. V.3-BS5302.0/44/2 
 

1. Neuanmeldungen für die Aufnahme in die Jahrgangsstufe 5 der Gymnasien werden von den 
Gymnasien vom 10. Mai 2021 bis 14. Mai 2021 entgegengenommen. An den staatlichen 
Gymnasien können spätere Anmeldungen in der Regel nicht mehr berücksichtigt werden. Den 
nichtstaatlichen Gymnasien ist es freigestellt, im Rahmen des Möglichen nachträgliche Anmel-
dungen entgegenzunehmen. 
 

2. Die Schülerinnen und Schüler sind bei derjenigen Schule anzumelden, in die sie aufgenom-
men werden wollen. Bei der Einschreibung sind das Übertrittszeugnis der Grund- oder Mittel-
schule, der Geburtsschein oder die Geburtsurkunde und – falls die Aufnahme nicht im An-
schluss an den Besuch einer Grund- und Mittelschule erfolgt – die Zeugnisse von früher be-
suchten Schulen vorzulegen. Zudem muss der Nachweis im Sinne des Masernschutzgeset-
zes vorgelegt werden. Wird der Nachweis nicht spätestens bis zum Unterrichtsbeginn am 14. 
September 2021 vorgelegt oder ergibt sich, dass ein Impfschutz gegen Masern erst zu einem 
späteren Zeitpunkt möglich ist oder vervollständigt werden kann (insbesondere bei Personen 
mit vorübergehender medizinischer Kontraindikation), erfolgt zwar eine Aufnahme in die 
Schule. Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter hat jedoch das Gesundheitsamt, in dessen Be-
zirk sich die Schule befindet, mittels der Dokumentationshilfe, die gleichzeitig die Funktion ei-
nes Übermittlungsbogens an das zuständige Gesundheitsamt hat (vgl. Anlage 5 zum KMS 
vom 28. Februar 2020 an alle staatlichen Schulen zum Masernschutzgesetz), zu benachrichti-
gen. 
 

3. Schülerinnen und Schüler, die gemäß dem Übertrittszeugnis nicht für den Bildungsweg des 
Gymnasiums geeignet sind, deren Eltern aber den Übertritt an ein Gymnasium wünschen, un-
terziehen sich dem Probeunterricht, und zwar an der Schule, an der sie angemeldet wurden, 
oder an einem Gymnasium, mit dem die aufnehmende Schule den Probeunterricht gemein-
sam durchführt. Ausnahmen von dieser Bestimmung sind möglich, wenn Schülerinnen oder 
Schüler in eine Schule eintreten wollen, die nicht in der Nähe des Wohnsitzes liegt. In diesem 
Fall kann die Schülerin/der Schüler am Probeunterricht des nächst gelegenen Gymnasiums 
teilnehmen, wenn dieses und auch die aufnehmende Schule einverstanden sind. 
 

4. Der Probeunterricht (soweit ein solcher erforderlich ist) findet vom 18. Mai 2021 bis 20. Mai 
2021 statt und wird im schriftlichen Teil mit zentral gestellten Aufgaben durchgeführt. Für be-
gründete Ausnahmefälle, insbesondere bei schulärztlich nachgewiesener Erkrankung der 
Schülerin/des Schülers, richtet die Schulleiterin bzw. der Schulleiter zu Beginn des Schuljah-
res 2021/2022 einen weiteren Probeunterricht ein. Der Probeunterricht soll für mehrere be-
nachbarte Gymnasien gemeinsam durchgeführt werden. Die/Der Ministerialbeauftragte kann 
hierzu Anordnungen treffen. Die Aufnahmeprüfungen für die höheren Jahrgangsstufen finden 
in der Regel in den letzten Tagen der Sommerferien statt; dafür bestimmen die Schulen den 
Zeitplan selbst. 
 

5. Die Durchführung des Aufnahmeverfahrens richtet sich nach den §§ 2 und 3 der Schulord-
nung für die Gymnasien in Bayern (GSO) sowie nach § 6 der Schulordnung für die Grund-
schulen in Bayern (GrSO) und § 6 der Schulordnung für die Mittelschulen in Bayern (MSO) in 
der jeweils gültigen Fassung. 

 
Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 262) 
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Anmeldung der Entlassschüler*innen der Mittelschulen und Förderschulen zum Berufsschul-
besuch für das Schuljahr 2020/2021 

 
Bekanntmachung vom 11.05.2020, Az.: 5023-2-172 
 
Nach § 3 BSO sollen die Anmeldungen (Einschreibungen) zum Besuch der Berufsschule bis zum letz-
ten Ferientag abgeschlossen sein, so dass in allen Klassen unverzüglich mit dem stundenplanmäßi-
gen Unterricht begonnen werden kann. Neueinschreibungen können gegen Ende des vorausgehen-
den Schuljahres unter Einschaltung der zu diesem Zeitpunkt besuchten Schule vorgenommen wer-
den. 
 
Zum Vollzug dieser Bestimmungen werden für das Schuljahr 2020/2021 die Anmeldungen der Ent-
lassschüler/-innen aus den Mittelschulen und Förderschulen zum Besuch der Berufsschulen im Regie-
rungsbezirk Unterfranken wiederum einheitlich geregelt. Bei der Anmeldung ist wie folgt zu verfahren: 
 
1. Die Leitungen der Berufsschulen werden gebeten, bis zum Ende des Monats Juni 2020 mit 

den in ihrem Schulsprengel liegenden Mittelschulen und Förderschulen wegen der Anmeldung 
Verbindung aufzunehmen und ihnen mitzuteilen, welche Entlassschüler*innen sich je nach dem 
Ausbildungsberuf und dem Schulsprengel bei der betreffenden Berufsschule anmelden müs-
sen. 
 
Eine Übersicht über die bestehenden Fachsprengel (Sprengelverzeichnis) der Berufsschulen ist 
bei den Berufsschulen und im Internetauftritt der Regierung von Unterfranken einzusehen. 

 
2. Die Anmeldungen erfolgen mit einem Anmeldebogen oder digital. Die zuständigen Berufsschu-

len übersenden den Leitungen der Mittelschulen und Förderschulen rechtzeitig die zur Ein-
schreibung benötigten Anmeldebogen in der erforderlichen Zahl, bzw. den Verweis auf die digi-
tale Anmeldung. 

 
3. In den Mittelschulen und Förderschulen wird die Anmeldung - wenn möglich auch online – bald-

möglichst durch die Entlassschüler*innen bearbeitet. Die Klassenleiter*innen besprechen mit 
den Schüler*innen das ordnungsgemäße Ausfüllen der Anmeldung. Dabei sind genaue und zu-
verlässige Angaben über den künftigen Ausbildungsberuf und die Anschrift der Ausbildungs-
stätte besonders wichtig. Alle Entlassschüler*innen, auch die ohne Ausbildungsberuf und Ar-
beitsplatz, müssen den Anmeldebogen ausfüllen. 
 
Das Ausfüllen der Anmeldung soll unter Mitwirkung der Schule und der Erziehungsberechtigten 
erfolgen. Vor der Weitergabe überprüft der/die Klassenleiter*in die ausgefüllte Anmeldung und 
veranlasst erforderlichenfalls ihre Vervollständigung und Berichtigung. 
 
Die Leitungen der Förderschulen werden gebeten, die Entlassschüler*innen und deren Erzie-
hungsberechtigte darauf hinzuweisen, den Anmeldeunterlagen das Gutachten gemäß § 27 
Abs. 2 VSO-F beizufügen. 
 

4. Die Leitungen der Mittelschulen und der Förderschulen leiten ggf. die ausgefüllten und über-
prüften Anmeldebogen baldmöglichst den zuständigen Berufsschulen zu. 

 
5. Die bei den Berufsschulen eingehenden Anmeldungen sind umgehend zu ordnen. Fehlgeleitete 

Anmeldungen (Nichtbeachtung des zuständigen Schulortes bzw. Fachsprengels) werden von 
der Leitung der Berufsschule baldmöglichst der zuständigen Berufsschule weitergeleitet. 
 
Die Leitungen der Berufsschulen werden gebeten, die Gutachten gemäß § 27 Abs. 2 VSO-F für 
Entlassschüler*innen von Förderschulen auszuwerten und im Rahmen der gegebenen Möglich-
keiten die entsprechenden Fördermaßnahmen einzurichten. 
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6. Der Unterrichtsbeginn für alle in die Berufsschule übertretenden Entlassschüler*innen der Mit-
telschulen und Förderschulen und nähere Einzelheiten über das Einschreibeverfahren sind den 
amtlichen Bekanntmachungen der zuständigen Berufsschulen in der örtlichen Presse zu ent-
nehmen. 

 
7. Am ersten Berufsschultag legen die neu aufgenommenen Berufsschüler*innen dem/der Klas-

senleiter*in der Berufsschule gemäß § 3 Abs. 2 MSO und § 34 Abs. 1 VSO-F die Abmeldebe-
scheinigungen der Mittelschulen und Förderschulen vor. 

 
8. Die aufnehmende Berufsschule muss innerhalb eines Monats nach Beginn des Unterrichts von 

der abgebenden Mittelschule und Förderschule den Schülerbogen anfordern. Auf die Einhal-
tung dieser Frist gemäß § 3 Abs. 2 MSO und § 34 Abs. 1 VSO-F wird nachdrücklich hingewie-
sen. Die Leiter*innen der Berufsschulen werden gebeten, für den fristgerechten Vollzug dieser 
Bestimmung Sorge zu tragen. 

 
9. Die Leitungen der Mittelschulen und Förderschulen übersenden nach Anforderung durch die 

Berufsschulen umgehend die Schülerbogen. Als Anlage ist diesen lediglich die Anforderungs-
karte der Berufsschule beizugeben. 
 
Die Leitungen der Mittelschulen, Förderschulen und Berufsschulen werden dringend gebeten, 
das verbindlich festgelegte Anmeldeverfahren zuverlässig durchzuführen und die angegebenen 
Termine einzuhalten. 
 
Die Schulämter werden gebeten, die betreffenden Schulen umgehend zu informieren. 

 
 
W a l t e r 
Abteilungsdirektorin 
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Erste Staatsprüfungen für die Lehrämter an Grundschulen, Mittelschulen, Realschulen, Gym-
nasien, beruflichen Schulen und für Sonderpädagogik nach der Lehramtsprüfungsordnung I im 
Frühjahr 2021 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 16. April 2020, 
Az. IV.5-BS4051-PRA.982 
 
1. Im Frühjahr 2021 werden Erste Staatsprüfungen für die Lehrämter an Grundschulen, Mittelschu-

len, Realschulen, Gymnasien, beruflichen Schulen und für Sonderpädagogik in Bayern nach der 
Ordnung der Ersten Prüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (Lehramtsprüfungsordnung I 
– LPO I) vom 13. März 2008 (GVBl. S. 180), zuletzt geändert durch Verordnung vom 29. Januar 
2020 (GVBl. S. 51), in Augsburg, Bamberg, Bayreuth, Eichstätt, Erlangen, München, Nürnberg, 
Passau, Regensburg und Würzburg abgehalten. 
 
Die Erste Staatsprüfung im Doppelfach Kunst für das Lehramt an Gymnasien findet im Frühjahr 
2021 nur an der Akademie der bildenden Künste in Nürnberg statt. 

 
2. Der schriftliche Teil der Prüfung findet voraussichtlich 

 
vom 8. Februar 2021 bis 9. April 2021 

 
statt. 
 
3. Die praktischen Prüfungen in den Fächern Musik und Kunst finden voraussichtlich 
 

vom 8. Februar 2021 bis 18. Juni 2021 
 
statt. 
 
4. Die mündlichen Prüfungen werden voraussichtlich in der Zeit vom 
 

12. April 2021 bis 18. Juni 2021 
 
durchgeführt. 
 
5. Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist bis spätestens 
 

1. August 2020 
 
persönlich gegen Empfangsbestätigung oder per Einschreiben bei der Außenstelle des Prüfungsamts 
am Universitätsort einzureichen. Anträge auf Zulassung zu einer Wiederholungsprüfung sind zur glei-
chen Zeit und in gleicher Weise zu stellen. Kandidaten, die die Erste Staatsprüfung im Herbst 2020 
nicht bestehen, können sich noch innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergeb-
nisses zu einer Wiederholungsprüfung im Frühjahr 2021 anmelden. 
 
Entsprechendes gilt für Prüfungsteilnehmer, die sich zum Zweck der Notenverbesserung einer Wie-
derholungsprüfung unterziehen wollen. 
 
Die Meldeformblätter sind ab dem 1. Juni 2020 nur online unter 
 

http://www.km.bayern.de/staatspruefung1.asp 
 
verfügbar. Als Anmeldung gilt ausschließlich die Einreichung des ausgedruckten und unterschriebe-
nen Meldebogens bei der Außenstelle des Prüfungsamts. 
  

http://www.km.bayern.de/staatspruefung1.asp
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6. Die in § 24 LPO I genannten Unterlagen sind bei der Meldung grundsätzlich lückenlos vorzule-
gen. 
 

7. Die Studien- und Prüfungsnachweise, die vor Meldeschluss erworben wurden, können nach dem 
1. August 2020 nicht mehr angenommen werden. In diesen Fällen ist die Zulassung zur Prüfung 
zu versagen. 
 
Studien- und Prüfungsnachweise, die erst nach Meldeschluss erworben werden, sind sofort nach 
Erhalt, spätestens jedoch zwei Arbeitstage vor dem Termin der ersten Einzelprüfung unter 
Vorlage des Schreibens über die bedingte Zulassung bei der zuständigen Außenstelle des Prü-
fungsamts nachzureichen. Als „Arbeitstage“ gelten die Arbeitstage an der zuständigen Außen-
stelle des Prüfungsamts. 
 
Liegen die Ergebnisse von Modulprüfungen des letzten Studiensemesters zwei Arbeitstage vor 
dem Termin der ersten Einzelprüfung noch nicht vor, so ist im Vorgriff auf die nächste Änderung 
der Lehramtsprüfungsordnung I auf Antrag eine Zulassung zur Ersten Staatsprüfung in der Fä-
cherverbindung mit einem um 30 Leistungspunkte verringerten Gesamtstudienumfang möglich. 
Auf den entsprechenden Hinweis unter 
 

http://www.km.bayern.de/lehrer/lehrerausbildung/rechtliche-grundlagen.html 
 
wird verwiesen. 
 

8. Soweit die LPO I vorsieht, dass für bestimmte mündliche oder praktische Einzelprüfungen 
Schwerpunkte, Spezialgebiete, vertiefte Kenntnisse oder spezielle Kenntnisse benannt werden 
können, hat sich der Prüfungsteilnehmer wegen der erforderlichen Angaben spätestens vier Wo-
chen vor Beginn des Zeitraums für die mündlichen Prüfungen mit der an der Außenstelle durch 
Aushang bekannt gegebenen Stelle in Verbindung zu setzen (§ 24 Abs. 2 Satz 4 LPO I). 
 

9. Teilnehmer an den staatlichen Weiterbildungsmaßnahmen zur Vorbereitung auf die Prüfung in 
„Qualifikation als Beratungslehrkraft“ und „Didaktik des Deutschen als Zweitsprache“ haben den 
Antrag auf Zulassung zu diesen Prüfungen bis zu dem unter Nr. 5 genannten Meldetermin per-
sönlich gegen Empfangsbestätigung oder per Einschreiben bei der Akademie für Lehrerfortbil-
dung Dillingen einzureichen. 
 

10. Schwerbehinderten oder gleichgestellten behinderten Menschen sowie Prüfungsteilnehmerinnen 
und Prüfungsteilnehmern, die nicht schwerbehindert oder gleichgestellt behindert sind, aber unter 
einer dauerhaften Prüfungsbeeinträchtigung leiden, kann ein Nachteilsausgleich nach § 54 der 
Allgemeinen Prüfungsordnung gewährt werden. Anträge sind bis spätestens 1. Dezember 2020 
mit den entsprechenden Nachweisen an das Prüfungsamt im Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus in München zu richten. 
 

11. Diese Bekanntmachung wird auch online unter 
 

http://www.km.bayern.de 
 
veröffentlicht. 
 
Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl: 2020 Nr. 276) 
 
  

http://www.km.bayern.de/lehrer/lehrerausbildung/rechtliche-grundlagen.html
http://www.km.bayern.de/
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Erste Staatsprüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen; Erster Prüfungsabschnitt bzw. 
praktische und mündlich-theoretische Prüfungen des Fachs Sport und sportpraktische Prüfun-
gen im Rahmen der Didaktik der Grundschule bzw. der Didaktiken einer Fächergruppe der Mit-
telschule nach der Lehramtsprüfungsordnung I im Frühjahr 2021 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 16. April 2020, 
Az. IV.5-BS4060-PRA.983 
 
1. Im Frühjahr 2021 werden die praktischen und mündlich-theoretischen Prüfungen im Rahmen des 

Unterrichtsfachs beziehungsweise des vertieft studierten Fachs Sport und die Prüfungen im Be-
reich Demonstration sportartspezifischer Techniken im Rahmen der Didaktik der Grundschule be-
ziehungsweise der Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule nach der Ordnung der Ersten 
Prüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (Lehramtsprüfungsordnung I – LPO I) vom 13. 
März 2008 (GVBl. S. 180), zuletzt geändert durch Verordnung vom 29. Januar 2020 (GVBl. S. 
51), abgehalten. 
 

2. Die Prüfungen beginnen am Ende des Wintersemesters 2020/2021. Die genauen Termine wer-
den rechtzeitig von den für die Sportausbildung zuständigen Stellen der Universitäten festgesetzt 
und bekanntgegeben. 
 
Die Zulassung zum Ersten Prüfungsabschnitt und zu den sport-praktischen Prüfungen sowie zu 
den praktischen und mündlich-theoretischen Prüfungen ist bis spätestens 
 

10. Dezember 2020 
 
bei den für die Sportausbildung zuständigen Stellen der Universitäten schriftlich zu beantragen. 
Für die Rechtzeitigkeit der Meldung ist der Eingang bei der zuständigen Stelle maßgeblich. 
 

3. Diese Bekanntmachung wird auch online unter 
 

http://www.km.bayern.de 
 
veröffentlicht. 

 
Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 277) 
 
  

http://www.km.bayern.de/
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2236.9.1-K 
 
Refinanzierung des Schulversuchs „Pädagogische Fachkraft für Grundschulkindbetreuung“ 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 5. Mai 2020, 
Az. VI.7-BH9001.7/96/10 
 
1Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 5. Novem-
ber 2019 (BayMBl. Nr. 496; im Folgenden: Schulversuchsbekanntmachung) gestaltet den Schulver-
such „Pädagogische Fachkraft für Grundschulkindbetreuung“ im Rahmen des geltenden Schul- und 
Schulfinanzierungsrechts strukturell, inhaltlich und mit Blick auf die Prüfungsanforderungen für das 
neue Berufsbild aus. 2Wie in Nr. 13 Schulversuchsbekanntmachung angekündigt, erfolgt die staatliche 
Refinanzierung der am Schulversuch teilnehmenden Fachschulen auf der Grundlage separater För-
derrichtlinien. 3Die vorliegende Bekanntmachung enthält diese Förderrichtlinien. 
 
4Zuwendungen nach diesen Richtlinien werden ohne gesetzlichen Rechtsanspruch im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel gewährt (Haushaltsvorbehalt). 5Soweit in dieser Bekanntmachung nichts 
Abweichendes geregelt ist, sind die haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu Zuwendungen anwendbar 
(Art. 44 BayHO und VV hierzu). 
 
1. Zweck der Förderung 

 
1Mit dem Schulversuch „Pädagogische Fachkraft für Grundschulkindbetreuung“ wird überprüft, 
inwieweit eine neue Fachschul-Fachrichtung mit eigenem Berufsabschluss zur Gewinnung 
von pädagogischen Fachkräften im sozialpädagogischen Arbeitsfeld beitragen kann. 2Das 
Staatsministerium wird die Ergebnisse des Schulversuchs rechtzeitig zum Ende des Schulver-
suchs mit Ablauf des Schuljahres 2024/25 evaluieren. 3Zugleich wird die Erforderlichkeit bzw. 
Auskömmlichkeit der staatlichen Refinanzierung einer neuen Fachschul-Fachrichtung für die-
sen Ausbildungsberuf zu bewerten sein. 
 

2. Gegenstand der Förderung 
 
Gegenstand der Förderung ist die Teilnahme am Schulversuch „Pädagogische Fachkraft für 
Grundschulkindbetreuung“. 
 

3. Zuwendungsempfänger 
 
1Zuwendungsempfänger können kommunale Gebietskörperschaften oder Zweckverbände als 
Schulträger kommunaler Fachschulen für Grundschulkindbetreuung sowie private Träger von 
Fachschulen für Grundschulkindbetreuung in Bayern sein. 2Die Fachschulen für Grundschul-
kindbetreuung sind für die Dauer des Schulversuchs an einer kommunalen bzw. staatlich an-
erkannten Fachakademie für Sozialpädagogik angesiedelt. 3Die Schulleitungen der Fachaka-
demien leiten die Fachschulen jeweils mit. 
 

4. Zuwendungsvoraussetzungen 
 
1Der Zuwendungsempfänger verzichtet rechtsverbindlich darauf, unmittelbar von seinen Schülerinnen 
bzw. Schülern Schulgeld zu erheben (materieller Schulgeldverzicht). 
 
2Die Gesamtwochenstunden nach dem Stundenplan der geförderten Fachschule müssen den Ge-
samtwochenstunden der Stundentafel des Schulversuchs „Pädagogische Fachkraft für Grundschul-
kindbetreuung“ (Anlage 2 Schulversuchsbekanntmachung) entsprechen. 
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3Eine Förderung von Unterrichtswochenstunden ist ausgeschlossen, 
 
- wenn die unterrichtende Lehrkraft keine Lehramtsbefähigung für berufliche Schulen bzw. keine 

schulaufsichtliche Genehmigung oder Duldung für das unterrichtete Fach an der betreffenden 
Fachschule hat, 

- wenn die Besoldung bzw. das Entgelt der unterrichtenden Lehrkraft an einer kommunalen Fach-
schule nicht der Besoldung bzw. dem Entgelt für vergleichbare staatliche Lehrkräfte entspricht o-
der 

- wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der unterrichtenden Lehrkraft an einer privaten 
Fachschule nicht genügend nach Art. 97 Abs. 1 BayEUG gesichert ist. 

 
5. Art und Umfang der Zuwendung 
 
5.1 Art der Förderung 

 
Die Zuwendung erfolgt als nicht zurückzahlbarer Zuschuss in Form einer Festbetragsfinanzie-
rung (Projektförderung). 
 

5.2 Zuwendungsfähige Kosten 
 
1Für kommunale Fachschulen für Grundschulkindbetreuung ist zuwendungsfähig der Lehrpersonalauf-
wand des kommunalen Schulträgers durch die Teilnahme am Schulversuch. 2Für private Fachschulen 
für Grundschulkindbetreuung ist zuwendungsfähig der durch die Teilnahme am Schulversuch verur-
sachte notwendige Personal- und Schulaufwand des privaten Schulträgers. 
 
5.3 Höhe der Förderung 
 
5.3.1 Kommunale Fachschulen für Grundschulkindbetreuung 

 
Zuwendungsbetrag ist der Betrag des gesetzlichen Lehrpersonalzuschusses für kommunale 
Fachschulen (Art. 16 Abs. 1 i.V.m. Art. 18 Abs. 1 bis 3 BaySchFG). 
 

5.3.2 Private Fachschulen für Grundschulkindbetreuung 
 
1Zuwendungsbetrag ist die Summe aus 
 
- dem Betrag des Betriebszuschusses für private Fachschulen nach Art. 41 Abs. 1 und 3 

i.V.m. Art. 16 Abs. 1, Art. 18 Abs. 1 bis 3 BaySchFG, 
- dem Betrag des Schulgeldersatzes nach Art. 47 Abs. 3 BaySchFG und 
- dem Betrag des Pflegebonus nach Nr. 1.3.6 – Staatlich anerkannte Fachakademien für 

Sozialpädagogik – der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unter-
richt und Kultus über den Pflege- und Gesundheitsbonus, Meisterbonus und Bonus für 
gleichgestellte Abschlüsse (Bonus), Erstattung der Gebühren für die Gebärdensprachdol-
metscherprüfung sowie Meisterpreis vom 12. Juni 2019 (BayMBl. Nr. 238), die durch Be-
kanntmachung vom 2. September 2019 (BayMBl. Nr. 367) geändert worden ist. 

 
2Im Rahmen des Schulversuchs errechnet sich der Zuwendungsbetrag für eine staatlich ledig-
lich genehmigte Fachschule für Grundschulkindbetreuung nach denselben Bestimmungen wie 
für eine staatlich anerkannte Fachschule für Grundschulkindbetreuung. 3Art. 29 Abs. 2 
BaySchFG gilt entsprechend. 
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5.3.3 Maßgeblicher Zeitpunkt 
 
1Die Beträge des Lehrpersonalzuschusses, des Betriebszuschusses, des Schulgeldersatzes sowie 
des Pflegebonus sind nach den Verhältnissen am Stichtag der Amtlichen Schuldaten des geförderten 
Schuljahres (Stichtag; Art. 113b Abs. 6 Satz 1 BayEUG) zu berechnen. 2Das geförderte Schuljahr be-
ginnt in dem Jahr, das dem Haushaltsjahr der Zuwendung vorausgeht. 
 
5.4 Mehrfachförderung 

 
Eine Mehrfachförderung ist unzulässig. 
 

6. Förderverfahren 
 
6.1 Bewilligungs- und Auszahlungsbehörde 
 

Bewilligungs- und Auszahlungsbehörde ist die örtlich zuständige Regierung. 
 
6.2 Antrag 

 
1Der Förderantrag ist auf den hierfür vom Staatsministerium bereitgestellten Antragsformula-
ren zu stellen. 2Mit Antragstellung erklärt der Antragsteller schriftlich den materiellen Schul-
geldverzicht (Nr. 5 Satz 1). 3Der Antragsteller legt im oder ergänzend zum Antragsformular 
einen Finanzierungsplan vor. 4Eine über die Teilnahme am Schulversuch hinausgehende Pro-
jektbeschreibung ist nicht erforderlich. 
 

6.3 Antragsfrist 
 
Der Förderantrag ist bis zum 10. November jeden Jahres für das folgende Haushaltsjahr zu 
stellen. 
 

6.4 Bewilligung des vorzeitigen Maßnahmebeginns (Nr. 1.3 VV zu Art. 44 BayHO, Nr. 1.3 
VVK) 
 
1Zuwendungen nach diesen Förderrichtlinien dürfen auch dann bewilligt werden, wenn der Zu-
wendungsempfänger ausweislich Anlage 1 der Schulversuchsbekanntmachung oder mit Ein-
zelgenehmigung des Staatsministeriums am Schulversuch teilnimmt. 2Die Nr. 1.3 VV zu Art. 
44 BayHO bzw. Nr. 1.3 VVK findet insoweit keine Anwendung. 
 

6.5 Bewilligung 
 
6.5.1 Zuwendungsbescheid 

 
1Zuwendungen werden durch schriftlichen oder elektronischen Zuwendungsbescheid bewilligt. 
2Soweit dem Antrag nicht entsprochen wird, ist dies erforderlichenfalls zu begründen (Art. 39 
BayVwVfG). 
 

6.5.2 Auszahlungstermine 
 
11Entspricht das Schuljahr dem regulären Schuljahr (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 BayEUG), erfolgt die 
Auszahlung der Zuwendung in Abschlägen von jeweils einem Viertel des Vorjahresbetrags 
zum 15. Februar und zum 15. Mai des Haushaltsjahres, das im laufenden Schuljahr beginnt. 
2Die Schlusszahlung soll zeitnah nach dem Vorliegen der Amtlichen Schuldaten geleistet wer-
den. 3Liegen die Amtlichen Schuldaten erst nach dem 15. August des vorbezeichneten Schul-
jahres vor, erfolgt eine weitere Abschlagszahlung in Höhe eines Viertels des Vorjahresbetrags 
zum 15. August. 4Führt die Bewilligung von Abschlagszahlungen in der genannten Höhe of-
fensichtlich zu einer Überzahlung, weil die zu erwartende Zuwendung niedriger festzusetzen 
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sein wird, so sind die Abschlagszahlungen entsprechend zu kürzen. 5Abschlagszahlungen er-
folgen jeweils unter dem Vorbehalt der endgültigen Festsetzung. 6Im ersten Haushaltsjahr, in 
dem eine Zuwendung nach den vorliegenden Förderrichtlinien ausgezahlt wird, erfolgen keine 
Abschlagszahlungen. 
 
7Weicht das Schuljahr an der zu fördernden Fachschule vom regulären Schuljahr ab (Art. 5 
Abs. 1 Satz 2 BayEUG), setzt der Zuwendungsbescheid die Auszahlungstermine für Ab-
schläge und Schlusszahlung fest. 

 
6.5.3 Nichtanwendbarkeit der Verwendungsfristen 

 
Die Regelungen zu Verwendungsfristen in Nr. 7.2.2 VV zu Art. 44 BayHO bzw. in Nr. 7.2 VVK 
und die entsprechenden Nebenbestimmungen in Nr. 1.4 ANBest-P bzw. Nr. 1.3 ANBest-K fin-
den keine Anwendung. 
 

6.5.4 Nebenbestimmungen im Übrigen 
 
Im Übrigen sind die ANBest-P bzw. die ANBest-K Bestandteil des Zuwendungsbescheids. 
 

6.6 Nachweis der Verwendung 
 
1Die zweckentsprechende Verwendung der Mittel ist durch einfache Verwendungsbestätigung 
nach den hierfür vom Staatsministerium bereitgestellten Formularen zu dokumentieren. 2Die 
Anforderung von Belegen durch die zuständige Regierung bleibt vorbehalten. 3Die Schulen 
halten diese Unterlagen bereit. 
 

7. Prüfungsrecht des Obersten Rechnungshofs 
 
Der Oberste Rechnungshof hat ein umfassendes Prüfungsrecht bei allen beteiligten staatli-
chen Stellen (Art. 88 Abs. 1 BayHO), kommunalen und privatrechtlich konstituierten Zuwen-
dungsempfängern (Art. 91 BayHO). 
 

8. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
1Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft. 2Sie tritt mit Ablauf des 
31. Juli 2025 außer Kraft. 
 
Herbert Püls 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 282) 
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Hinweise auf Bekanntmachungen 
 
 
 
Hinweis auf die Verordnung zur Änderung der Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung (II. Lehramtsprüfung) der Fachlehrer und der Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für die Zweite Prüfung der Förderlehrerinnen und Förderlehrer (Förderlehrerprüfungs-
ordnung II) 
 
Die Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung (II. Lehramtsprüfung) der Fachlehrer (ZAPO-F II) 
vom 12. Dezember 1996 (GVBl. S. 562, 1997 S. 23, BayRS 2038-3-4-8-10-K), die zuletzt durch § 5 
Abs. 10 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert worden ist, wurde durch § 1 
der Verordnung zur Änderung der Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung (II. Lehramtsprü-
fung) der Fachlehrer und der Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Zweite Prüfung 
der Förderlehrerinnen und Förderlehrer vom 24. April 2020 (GVBl. S. 246) geändert. 
 
Die Förderlehrerprüfungsordnung II (ZAPO/FöL II) vom 15. Juli 2011 (GVBl. S. 387, BayRS 2038-3-4-
9-3-K), die zuletzt durch § 5 Abs. 12 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert 
worden ist, wurde durch § 2 der Verordnung zur Änderung der Zulassungs-, Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung (II. Lehramtsprüfung) der Fachlehrer und der Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für die Zweite Prüfung der Förderlehrerinnen und Förderlehrer vom 24. April 2020 (GVBl. S. 
246) geändert. 
 
(BayMBl 2020 Nr. 264) 
 
 
 
 
 
 
Hinweis auf die Verordnung zur Änderung der Lehramtsprüfungsordnung II 
 
Die Lehramtsprüfungsordnung II (LPO II) vom 28. Oktober 2004 (GVBl. S. 428, BayRS 2038-3-4-8-11-
K), die zuletzt durch § 5 Abs. 11 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert wor-
den ist, wurde durch Verordnung zur Änderung der Lehramtsprüfungsordnung II vom 23. April 2020 
(GVBl. S. 249) geändert. 
 
(BayMBl 2020 Nr. 265) 
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2230.1.3-K 
 
Änderung der Bekanntmachung über den Schulversuch „Teilzeitausbildung in der Kinder-
pflege“ 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 24. April 2020, 
Az. VI.5-BS9202-3-7a.13 793 
 
1. Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft 

und Kunst über den Schulversuch „Teilzeitausbildung in der Kinderpflege“ vom 27. Juli 2016 
(KWMBl. S. 194), die durch Bekanntmachung vom 24. April 2017 (KWMBl. S. 90) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 
 
In Nr. 7 Satz 2 wird die Angabe „2019/2020“ durch die Angabe „2022/2023“ ersetzt.  
 

2. Die Bekanntmachung tritt am 1. Mai 2020 in Kraft. 
 
Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 285) 
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Nichtamtlicher Teil 
 
Der Hinweis auf wiederholte Ausschreibungen von Funktionsstellen für freie bzw. demnächst 
freiwerdende Stellen an Volksschulen und Förderschulen in anderen Regierungsbezirken, der 
bei den Stellenausschreibungen im Amtlichen Teil dieses Schulanzeigers abgedruckt ist, gilt 
entsprechend auch für Ausschreibungen von Stellen an nichtstaatlichen Schulen. Bitte infor-
mieren Sie sich deshalb in den im Internet veröffentlichten, allen zugänglichen Amtlichen 
Schulanzeigern und beachten Sie die dort gesetzten Fristen. 
 
 
 
Zweite Ausschreibung der Stelle der Schulleitung (m/w/d) an der Elisabeth-Weber-Schule, För-
derzentrum mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung in Würzburg 
 
An der Elisabeth-Weber-Schule Würzburg ist zum 1. August 2020 die Stelle einer Schulleitung neu 
zu besetzen.  
 
Die Schule ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule. Träger der privaten Förderschule ist der Sozial-
dienst katholischer Frauen e. V. Würzburg (kurz SkF – Homepage www.skf-wue.de). 
Dieser ist Mitglied im Caritasverband für die Diözese Würzburg. 
 
Derzeit werden ca. 95 Schülerinnen und Schüler in insgesamt 12 Klassen an drei Schulstandorten be-
treut. Für interessierte Bewerberinnen und Bewerber ergeben sich folgende Aufgabenfelder: 
 

 Sechs jahrgangsgemischte Klassen im Bereich 1. – 6. Jahrgangsstufe sind konzeptionell mit der 
HPT im SkF integriert organisiert d.h. enge Kooperation mit der heilpädagogischen Tagesstätte  

 

 In drei jahrgangsgemischten Klassen im Bereich 1. - 9. Jahrgangsstufe werden ausschließlich 
Schülerinnen und Schülern aus dem Therapeutischen Heimes St. Joseph im SkF in enger Koope-
ration beschult 

 

 Jahrgangsgemischte Klassen im Bereich 1. – 6. Jahrgangsstufe kooperieren in additiven Organisa-
tionsstrukturen mit Jugendhilfeangeboten weiterer Träger 

 

 Mobile sonderpädagogische Hilfe für Kita und Familie 
 

 Mobiler Sonderpädagogischer Dienst in Stadt und Landkreis Würzburg 
 
Die Stelle wird hiermit zur Bewerbung ausgeschrieben. 
 
Als Bewerber/Bewerberin kommen bevorzugt Studienräte/Studienrätinnen Förderschule mit berufli-
chen Erfahrungen aus den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, Lernen sowie 
Sprache in Betracht. 
 
Wir bieten die interessante und verantwortungsvolle Aufgabe der Leitung in einem engagierten, multi-
professionellen Team und erwarten dafür: 
 

 Grundlegende Erfahrung in diversen sonderpädagogischen Handlungsfeldern 

 Fähigkeit, Bereitschaft und Engagement zu innovativem sonderpädagogischen Denken und zur 
Schulentwicklung   

 Weiterentwicklung der bestehenden Kooperation von Schule und Jugendhilfe  

 Bereitschaft zu enger, offener und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem privaten Träger, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Eltern 

 Bereitschaft zur Kooperation und Vernetzung mit anderen Schulen und Institutionen 

 Team- und Konfliktfähigkeit sowie Flexibilität, Klarheit und pädagogisches Geschick in Entschei-
dungsprozessen 

http://www.skf-wue.de/
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 Kooperative, kommunikative und wertschätzende Personalführung mit Rückbindung an die SkF–
Strukturen  

 Kenntnisse und Erfahrung im Bereich der Beratung 

 Christliche Grundeinstellung und Engagement für christliche Werteerziehung  

 Eine hohe Identifikation und entsprechendes Engagement für den pädagogischen Auftrag der Eli-
sabeth-Weber-Schule im Sinne eines Kompetenzzentrums 

 Bereitschaft und Kenntnisse mit modernen Kommunikationstechniken und Anwendungsprogram-
men in Unterricht und Verwaltung  

 Interesse und Bereitschaft sich auch mit baulichen Fragen zu beschäftigen, da im Rahmen einer 
geplanten Sanierung ein intensiver Planungs- und Gestaltungsraum erforderlich werden wird 

 
Bei entsprechender Bewährung ist eine Beförderung zur Sonderschulrektorin/ zum Sonderschulrektor 
der Besoldungsgruppe A 15 durch die Regierung von Unterfranken vorgesehen. Die Beförderung 
kann aus haushaltsrechtlichen und planstellenrechtlichen Gründen voraussichtlich erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt erfolgen. 
 
Für eine Beförderung zur Sonderschulrektorin/ zum Sonderschulrektor A 15 müssen die beamten-
rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein. Für die Übertragung einer Funktion als Sonderschulrektor*in 
sind neben einer entsprechenden Verwendungseignung die vorgeschriebenen Bewertungsstufen in 
der letzten Dienstlichen Beurteilung gemäß den Beförderungsrichtlinien (KMBek. vom 18.03.2011, 
KWMBl Nr. 8/2011) erforderlich. 
 
Schwerbehinderte werden bei ansonsten gleicher Eignung bevorzugt. 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens zum 19.06.2020. 
Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte postalisch an: 
 
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Würzburg 
Geschäftsführung 
z.H. Herrn Wolfgang Meixner 
Wilhelm-Dahl-Straße 19  
97082 Würzburg 
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Medienhinweise 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Besprechungen und Hinweise 
keine Genehmigung der betreffenden Bücher zum Unterrichtsgebrauch durch die Schulen darstellen. 
 
Schulbücher, die vom Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus lernmittelfrei zugelassen 
sind, werden in der Regel nicht besprochen. 
 
 
 
Oldenbourg/Prögel Verlag, München 
 
„Schulmagazin 5 – 10“ (Nr. 5/2020) 
 
Suchtprävention an Schulen (Langer) – Kinder aus suchtbelasteten Familien (Mauelshagen) – Wir 
schreiben eine Gruselgeschichte (Ratzinger) – Die Probenwerkstatt (Hofmann) – Das Leid der ganzen 
Welt (Eberle-Weiss) – Menschenfloh und Kopfläuse (Graf) – Transgene Pflanzen und Tiere (Freund) – 
Handysucht? (Freund) – Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet (Wirth) – Cannabisprävention an 
Schulen (Langer) 
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Lehrpläne 
 
 
Lehren und Lernen in der bayerischen Mittelschule 5/6 
 
Kommentare und Unterrichtshilfen zum LehrplanPLUS Mittelschule 
Jahrgangsstufen 5 und 6 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Neueste Ausgabe: 8. Lieferung, 
Stand: 20. April 2020, Art.-Nr. 07149008, 102,90 € 
 
Herausgegeben von 
Prof. Dr. Stefan Seitz, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, 
Dr. Petra Hiebl, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, 
Roland Dörfler, Rektor i. R. 
 
Die vorliegende Lieferung beinhaltet Unterrichtsbeispiele zu den Fächern Mathematik und Englisch, 
einen Grundsatzkommentar zu Kompetenzorientierung im Deutschunterricht und einen Beitrag zu Di-
gitalen Medien im Unterricht der Mittelschule. 
 
Bei der Einführung von „Rechnen mit Bruchzahlen“ ist besonders darauf zu achten, so der Autor Si-
mon Weixler, dass die begrifflichen Bedeutungen der Rechenoperationen anhand von Sachsituatio-
nen und/oder Material transparent werden. Arbeitsmittel sind so zu wählen, dass die relevante Struk-
tur sichtbar wird. Es empfiehlt sich, auf informellen Strategien der Kinder aufzubauen und die Nutzung 
alternativer Rechenstrategien anzuregen und zu diskutieren. Strategien sollten nach Möglichkeit be-
gründet und ihre Nutzung reflektiert werden. Durch den Aufbau inhaltlichen Verständnisses kann Fehl-
strategien vorgebeugt werden. Typische Fehler sollten im Unterricht explizit thematisiert und eine po-
sitive Fehlerkultur sollte gepflegt werden. 
 
Marion Bauer widmet sich in ihrem Beitrag der Kompetenzorientierung im Fach Deutsch. Sie ruft ins 
Gedächtnis, dass der zentrale Begriff der Kompetenzorientierung eine neue Denkweise von Lernen 
und Unterricht voraussetzt, die in der Konzeption der Lehr- und Lernprozesse anstelle der Fokussie-
rung auf den zu vermittelnden „Stoff“ konsequent von den Lernenden und den von ihnen zu erlangen-
den Kompetenzen ausgeht. In den Ausführungen wird demnach kurz auf das Verständnis von Kompe-
tenzorientierung in der Unterrichtsplanung und Unterrichtspraxis sowie deren Bedeutsamkeit für den 
Deutschunterricht im LehrplanPLUS eingegangen. Die Veränderung wird durch einen strukturierten 
Vergleich des bis dato gültigen Lehrplans aus dem Jahr 2004 und des LehrplanPLUS dargestellt, um 
zu verdeutlichen, was insbesondere im Fach Deutsch neu und anders gedacht wird. Schließlich wer-
den praktische Umsetzungsbeispiele vorgestellt, die im Sinne von Impulsen zeigen, wie die Kompe-
tenzorientierung umgesetzt und ein moderner Deutschunterricht im Rahmen des LehrplanPLUS aus-
sehen kann. Schließlich werden auch Anregungen für Leistungsfeststellung und –bewertung in einem 
kompetenzorientierten Deutschunterricht gegeben. 
 
Das Praxisbeispiel „Wortschatzarbeit im Englischunterricht“ von Eva Maria Clauss zeigt eine konkrete 
Unterrichtsplanung auf. Im Sinne der Kompetenzorientierung wählen die Lernenden nach der individu-
ellen Überprüfung ihrer Lernausgangslage selbständig geeignete Übungen an einer Lerntheke aus. 
Die Schülerinnen und Schüler entscheiden demnach aufgrund ihres Vorwissens, in welchem Themen-
bereich (Bedeutung, Aussprache, Schreibung) und Schwierigkeitsniveau sie üben möchten. Diese 
höchst eigenverantwortliche Arbeitsphase muss kleinschrittig angebahnt und von der Lehrkraft unter-
stützend begleitet werden. 
 
Digitale Medien sind aus unserer heutigen Lebenswirklichkeit nicht mehr wegzudenken. Die Verwen-
dung digitaler Medien wird aber nur allzu selten auch kritisch reflektiert und der Gebrauch sinnvoll und 
zielgerichtet (für Lernen) gesteuert. Gerade darum geht es aber beim Einsatz (neuer) digitaler Medien 
im Unterricht der Mittelschule. Ziel muss es sein, dass Lehrkräfte digitale Möglichkeiten für Lehr- und 
Lernszenarien kennen und einschätzen lernen. Die neuen Technologien sind auf den Prüfstand zu 

http://www.wolterskluwer.de/
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stellen und der Mehrwert für Bildung sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit Medien ist zu reflek-
tieren, um einer echten Medienbildung Vorschub zu leisten. Der erste Teil des Beitrages „Digitale Me-
dien im Unterricht der Mittelschule“ von Petra Hiebl und Stefan Seitz stellt grundsätzliche Überlegun-
gen an, die im zweiten Teil in schulische Lehr- und Lernszenarien übergeführt werden. 
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Lehren und Lernen in der bayerischen Grundschule 
 
Kommentare und Unterrichtshilfen zum LehrplanPLUS Grundschule 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Neueste Ausgabe: 27. Liefe-
rung, Stand: 15. Februar 2020, Art.-Nr. 06141027, 102,90 € 
 
Herausgegeben von 
Dr. Gisela Stückl & Maria Wilhelm beide in der Abteilung Grund-, Mittel- und Förderschulen im Bay-
erischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
 
Was sich hinter dem Begriff der Interkulturalität verbirgt, unterliegt dem Wandel. Auch lange nach sei-
ner Entstehung wird er heute beständig um neue Perspektiven erweitert. 
 
Stefan Seitz widmet sich daher einmal mehr dem „Interkulturellen Lernen und der interkulturellen Er-
ziehung“ unter dem Aspekt des Arbeitens mit einer multikulturellen Schülerschaft. Dabei arbeitet er 
den entscheidenden Faktor der Haltung der Lehrkraft besonders heraus und zeigt an konkreten Bei-
spielen auf, wie Formen des interkulturellen Lebens und Austauschs in Klassenzimmer und Kollegium 
zu einer Basis für eine „friedvolle Schulfamilie“ werden können. 
 
Visuelle Medien begleiten Kinder- und Jugendliche durch ihren Alltag. Sie nutzen sie u.a. für kommu-
nikative Zwecke, für den Aufbau ihres eigenen Selbstbildes und für die Informationsgewinnung. 
 
Ein recht neues und interessantes Feld erschließen Simone Hell, Nina Lutz und Jessica Schmidt aus 
diesen Alltagserfahrungen auf der Basis des LehrplanPLUS für den Kunstunterricht: Bereits im Grund-
schulalter können und sollen Schülerinnen und Schüler einen „fotografischen Blick“ entwickeln und zu 
ersten Transformationen ihres Alltagshandelns in die künstlerische Darstellung angeleitet werden. 
 
Die Autorinnen zeigen zahlreiche spannende und auch im täglichen Unterricht begehbare Wege in die 
Welt der Kunst auf. 
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Lehren und Lernen in der bayerischen Mittelschule 7-10  
 
Kommentare und Unterrichtshilfen zum LehrplanPLUS Mittelschule Jahrgangsstufen 7 bis 10  
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Neueste Ausgabe: 4. Lieferung, 
Stand: 1. April 2020, Art.-Nr. 07355004, 100,90 €  
 
Herausgegeben von 
Roland Dörfler, Rektor i. R.  
Gabriele Kofler, Mittelschule Sonthofen  
Martin Firmkäs, Mittelschule Laaber  
 
Seit vier Jahren wird sukzessive der LehrplanPLUS in den bayerischen Schulen eingeführt. Im kom-
menden Schuljahr (2020/2021) erreicht die Implementierung dieses Lehrplans in den bayerischen Mit-
telschulen die Jahrgangsstufe 8, das heißt, bereits seit drei Jahren wurden diese Schülerinnen und 
Schüler nach dem kompetenzorientierten Lehrplan unterrichtet. Wie sich diese Form von Unterricht 
unterscheidet bzw. was gleichbleiben kann, verunsichert immer noch viele Lehrkräfte. Die Autoren Dr. 
Petra Hiebl und Prof. Dr. Stefan Seitz geben in ihrem Beitrag „Unterricht planen im Zeitalter kompe-
tenzorientierter Lehrpläne“ (13.02) auffrischende Hilfestellung dazu: Aufgrund neuer Erkenntnisse aus 
der Lehr-Lern-Forschung sowie der Hirnforschung erklären sie den Perspektivwechsel von Unterricht: 
Der ist nicht mehr „auf den Schüler hin“, sondern vielmehr „vom Schüler her“ zu denken und zu gestal-
ten. Unterricht ist nicht nur bloße Vermittlung von Wissen und Können, Werten und Haltungen, son-
dern vielmehr die Entwicklung von fachlichen sowie überfachlichen Kompetenzen. Konkrete Anforde-
rungssituationen zur aktiven und motivierten Auseinandersetzung kennzeichnen die neue Form der 
Unterrichtsgestaltung. 
 
Mit zwei Beiträgen ist Dr. Peter Herdegen für das Fach GPG (Geschichte/Politik/Geographie) in dieser 
Aktualisierungslieferung vertreten: Im Beitrag „Eine Konfliktanalyse durchführen“ (308.01) zeigt er auf, 
wie Ziele und Themen möglicher Konflikte für den Unterricht ausgewählt werden können, welche Ka-
tegorien zur Analyse von politischen Konflikten geeignet sind und wie die Analyse von Konflikten im 
Unterricht inszeniert werden kann. Die theoretischen Grundlagen werden an praktischen Beispielen 
erläutert. 
 
Der zweite Beitrag „Migration – ein aktuelles Thema im Fach GPG“ (308.02) kann durchaus im Zu-
sammenhang dazu betrachtet werden. Dr. Herdegen analysiert zunächst die wichtigsten Ursachen, 
Verläufe und Folgen von Migrationsbewegungen. Er diskutiert dabei auch unterschiedliche gesell-
schaftliche und politische Positionen zum Thema „Migration“ und „Integration“. Ziel ist es, interessier-
ten Lehrkräften das notwendige Basiswissen über diese komplexen und gesellschaftlich umstrittenen 
Themen zu vermitteln. Die daraus entwickelten „Vorschläge für den Unterricht“ sollen die Lehrkräfte 
dabei unterstützen, einen Unterricht zu gestalten, der das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven 
beleuchtet und den Lernenden dabei hilft, eine eigenständige Position zu entwickeln. 
 
Der letzte Beitrag „Projekt bekommt Hilfestellung“ (317.04) von Roland Dörfler will Hilfestellung bei der 
Umsetzung von Projektarbeit und vor allem der Projektprüfung geben. Denn in einer Evaluation der 
Projektprüfung in Bayern wurden erhebliche Unterschiede in der Ausprägung des Formats der Pro-
jektprüfung an einzelnen Schulen festgestellt. Gut gelungene und umgesetzte Projekte stehen leider 
Aufgabenstellungen gegenüber, die dem Anspruch an ein Projekt nicht entsprechen. Lehrkräfte, die 
wenig Vorerfahrung mit Projektarbeit haben, erhalten anhand zahlreicher Beispiele Anregungen für 
die eigene unterrichtliche Umsetzung, damit ihre Schülerinnen und Schüler erfolgreich dieses Aufga-
benformat bewältigen können. 
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Schulrecht 
 
 
Das Schulrecht in Bayern 
 
Kommentar zum BayEUG. Wichtige schulrechtliche Vorschriften 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Rechtsstand: April 2020,  
Aktualisierungslieferung Nr. 227, Art.-Nr. 66243227, 118,90 € 
 
Herausgegeben von 
Prof. Dr. Josef Franz Lindner, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie, 
Universität Augsburg, 
Dr. Helmut Stahl, Ministerialrat a. D., ehemals im Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
München 
 
Die Lieferung enthält: 
- die Aktualisierung der Kommentierung zu Art. 59 BayEUG 
- den neuesten Stand der Gymnasialschulordnung 
 
 
 
 
 
Dienstordnung für Lehrkräfte an staatlichen Schulen in Bayern (LDO) 
 
Verlag J. Maiß GmbH, München, www.maiss.de, 32. Ergänzungslieferung, 104 Seiten, Stand: April 
2020, Art.Nr. 4706 
 
Diese Ergänzungslieferung umfasst insbesondere folgende Änderungen von Rechtsvorschriften und 
Kommentaren: 
 
‒ Änderung der LDO vom 12.11.2019 
‒ Kommentare zu den §§ 8, 12, 13, 22 und 27 der LDO 
‒ Leistungslaufbahngesetz 
‒ Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
‒ StMUK-Zuständigkeitsverordnung 
‒ Zuständigkeitsregelungen für den Arbeitnehmerbereich im Geschäftsbereich des Bayerischen 

Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
 
Darüber hinaus werden weitere Bekanntmachungen, das Vorwort, das Stichwortverzeichnis sowie die 
Ordner-Einsteckschilder aktualisiert. 
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SchulRecht PLUS 
Berufliches Schulwesen in Bayern 
 
Informationssystem mit Kommentierungen, Schul- und Dienstrecht und E-Mail-Service 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Rechtsstand: 1. April 2020, Ak-
tualisierungslieferung Nr. 202, Art.-Nr. 66249202, 116,01 € 
 
Herausgegeben und bearbeitet von Maximilian Pangerl, Ministerialrat, Bayerisches Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus, München 
 
Diese Lieferung enthält das novellierte Berufsbildungsgesetz mit seinen am 1. Januar 2020 in Kraft 
getretenen Neuerungen. Dazu die Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen zum Aufbau einer 
digitalen Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen, die Neufassung der KMBek. über die berufli-
chen Schulen mit überregionalem Einzugsbereich und die Bekanntmachung zum Schulversuch Päda-
gogische Fachkraft für Grundschulkindbetreuung. 
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Schulverwaltung 
 
 
Aktenplan für Registraturen der Schulen 
 
Ergänzbare Sammlung mit Einführung, Hinweisen zu Aktenführung und –verwaltung, Akten-
pläne A und B sowie ausführlichem Stichwort-ABC 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Aktualisierungslieferung Nr. 41, 
01. April 2020, Art.-Nr. 66292041, 57,90 € 
 
Bearbeitet von Horst Gehringer, Diplom-Archivar (FH) 
Archivoberrat, Leiter des Staatsarchivs Bamberg 
 
Diese Lieferung beinhaltet u. a.: 

 Allgemeine Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern (AGO) 

 Bundesarchivgesetz (BArchG) 

 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) 

 Grundschulordnung (GSO) 

 Mittelschulordnung (MSO) 

 Gymnasialschulordnung (GSO) 

 Fachakademieordnung (FakO) 

 Bayerische Schulordnung (BaySchO) 

 Lehrerdienstordnung (LDO) 

 Bundesbeamtengesetz (BBG) 
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